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1 Vorbemerkungen 

1.1 Anlass 

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. 
Der erste der insgesamt drei Bereiche des Gesamtvorhabens, Ausbau
und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg, ist der Bereich Stuttgart -
Wendlingen mit Flughafenanbindung, das Projekt Stuttgart 21. Im Rah
men dieses Projektes wird auch der Eisenbahnknoten Stuttgart 21 neu 
gestaltet. 

Das Raumordnungsverfahren zum Projekt Stuttgart 21 ist abgeschlos
sen. Gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) muss das Vor
haben planfestgestellt werden. 

1.2 Aufgabenstellung 

Gemäß der Anlage 1 zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) ist für den Bau und die Änderung einer Anlage der 
Deutschen Bahn AG, die der Planfeststellung nach § 18 AEG bedarf, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 

Zweck des Gesetzes zur Prüfung der Umweltverträglichkeit nach § 1 
UVPG ist es, 

- die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend zu ermit
teln, zu beschreiben und zu bewerten und 

- das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh wie möglich 
bei allen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit zu be
rücksichtigen. 

Die UVP umfasst gemäß § 2 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf 

- Menschen, Tiere und Pflanzen, 
- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
- Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. 

Im Raumordnungsverfahren ist entsprechend dem Planungsstand der 
Raumordnungsunterlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (raum-
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1 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15.1: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

ordnerische UVP) durchgeführt worden, deren Ergebnis im Planfeststel
lungsverfahren zu berücksichtigen ist (§ 16 (2) UVPG). Im Planfeststel
lungsverfahren soll gemäß § 16 (3) UVPG hinsichtlich der im Raumord
nungsverfahren ermittelten und beschriebenen Umweltauswirkungen 
von den Anforderungen der §§ 5 bis 8 und 11 UVPG insoweit abgese
hen werden, als diese Verfahrensschritte bereits im Raumordnungsver
fahren erfolgt sind. 

Der Planungsträger legt der zuständigen Behörde die entscheidungser
heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vor. 
Zuständige Behörde für die Planfeststellung ist gemäß der Richtlinien 
für die Planfeststellung und Plangenehmigung von Betriebsanlagen der 
Deutschen Bahn AG das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Dieses prüft im 
Genehmigungsverfahren die Umweltverträglichkeit des Vorhabens. 
Grundlage hierfür ist die Umweltverträglichkeitsstudie {UVS) zur Plan
feststellung. 

Die UVS zur Planfeststellung schreibt die Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus dem Raumordnungsverfahren {UVU) einschließlich UVP fort, baut 
auf den Technischen Planungen und den Ergebnissen der Fachgutach
ten und Fachplanungen, insbesondere des Landschaftspflegerischen 
Begleitplans auf und stellt die Umweltauswirkungen insgesamt und 
fachübergreifend als Abwägungsgrundlage für die Prüfung der Umwelt
verträglichkeit zusammen. 

Gegenstand der vorliegenden UVS ist der Planfeststellungsabschnitt 1.1 
Talquerung mit Hauptbahnhof aus dem Bereich Stuttgart - Wendlingen 
mit Flughafenanbindung (Projekt Stuttgart 21). 
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2 Ausgangslage 

2.1 Erläuterungen zum Gesamtvorhaben und Pla
nungsstand 

Das Gesamtvorhaben ABS/NBS Stuttgart - Augsburg wurde aus Grün
den der Handhabbarkeit der planrechtlichen Verfahren sowie des unter
schiedlichen Planungs- und Abstimmungsstandes in drei Bereiche un
terteilt und zwar 

- in den Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung (Pro
jekt Stuttgart 21) bis zum Anschluss an die Parallellage der auto
bahnnahen Trasse zu der BAB A 8 im Raum Wendlingen, 

- in die autobahnnahe Trasse von Wendlingen bis Ulm und 

- in den Ausbau der Strecke Neu-Ulm bis Augsburg. 

Der Vorstand der DB AG hat in seinem Beschluss vom Dezember 1992 
festgelegt, für den Streckenabschnitt v.on Stuttgart nach Ulm die auto
bahnnahe Trassenführung planerisch weiter zu verfolgen. Aus ablauf
technischen Gründen wurde daraufhin der Abschnitt Stuttgart - Ulm in 
die beiden Bereiche Stuttgart - Wendlingen (Projekt Stuttgart 21) und 
Wendlingen - Ulm untergliedert. 

Das Projekt Stuttgart 21 sieht für die Stadt Stuttgart ein neues Verkehrs
und Städtebauliches Konzept vor: Am 18 April 1994 wurde von der DB 
AG, dem Bund, dem Land und der Stadt Stuttgart das Verkehrskonzept 
Stuttgart 21 vorgestellt. Die grundsätzlichen technischen, wirtschaftli
chen und finanziellen Fragen dieses Vorhabens wurden im Rahmen ei
ner Machbarkeitsstudie untersucht. Das Ergebnis der Machbarkeitsstu
die wurde im Januar 1995 von der DB AG, dem Bundesverkehrsministe
rium, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart vorgestellt. 

Aus den Überlegungen und dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie her
aus wurden Streckenführungen im Stadtbereich von Stuttgart entwickelt 
und in einem Vorprojekt untersucht. Wesentliches Ziel war dabei, die 
Streckenführung im Stadtbereich von Stuttgart zu optimieren und wirt
schaftliche, betriebstechnische, städtebauliche und ausführungstechni
sche Vorteile herauszuarbeiten. Hierzu wurde in Abstimmung mit dem 
Arbeitskreis Wasserwirtschaft ein Aufschluss- und Untersuchungspro
gramm (zweites Erkundungsprogramm, 2. EKP) konzipiert, durchgeführt 
und ausgewertet, um die geologischen und hydrogeologischen Verhält
nisse zu erkunden und Aussagen zur möglichen Realisierung des Pro
jektes Stuttgart 21 treffen zu können. Auch wurden im Rahmen des 
Vorprojektes eine umfangreiche historische Erkundung der Bahnbe
triebsflächen durchgeführt sowie Aussagen zu Umweltaspekten und 
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zum Immissionsschutz gemacht. Die Ergebnisse des Vorprojektes wur
den im November 1995 mit dem Synergiekonzept Stuttgart 21 vorge
stellt. 

Das Raumordnungsverfahren zum Projekt Stuttgart 21 wurde im Sep
tember 1997 mit der raumordnerischen Beurteilung gemäß § 13 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz (LplG) in Verbindung mit § 1 O Abs. 3 LplG ab
geschlossen. 

Für die vertiefte Planung und Planfeststellung wird das Projekt Stuttgart 
21 in sechs Planfeststellungsabschnitte (PFA} eingeteilt. Im einzelnen 
sind dies: 

- PFA 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof 

- PFA 1.2 Fildertunnet 

- PFA 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung 

- PFA 1.4 Filderbereich bis Wendlingen 

- PF A 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung 

- PFA 1.6 Zuführung Ober-/Untertürkheim, Wartungsbahnhof. 

2.2 Ergebnisse der Abstimmung mit den Belan

gen der Raumordnung 

Die raumordnerische Beurteilung zum Projekt Stuttgart 21 vom Sep
tember 1997 enthält die folgenden zu beachtenden Optimierungen, 
Maßgaben und Planungsempfehlungen für den Planfeststellungsab
schnitt 1 .1 : 

Maßgaben: 

- Das Vorhaben darf zu keinen dauerhaften Auswirkungen auf das 
Heil- und Mineralwasservorkommen führen. Änderungen der geoge
nen Beschaffenheit sind auszuschließen, die Druckverhältnisse, 
Strömungen und Abflüsse beizubehalten und das Heil- und Mineral
wasservorkommen nicht mit Schadstoffen zu verunreinigen. Die 
staatlich anerkannten Heil- und Mineralquellen dürfen durch das Pro
jekt insbesondere nicht qualitativ beeinträchtigt und nicht durch 
Schadstoffe verunreinigt werden. 

- Durch besondere Maßnahmen bei Planungen und Bautechnik ist 
nicht hinnehmbaren Auswirkungen auf die Grundwasser- und Mine
ralwasservorkommen vorzubeugen. Es sind Konzepte für Siche
rungs- und Kompensationsmaßnahmen, wie z.B. Maßnahmen zur 
Herstellung der Umläufigkeit, Abdichtung und Schutz vor Kontamina
tionen des Grundwassers, zu entwickeln. Die Konzeptionen sind den 
weiteren Planungen zugrunde zu legen. 
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- Generell ist beim Bau der Trasse darauf zu achten, die Umweltwir
kungen möglichst gering gehalten werden. Es sind deshalb frühzeitig 
Vorsorge- und Schutzkonzepte zu erarbeiten, die Vorschläge zur Ge
staltung, zur Durchführung und Begleitung der Bautätigkeit sowie 
Renaturierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Baueingriffsbe
reich enthalten. Die Baustellen sollen nicht in ökologisch wertvollen 
Flächen eingerichtet werden. Neue Baustellen und Transportwege 
sollen möglichst sparsam angelegt werden. 

- Beeinträchtigungen der Talräume und Oberflächengewässer durch 
Überbauung und Zerschneidung sind grundsätzlich zu minimieren. 
Eine zusätzliche Verschärfung der Hochwasserproblematik, insbe
sondere im Bereich der Neckartalquerung bei Wendlingen, muss 
auch für die Bauzeit ausgeschlossen werden können. Entsprechende 
Untersuchungen und Nachweise sind zu führen. Unabdingbare Ver
änderungen des Abflussgeschehens sind lokal auszugleichen. 

- Für bauzeitlich beeinträchtigte Wasserversorgungsanlagen ist vor
sorglich eine Ersatzwasserversorgung einzurichten. 

- Die hydraulische Leistungsfähigkeit, die Gewässergüte und Ökomor
phologie der tangierten Gewässer dürfen nicht eingeschränkt wer
den. Die Maßnahmen zur Rückhaltung und Vorbehandlung des ein
zuleitenden Wassers sind im Planfeststellungsantrag detailliert dar
zustellen. 

- Vorübergehende Grundwasserabsenkungen für Bauwerke im 
Grundwasser sind auf das erforderliche Maß zu beschränken und 
auch nur dann zulässig, wenn keine Folgewirkungen zu erwarten 
sind. 

- Die für das Bauvorhaben relevanten Altlasten und Grundwasserver
unreinigungen entlang der geplanten Streckenführung sind weiter 
vorzuerkunden. Die Ergebnisse sind bei der Bauablaufplanung zu be
rücksichtigen. Die Gefahr von Schadstoffverschleppungen in tiefere 
Grundwasserstockwerke ist mit zu beurteilen. 

- Die überschüssigen Erdmassen sollen vorrangig der jeweiligen Eig
nung einer entsprechenden Verwertung sowie einer Verwendung für 
nutzbringende Zwecke (Verbesserung des Lärmschutzes, land
schaftspflegerische Gestaltungsmaßnahmen) zugeführt werden. In 
diesem Sinne sollte die Deponieplanung zu einem Gesamtkonzept 
von bahntrassen- und autobahnbegleitenden Landschaftsmodellie
rungen weiterentwickelt werden. 

- Die beim Bau der Trasse anfallenden locker- und Festgesteine sind 
einer möglichst hochwertigen Verwertung als Bau- und Rohstoff zu
zuführen. 

- Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. Um Kon
flikte insbesondere mit der Land- und Forstwirtschaft zu vermeiden, 
wird empfohlen, die Ausgleichsmaßnahmen in eine Biotopvernet
zungskonzeption der Gemeinden, unter Berücksichtigung der Regio-
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nalen Grünzüge und Grünzäsuren, einzubinden. Eine Abstimmung 
der betroffenen kommunalen, land- und forstwirtschaftlichen sowie 
ökologischen Belange sollte möglichst frühzeitig erfolgen. 

- Die Gestaltung des neuen Hauptbahnhofes ist so durchzuführen, der 
Eingriff in die Grünzäsur am Mittleren Schloßgarten minimiert wird. 
Die Grünzäsur am Mittleren Schloßgarten ist durch eine Erweiterung 
der Parkflächen aufzuwerten. 

- Für die zu beseitigenden Baumbestände ist eine entsprechende Er
satzpflanzung am Rande des Mittleren Schloßgartens vorzunehmen. 
Die unmittelbar am Rande der Baugrube befindlichen Baumbestände 
entlang der Schillerstraße sind während der Bauphase durch Bewäs
serung und entsprechend schonende Baudurchführung zu erhalten. 

- Die vom Betrieb der Neubaustrecke ausgehenden Lärmimmissionen 
sind entsprechend den Bestimmungen und dem Verfahren der 16. 
BlmSchV soweit abzumindern, dass Gefahren, Nachteile und im Sin
ne des Bundesimmissionsschutzgesetzes erhebliche Belästigungen 
für die Wohnbevölkerung ausgeschlossen werden. 

- Die hiernach erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind vorrangig 
durch aktiven Lärmschutz am Verkehrsweg vorzusehen und im nach
folgenden Planfeststellungsverfahren näher zu konkretisieren. Bei 
der Planung von Schallschutzwänden und -wällen sind Lösungen zu 
konzipieren, die den Anforderungen einer ansprechenden Land
schafts- und Stadtgestaltung gerecht werden. 

- Ober- und Unterbau der Strecke sind so zu errichten, dass unter Be
rücksichtigung des Standes der Technik beim Betrieb der Strecke 
keine schädlichen und nachteiligen Erschütterungen auf Gebäude 
und Menschen in Gebäuden entstehen (vgl. DIN 4150). In mit Er
schütterungen vorbelasteten Bereichen soll sich durch das Vorhaben 
die bestehende Situation nicht verschlechtern. 

- Bei den erschütterungsmindernden Maßnahmen sollen die Möglich
keiten ausgeschöpft werden, die von den vorhandenen Bahnanlagen 
ausgehende Beeinträchtigung zu mindern. 

- Dämme sind möglichst niedrig und offen zu gestalten bzw. mit häufi
gen Durchlässen zu versehen, um insbesondere klimatische Verän
derungen und Vernässungen zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, ist 
eine Aufständerung der Trasse in Erwägung zu ziehen. 

- Soweit von der Trasse kulturgeschichtlich bedeutsame Gebiete 
durchfahren werden, ist im Rahmen der Bauausführung darauf zu 
achten, dass eine Beeinträchtigung möglichst vermieden wird. 

- Bei der Ausgestaltung des Durchgangsbahnhofes sind die bahnbe
trieblichen Notwendigkeiten und die städtebaulichen Anforderungen 
aufeinander abzustimmen. Dabei sind die weitgehende Erhaltung des 
markanten denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes, die Verbindung 
der City-alt mit der City-neu und die Einbindung In die Schloßgarte
nanlagen maßgebend. 
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- In Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg ist der Wieder
aufbau der Gebäude Willy-Brandt-Straße 10 und 12 vorzusehen. Das 
ehemalige Direktionsgebäude der DB an der Heilbronner Straße/ 
Jägerstraße ist in der Bausubstanz zu erhalten. 

- Die Baumaßnahmen in der unmittelbaren Umgebung des Planetari
ums sind so auszugestalten, dass keine Schädigungen auftreten. 

- Bestehende Straßen, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwegeverbin
dungen, die durch die Trasse getrennt werden, sind anzupassen. 
Soweit bestehende Straßen bzw. Straßenplanungen berührt werden, 
sind sie mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen. 

2.3 Wesentliche geprüfte Alternativen und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick 
auf die Umweltauswirkungen 

Der Vorhabenträger hat in einer mehrstufigen Untersuchung die zur 
Verwirklichung des geplanten Projekts in Betracht kommenden Alterna
tiven dargestellt, und zwar mit dem Ziel, im Rahmen einer Gesamtbe
trachtung zu entscheiden, welche der in Betracht kommenden Alternati
ven insgesamt vorzugswürdig ist. Hierzu hat er in einer ersten Stufe die 
in Betracht kommenden großräumigen Alternativen für die Neubaustre
cke zwischen Wendlingen und Ulm dargestellt, um den Bereich "Bahn
projekt Stuttgart 21" angemessen in den Rahmen der NBS Stuttgart -
Ulm einzugliedern. In einer zweiten Stufe wurden die kleinräumigen und 
abschnittsbezogenen Alternativen und Varianten zur Gestaltung des 
Bahnknotens Stuttgart behandelt und auf ihre Vorzugswürdigkeit hin 
überprüft. In der sich daran anschließenden dritten Stufe wurden im 
Rahmen der Gesamtbetrachtung die untersuchten Alternativen und Va
rianten zueinander in Beziehung gesetzt, wobei in einem ersten Schritt 
im Rahmen einer Grobanalyse die weniger geeignet erscheinenden Al
ternativen aus der weiteren Untersuchung ausgeschieden wurden 
(Grobanalyse). In diesem Sinne wurde eine Variante der Alternative 1 
(Alternativplanung des Vorhabenträgers) sowie die Alternativen 2 und 3 
(Kombinationslösung und Rosensteinbahnhof) abgeschichtet, weil diese 
- gemessen an der Planungskonzeption des Vorhabenträgers und den 
aufgestellten Bewertungskriterien - sich als zur Bewältigung der Pla
nungsziele weniger geeignet erweisen. Im zweiten Schritt wurden in ei
ner intensivierten Untersuchung die verbleibenden Alternativen (Beibe
haltung des Kopfbahnhofs) in der Gestalt der Varianten LEAN/Umkehr 
sowie die Antragstrasse einander gegenübergestellt (vgl. EB II). 

Zu den vom Vorhabenträger herausgearbeiteten Bewertungskriterien 
gehören auch die Belange der Umwelt, vor allem auch die Schutzgüter 
des UVPG (§ 2 Abs. 1 S. 2 UVPG), nämlich 
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• die Betroffenheit des Schutzgutes Mensch, insbesondere die Aus-
wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

• die Betroffenheit von Tieren und Pflanzen, 

• das Schutzgut Wasser. 

• das Schutzgut Luft und Klima, 

• das Schutzgut Landschafts-/Stadtbild, 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Zusätzlich hat der Vorhabenträger der Betroffenheit der Heil- und Mine
ralwasservorkommen in Stuttgart besondere Beachtung geschenkt und 
diese in einem jeweils gesonderten Kapitel zu den einzelnen Alternati
ven dargestellt (vgl. EB II, 1.4.2, 5.). 

2.3.1 Grobanalyse 

2.3.1.1 Alternative 1: Beibehaltung des Kopfbahnhofs 

Die Konzeption der Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Varian
te „Alternativtrasse" des Vorhabenträgers ist im· Erläuterungsbericht II, 
Kapitel 3.1.1.1 beschrieben. Sie beruht im wesentlichen auf der Beibe
haltung des Kopfbahnhofs. 

Im Rahmen der Berücksichtigung der Umweltbelange haben sich fol
gende Hauptkriterien herausgestellt. 

• Mensch 

Für die hier behandelte Variante gilt, wie für alle Beibehaltungsvari
anten, dass sie nicht geeignet ist, die derzeitige Belastungssituation 
im Stadtbereich von Stuttgart zu verringern. Zusätzliche Belastun
gen (insbesondere Lärmimmissionen) werden durch den Ausbau 
des Streckenabschnitts von Untertürkheim nach Esslingen
Mettingen auf sechs Gleise ausgelöst. Erheblich nachteilig ist spe
ziell die Variante „Alternativplanung des Vorhabenträgers" aber da
durch, dass sie zur Anbindung des Flughafens das Körschtal - ein 
wichtiges Naherholungsgebiet- in Brückenlage quert und so die 
Erholungsfunktion der Landschaft für den Menschen erheblich be
einträchtigt. 

• Tiere und Pflanzen 

Die Querung des Körschtals in Brückenlage bedeutet Beeinträchti
gungen insbesondere für die Vogelfauna, da das Brückenbauwerk 
ein Hindernis für den Vogelflug mit entsprechendem Vogelschlagri
siko darstellt. Im Übrigen sind Beeinträchtigungen von Flora und 
Fauna im Bereich Filder und Wendlingen aufgrund der dort vorge-
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sehenen Neubaustrecke (NBS) zu erwarten. 

• Boden 

Ebenfalls im Bereich Filder und Wendlingen sind Eingriffe in das 
Schutzgut Boden zu erwarten. Daneben führt der Nebenanschluss 
zum Flughafen zur Inanspruchnahme von Boden. Ansonsten ist die 
diskutierte Variante unproblematisch. 

• Wasser 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wird es bei dieser Varian
te bei der Querung des Wasserschutzgebietes zur Trinkwas
sergewinnungsanlage Esslingen-Weil sowie bei der Durchfahrung 
des Wasserschutzgebietes der Trinkwassergewinnungsanlage 
Denkendorf geben. 

• Luft, Klima 

Bei dieser Variante sind ungünstige klimatische Auswirkungen des
halb denkbar, weil durch die vorgesehene Brückenkonstruktion über 
das Körschtal eine bedeutende Belüftungsachse beeinflusst werden 
kann (Barriereeffekte). 

• Landschafts-/Stadtbild 

Die Variante .,Alternativplanung des Vorhabenträgers" ist mit erheb
lichen Beeinträchtigungen von Naturräumen im Bereich des Körsch
tals aufgrund der Überquerung des Tals in Brückenlage verbunden. 
Ebenso sind durch die oberflächennahe Streckenführung Beein
trächtigungen südlich der Neckarbrücke bei Esslingen-Mettingen zu 
erwarten. Betroffen ist hier eine Grünzäsur, ein regionaler Grünzug, 
ein LSG und ein gemäß § 24 a BWNatSchG geschütztes Biotop. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Stadtbereich weist die Variante keinerlei Beeinträchtigungen von 
denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen auf. Auch im Übrigen 
ist sie im Hinblick auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter unproblematisch. 

• Wechselwirkungen 

Negative Wechselwirkungen werden unter den Schutzgütern 
Mensch, Tiere und Landschaftsbild insbesondere durch die Que
rung des Körschtals in Brückenlage hervorgerufen. 

• Heil- und Mineralwasser 

Besorgnispotentiale im Hinblick auf das Heil- und Mineralwasser 
von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sind bei dieser Variante 
nicht vorhanden, da die Anlagen im Stadtbereich unverändert blei
ben. 
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2.3.1.2 Variante LEAN/Umkehr 

Die Konzeption der Varianten LEAN/Umkehr zur Alternative Beibehal
tung des Kopfbahnhofs sind im Erläuterungsbericht II unter Kap. 3.1.1.2 
sowie 3.1.1.3 beschrieben. Sie basiert auf der Beibehaltung des Prin
zips Kopfbahnhof, sieht aber eine Umgestaltung des Hauptbahnhofs 
vor, der das gleichzeitige Ein- und Ausfahren von und nach Bad Cann
statt ausschlussfrei mit denen von und nach Feuerbach ermöglicht. Die 
Variante Umkehr ergänzt dieses Konzept um die Möglichkeiten einer 
städtebaulichen Entwicklung. 

Die Umweltbelange werden im Rahmen der Umsetzung dieser Varian
ten wie folgt betroffen: 

• Mensch 

Die mit dem Eisenbahnverkehr notwendig verbundenen Schallbe
lastungen der Innenstadt werden bei dieser Alternative nicht ver
mieden, auch wenn in einzelnen Bereichen wegen der wesentlichen 
Änderung des Gleisvorfeldes Schallschutzmaßnahmen getroffen 
werden müssen. Zusätzliche Belastungen werden im Bereich zwi
schen Untertürkheim und Esslingen-Mettingen auftreten, weil dort 
ein Ausbau der Trasse notwendig ist. 

Die insbesondere von der Variante Umkehr vorgesehen Überbau
ung des Gleisvorfeldes führt nur in geringem Maße zu Schallreduk
tionen. Die insoweit vorgesehenen „Bügel"-Bauwerke werden ihrer
seits gegen Schall- und Erschütterungsimmissionen vorsorge tref
fen müssen. 

• Tiere und Pflanzen 

Aus Sicht des Vorhabenträgers bestehen nur geringe Unterschiede 
zwischen der Beibehaltungsalternative in den Varianten LEAN oder 
Umkehr einerseits und der Antragstrasse andererseits. Die von der 
Beibehaltungsalternative vorgesehene tief greifende Umgestaltung 
des Gleisvorfeldes greift in die dort vorhandene Trockenbiotopstruk
tur in ähnlicher Weise ein, wie der von der Antragstrasse 
angestrebte Rückbau des Gleisvorfeldes und seine anschließende 
städtebauliche Nutzung. 

• Boden 

Außer im Streckenabschnitt zwischen Untertürkheim und Esslingen
Mettingen sowie im Bereich Filder/Wendlingen führt die Beibehal
tungsalternative nicht zu zusätzlichen Bodenversiegelungen. 
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• Wasser 

Die Beibehaltungsalternative sieht eine Querung des Wasser
schutzgebietes zur Trinkwassergewinnungsantage in Esslingen
Weil, im Übrigen aber ähnliche Beeinträchtigungen wie die An
tragstrasse im Bereich Filder/Wendlingen vor. 

Beide Alternativen sehen im Übrigen durch die Erweiterung der Ne
ckarbrücke nach Bad Cannstatt und durch die neue Neckarbrücke 
bei Wendlingen Eingriffe in den Neckar vor. 

• Luft, Klima 

Die Beibehaltungsalternative in den Varianten LEAN und Umkehr 
beeinträchtigt die klimatologische Situation im Stadtbereich da
durch, dass das Gleisvorfeld teilweise überbaut werden soll. Auch 
die Beibehaltungsalternative sieht auf den frei werdenden Gleisflä
chen (Fläche A1, Güterbahnhof etc.} eine städtebauliche Entwick
lung vor. Auch die Befürworter dieser Varianten sehen es als Auf
gabe der Bauleitplanung an, bei dieser Entwicklung die klimatologi
schen Anforderungen zu berücksichtigen. 

• Landschafts-/Stadtbild 

Zwar bleibt bei der Beibehaltungsaltemative der Kopfbahnhof mit 
dem sich daran anschließenden Gleisvorfeld konzeptionell erhalten, 
gleichwohl wird das Stadtbild aufgrund der Überdachung und teil
weisen Überbauung des Gleisvorfeldes erheblich verändert. Was 
Veränderungen des Landschaftsbildes im Bereich Filder und Wend
lingen angeht, entspricht die Beibehaltungsalternative der An
tragstrasse weitgehend. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Die Beibehaltungsalternative, insbesondere die Variante Umkehr, 
greift zwar nicht in die Substanz denkmalgeschützter Gebäude - wie 
etwa den Bonatzbau oder das ehemalige Direktionsgebäude - ein, 
verändert aber das ebenfalls denkmalgeschützte Gleisvorfeld und 
damit das Denkmalensemble. 

• Wechselwirkungen 

Die Veränderung des Stadtbildes durch die vorgesehene Überbau
ung und die angezielte städtebauliche Entwicklung hat Auswirkun
gen auf die klimatologischen Verhältnisse, die aber beherrschbar 
und gegebenenfalls ausgleichbar sind. Der angestrebte vollständige 
und tief greifende Umbau des Gleisvorfeldes hat Auswirkungen auf 
die dort vorhandenen Lebensräume, insbesondere Flora und Fauna 
der Trockenstandorte im Bereich des Gleisschotters. 
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• Heil- und Mineralwasser 

Die Varianten der Beibehaltungsaltemative sehen ein 5. und 6. 
Gleis in Richtung Bad Cannstatt vor, das aus der vorhandenen $
Bahn-Röhre abzweigt. Bei der Errichtung dieser neuen Gleise ist 
bautechnisch dafür Sorge zu tragen, dass das Druckniveau des Mi
neralwasservorkommens nicht beeinträchtigt wird. Auch die Beibe
haltungsalternative weist also insoweit ein Besorgnispotential auf, 
das freilich bautechnisch beherrschbar ist. 

Im Hinblick auf dieses 5. und 6. Gleis sowie die Umgestaltung des 
Gleisvorfeldes ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei 
um Ttefbaumaßnahmen in Tallängsrichtung handelt. Die geologi
sche Struktur des Talkessels führt dazu, dass Tiefbaumaßnahmen 
in Längsrichtung ein höheres Besorgnispotential aufweisen als 
Tiefbaumaßnahmen in Talquerrichtung. Hinzu kommt, dass die für 
den Schutz des Mineralwassers bedeutsamen Deckschichtverhält
nisse etwa im Bereich der Wolframstraße am kritischsten zu beur
teilen sind. 

2.3.1.3 Alternative 2: KOMBI 

Die Alternative 2 (KOMBI) ist im EB II Kap. 3.1.2 mit ihren kleinräumigen 
Varianten beschrieben. Sie sieht im wesentlichen die Schaffung eines 
viergleisigen und unterirdischen Durchgangsbahnhofs vor, der aus
schließlich dem Fernverkehr dient. Der bestehende Kopfbahnhof wird 
bei dieser Lösung für den Regionalverkehr beibehalten, muss aber für 
das künftige Verkehrsaufkommen angepasst werden . 

. 

Die Umweltbelange werden bei dieser Alternative wie folgt betroffen 

• Mensch 

Varianten zur Alternative KOMBI, welche einen Durchgangsbahnhof 
in Hochlage vorsehen, verstärken die bereits heute im Stadtbereich 
von Stuttgart vorhandenen Schallimmissionen und wurden deshalb 
aus der weiteren Betrachtung ausgeschieden. 

Diejenigen Varianten, welche eine Führung der Fernbahngleise in 
Tieflage vorsehen, leisten lediglich eine geringe Entlastung des 
Stadtbereichs von Schallimmissionen. Insbesondere im Bereich 
westlich des Abstellbahnhofs Rosenstein, nördlich des Pragtunnels 
und südöstlich des Schloßgartens verbleibt es bei den Belastungen 
aus dem Regionalverkehr. Im Bereich Untertürkheim - Esslingen 
kommt es zu zusätzlichen Geräuschbelastungen wegen des dort 
vorgesehenen Streckenausbaus. 

Bei der Alternative KOMBI wird die Gäubahn auf der bestehenden 
Trasse weitergeführt. Aufgrund der Möglichkeit, Züge über den 
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Flughafen zu führen, ist allerdings eine partielle Entlastung der 
Gäubahnstrecke zu erwarten, so dass in den benachbarten Gebie
ten mit einer geringfügigen Verbesserung der Geräuschsituation 
gerechnet werden kann. Spiegelbildlich hierzu erhöht sich allerdings 
die Geräuschbelastung im Bereich Leinfelden-Echterdingen (insbe
sondere Oberaichen). Wegen Beibehaltung der Gäubahn ist dieser 
Bereich allerdings geringer belastet als bei der Antragstrasse. 

Aufgrund der Tunnellage des vorgesehenen Streckenbahnhofs im 
Bereich Wendlingen können Geräuschimmissionen ausgeschlossen 
werden. 

• Tiere und Pflanzen 

Soweit die Alternative KOMBI die bestehenden Anlagen beibehält, 
entstehen keine zusätzlichen Belastungen. Soweit ein unterirdischer 
Durchgangsbahnhof geplant ist, sind die entstehenden Belastungen 
mit denjenigen der Antragstrasse in den neu betroffenen Gebieten 
vergleichbar. 

• Boden 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden führt die Alternative KOMBI 
nur in geringem Umfang zu Entsiegelungen, weist aber durch die 
Führung der Fernbahngleise eine der Antragstrasse vergleichbare 
Eingriffswirkung auf. 

• Wasser 

Die Neubelastung auf das Schutzgut Wasser sind denjenigen der 
Antragstrasse vergleichbar. Allerdings entfällt bei der Alternative 
KOMBI die Unterfahrung des Neckars. 

• Luft, Klima 

Die Alternative KOMBI weist zwar einerseits die mit der Freima
chung des Gleisvorfelds verbundenen lufthygienischen Verbesse
rungen nicht im gleichen Maße auf wie die Antragstrasse, zielt aber 
andererseits auch nicht auf eine städtebauliche Entwicklung und 
damit auf neue Hochbauten in diesem Bereich ab. 

• Landschafts-/Stadtbild 

Abgesehen von den ohnehin nicht weiter zu verfolgenden Varian
ten, die einen Durchgangsbahnhof in Hochlage vorsehen, verändert 
die Alternative KOMBI das Stadtbild im Stadtbereich von Stuttgart 
nicht. Sie ist im Hinblick auf das Landschaftsbild mit den gleichen 
Beeinträchtigungen verbunden, die auch durch die Antragstrasse 
hervorgerufen werden. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kulturgüter wird durch die Alternative KOMBI ge-
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genüber der Antragstrasse in geringerem Maße beeinträchtigt. 
Durch die Lage des Troges der unterirdischen Fernbahnstation ge
ben sich insbesondere im Bereich der Südseite des denkmalge
schützten Bonatzgebäudes auch von außen sichtbare Eingriffe. Wie 
bei allen Alternativen, die eine Durchgangslösung vorsehen, werden 
die bautechnischen Anforderungen auch bei der Alternative KOMBI 
den Abriss der als Denkmal geschützten ehemaligen Bundesbahn
direktion an der Heilbronner Straße erforderlich machen. Dies gilt 
jedenfalls für diejenige Variante, die der Antragstrasse entspre
chend geführt wird. Bei den Varianten, welche parallel oder quer 
zum Gleisvorfeld geführt werden, entfällt dieser Eingriff. 

• Wechselwirkungen 

Da durch die Alternative KOMBI die Belastung des Stadtbereichs 
von Stuttgart nur in geringem Maße beseitigt wird, bleibt es bei den 
hier bereits stehenden negativen Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Schutzgütern aufgrund der Schallimmissionen. Im Be
reich Filder und Wendlingen entstehen die mit der Streckenführung 
verbundenen durch die einzelnen Eingriffe ausgelösten Wechsel
wirkungen, die mit der von allen Alternativen vorgesehenen Anbin
dung des Flughafens und der NBS-Führung über Wendlingen ver
bunden sind. 

• Heil- und Mineralwasser 

Diejenigen Varianten der Alternative KOMBI, welche eine Führung 
der Fernbahngleise quer oder parallel zum jetzigen Gleisvorfeld 
vorsehen, sind gegenüber derjenigen Varianten, die eine Querung 
des Talkessels entsprechend der Antragstrasse zum Gegenstand 
haben, deshalb nachteilig, weil sie im Hinblick auf das Schutzgut 
Heil- und Mineralwasser ein größeres Besorgnispotential auslösen. 
Aufgrund der geologischen Formation erfordert der Schutz bzw. die 
Aufrechterhaltung des Druckniveaus bei allen „Längsvarianten" ei
nen erhöhten bautechnischen Aufwand. 

Die „Querungsvariante" ist im Hinblick auf den Schutz des Heil- und 
Mineralwassers von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg - ebenso 
wie die Antragstrasse -. beschränkt auf die Bauzeit, gegenüber den 
anderen Alternativen Im Nachteil. Die dort auftretenden Besorgnis
potentiale sind allerdings unproblematisch beherrschbar. 

2.3.1.4 Alternative 3: Rosensteinbahnhof 

Die Alternative 3 ist im EB II Kap. 3.1.3 im einzelnen beschrieben. Sie 
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptbahnhof als Durchgangs
bahnhof für den Gesamtverkehr aus der Innenstadt heraus an den süd
lichen Rand des Rosensteinparks verlegt wird. 

Die Umweltbelange sind bei dieser Alternative wie folgt betroffen: 
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• Mensch 

Der Rosensteinbahnhof wird in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Rosensteinparkes errichtet, so dass eine Beeinträchtigung der Er
holungsfunktion für den Menschen droht. Westlich des Rosenstein
bahnhof s befindet sich das dicht bebaute Nordbahnhofviertel, in 
dem Wohnnutzung überwiegt. In diesem Bereich entstehen neuen 
Belastungen, die nicht nur durch den eisenbahntechnischen Bahn
hofsbetrieb, sondern auch durch den Zufahrtsverkehr zum Bahnhof 
ausgelöst werden. Beim Bau des Rosensteinbahnhofs wird die 
Gäubahn weiter auf der vorhandenen Trasse geführt und behält ih
re heutige Funktion als Nebenverkehrsstrecke. Dabei wird die Be
lastung dieser Strecke infolge der notwendigen Angebotsmehrung 
zunehmen. 

Zu einer Entlastung kommt es dem gegenüber im zentralen Stadt
gebiet von Stuttgart. 

• Tiere und Pflanzen 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rosensteinbahnhof befindet 
sich der Rosensteinpark. der in Baden-Württemberg als Gebiet 
nach der FFH-Richtlinie gemeldet worden ist. Im Bereich des Ro
sensteinparks ist die prioritäre Art des „Eremiten" beheimatet. Diese 
Nachbarschaft wird besondere Aufwendungen zum Schutz des Ro
sensteinparks erforderlich machen. 

• Boden 

Das Schutzgut Boden ist insoweit betroffen, als für die Anlage des 
neuen Bahnhofs selbst zusätzliche Versiegelungen notwendig wer
den. Im Übrigen ist diese Alternative mit der Alternative An
tragstrasse vergleichbar. 

• Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist durch die Alternative Rosensteinbahnhof 
im Bereich der Filderauff ahrt und der Anbindung des Flughafens in 
gleicher Weise wie bei den anderen Alternativen, ansonsten aber in 
geringerem Umfang betroffen. 

• Luft, Klima 

Die Veränderung der klimatischen und lufthygienischen Situation 
durch die Alternative Rosensteinbahnhof stellt kein entscheidendes 
Kriterium dar. Dies hängt mit der überwiegend unterirdischen Füh
rung der Trasse im Stadtbereich zusammen. Durch die Hochbauten 
zwischen Rosensteinpark und Neckar im Bereich des Güterbahn
hofs wird die heutigen Situation nicht entscheidend verschlechtert. 

• Landschafts-/Stadtbild 

Die Alternative Rosensteinbahnhof führt zu einer erheblichen Ver
änderung des Stadtbildes, indem sie eine neue Bahnhofsanlage in 
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unmittelbarer Nähe zu den Freiflächen des Rosensteinparks vor
sieht. Im Hinblick auf das Landschaftsbild im Bereich Filder und 
Wendlingen entspricht diese Alternative den anderen Alternativen. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Hinblick auf das Schutzgut Kulturgüter ist wiederum die Nähe 
zum Rosensteinpark problematisch. Der zum Teil aus dem ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts stammende Baumbestand, die 
Schloßanlage und die sonstige gärtnerische Ausstattung haben den 
Rosensteinpark zu einem der bedeutendsten englischen Gärten 
des süddeutschen Raumes werden lassen. Er ist nicht nur als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, sondern ist auch ein ge
setzlich geschütztes Kulturdenkmal. Auf der westlichen Seite ist er 
bis heute im Wesentlichen unbelastet. Die Bahnanlage, an die er 
grenzt, hat keinen störenden Einfluss auf die naturräumliche und 
ökologische Entwicklung im Park. Bei Anlage des Bahnhofs und der 
zu seiner Erschließung notwendigen Folgeeinrichtungen würde die
se bisher gegebene weitgehende Störungsfreiheit für den größten 
Teil des Parks wegfallen. 

Im Übrigen führt die Alternative Rosensteinbahnhof nicht zu Eingrif
fen in die Substanz des Bonatzbaus, den sie allerdings seiner Funk
tion entkleidet. Auch die durch die Antragstrasse sonst in Anspruch 
genommene Denkmale (ehemaliges Direktionsgebäude in der Heil
bronner Straße) bleiben unangetastet. 

• Wechselwirkungen 

Die Nähe zum Rosensteinpark führt zu Wechselwirkungen zwi
schen der Betroffenheit des Schutzgutes Kulturgüter einerseits und 
von Natur und Landschaft andererseits. Außerdem ist insoweit auch 
die Erholungsfunktion für den Menschen additiv betroffen. Nicht 
verkannt werden darf dabei allerdings, dass der Wegfall der Schall
belastungen durch den Eisenbahnverkehr im Innenstadtbereich dort 
zu einer Erhöhung der Wohnqualität beiträgt. 

• Heil- und Mineralwasser 

Das Heil- und Mineralwasservorkommen ist trotz der größeren Nä
he zu den Anlagen selbst weniger betroffen, da diese Anlagen to
pografisch höher liegen und damit in größerem Abstand zu den Mi
neralwasserhorizonten errichtet werden können. 

2.3.1.5 Alternative 4: Antragstrasse 

Diese Alternative ist im EB II Kap. 3.1.4 ausführlich beschrieben. Sie 
wird im wesentlichen davon charakterisiert, dass sie den Ersatz des 
heutigen sechszehngleisigen Kopfbahnhofs durch einen tieferliegenden, 
achtgleisigen Durchgangsbahnhof mit vier Mittelbahnsteigen ersetzt, auf 
dem alle Strecken des Personenfern- und Regionalverkehrs gebündelt. 
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Sie sieht eine Anbindung des Filderraums mit dem Flughafen Stuttgart 
sowie von dort eine Anbindung an die NBS Wendlingen - Ulm vor. 

Die von ihr ausgelösten Auswirkungen auf die Umwelt sind folgende: 

• Mensch 

Die Antragstrasse entlastet den Stadtbereich von Stuttgart von ei
senbahnbedingten Lärmimmissionen, indem die Betriebsanlagen 
unter die Erde verlegt werden. Ebenfalls entlastet werden die an die 
Gäubahntrasse angrenzenden Wohngebiete, weil diese nach dem 
Konzept der Antragstrasse verzichtbar ist. Allerdings wird der Gäu
bahnverkehr über die Filder-S-Bahn geführt, so dass es dort zu zu
sätzlichen Belastungen der anliegenden Wohngebiete kommt. 

• Tiere und Pflanzen 

Die Antragstrasse zielt darauf ab, das frei werdende Gleisvorfeld 
später einer städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die im Be
reich des Gleisvorfeldes vorhandenen Trockbiotope stehen deshalb 
als Lebensraum nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ermöglicht die 
Antragstrasse eine Erweiterung des Parkgeländes „Mittlerer 
Schloßgarten", so dass insoweit neue Lebensräume geschaffen 
werden. 

Eingriffe in Lebensräume von Tieren und Pflanzen gibt es weiter im 
Bereich Filder und Wendlingen. Dort entsprechen sich die Ein
griffswirkungen der verschiedenen Alternativen jedoch im Wesentli
chen. 

• Boden 

Eingriffe in das Schutzguts Boden finden sich vor allem in dem Be
reich Filder. Auch insoweit entsprechen sich jedoch die verschiede
nen Alternativen. Die Antragstrasse nimmt allerdings im Raum zwi
schen dem Tunnelmund am so genannten „Echterdinger Ei" bis 
zum Streckenabschnitt nach dem Flughafen in größerem Umfang 
Flächen in Anspruch. 

• Wasser 

Die Antragstrasse quert Wasserschutzgebiete verschiedener Trink
wassergewinnungsanlagen sowie einzelne Gewässer und führt 
außerdem zu Eingriffen in den Neckar durch eine Neckarbrücke bei 
Bad Cannstatt und eine neue Neckarbrücke bei Wendlingen. Inso
weit sind ihre Eingriffswirkungen mit denjenigen der Beibehaltungs
alternative identisch. 

• Luft, Klima 

Wenngleich die Antragstrasse das bisherige Gleisvorfeld freimacht, 
schafft sie hierdurch jedoch zugleich die Möglichkeit für eine mit 
Hochbauten verbundene städtebauliche Entwicklung, so dass es 
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auf die städtebauliche Planung der Landeshauptstadt Stuttgart an
kommt, inwieweit negative klimatische Auswirkungen vermieden 
werden können. 

• Landschafts-/Stadtbild 

Die Antragstrasse führt zu einer erheblichen Veränderung des 
Stadtbildes der Landeshauptstadt Stuttgart, weil sie die bisherigen 
Bahnbetriebsanlagen auch hinter dem Bonatzgebäude aus dem 
Stadtbild eliminiert. Auf das Stadtbild von Einfluss ist weiterhin der 
vorgesehene Abriss des Nord- und Südflügels des Bonatzgebäudes 
sowie des ehemaligen Direktionsgebäudes an der Heilbrenner Stra
ße. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Die Antragstrasse ist mit Eingriffen in denkmalgeschützte Anlagen 
dadurch verbunden, dass der Abriss des Nord- und Südflügels des 
Bonatzbaus sowie des ehemaligen Direktionsgebäudes an der Heil
bronner Straße vorgesehen ist. 

Auch das Gleisvorfeld, das als technisches Denkmal unter rechtli
chem Schutz steht, wird bei der Antragstrasse beseitigt. 

• Wechselwirkungen 

Aufgrund der zuletzt geschilderten Eingriffe stehen einerseits die 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Stadtbild und Kultur in einer 
sich verstärkenden Wechselbeziehung. Andererseits wird insoweit 
auch eine Entwicklungsmöglichkeit dadurch geschaffen, dass groß
räumig Flächen für den Städtebau freigemacht werden können. 

• Heil- und Miner�lwasser 

Durch die Führung des Bahnhofstroges und der Gleise durch den 
"Mittleren Schloßgarten" werden bauliche Vorkehrungen nötig, um 
die Druckverhältnisse für die Mineralwasser führenden Schichten 
nicht zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für die Tieferlegung des Dü
kers Nesenbach im Bereich des Planetariums. 

2.3.1.6 Ergebnis der Grobanalyse 

Die Grobanalyse des Vorhabenträgers hat im Ergebnis die AJtemativ
planung des Vorhabenträgers, die Alternative KOMBI sowie die Alterna
tive Rosensteinbahnhof abgeschichtet, die sich für die Planfeststellung 
als nicht geeignet erwiesen haben und deshalb nicht ernsthaft in Be
tracht gekommen sind. Die Grobanalyse der Umweltbelange ist nach
folgend noch einmal in einer Matrix dargestellt. 
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Beibehaltung des Kopfbahn- Kombinations- Rosenstein-
Antragstrasse 

hofs lösuna bahnhof 
Alternativ-

planung des LEAN /Um-

Vorhaben- kehr 
träaers 

Umweltbelanae 
. Mensch 

ungünstig neutral weniger weniger gün-
günstig 

aünstia StiQ 
- Tiere und Pflanzen 

ungünstig günstig weniger günstig 
weniger 

weniger günstig 
aünstia 

. Boden weniger 
günstig neutral 

weniger 
neutral 

aünstici aünstici 
- Wasser neutral neutral neutral neutral neutral 
- Luft, Klima weniger 

neutral neutral neutral neutral 
aünstia 

- Landschafts-
ungünstig neutral neutral 

weniger 
neutral 

/Stadtbild aünstiQ 
- Kultur- und sonstige 

neutral neutral weniger günstig 
Weniger 

weniger günstig 
Sachaüter günstia 

. 

. Wechselwirkunaen neutral neutral neutral neutral 
Heil· Mineralwasser 

neutral neutral 
weniger 

neutral 
günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe .ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder rechtlich 
ausgeschlossen ist.) 

Die Betrachtung der Umweltbelange bestätigt die im EB II dargestellte 
Grobanalyse. Die vom Vorhabenträger aus der weiteren Betrachtung 
ausgenommenen Alternativen Alternativplanung des Vorhabenträgers, 
Kombinationslösung und Rosensteinbahnhof zeigen im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung der Umweltbelange deutlich stärkere Betroffenhei
ten auf als die Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Variante 
LEAN/Umkehr bzw. die Alternative Antragstrasse. 

2.3.2 Gegenüberstellung der Alternative 1 (Beibehaltung des Kopfbahn
hofs LEAN/Umkehr) und der Alternative 4 (Antragstrasse) 

Die Untersuchung dieser Alternativen im Hinblick auf ihre Umweltaus
wirkungen hat folgende Ergebnisse gezeigt; 

2.3.2.1 Schutzgut Mensch 

Die Untersuchung im Hinblick auf das Schutzgut Mensch stellt dessen 
Beeinträchtigungen durch Lärm-, Erschütterungs- und elektromagneti
sche Immissionen dar. 

Die Beibehaltungsalternative geht vom Fortbestand der heutigen Bahn
anlagen in oberirdischer Lage aus. Sie sieht weiterhin die Beibehaltung 
der Gäubahn vor, die Variante Umkehr will diese aber künftig teilweise 
unterirdisch führen. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 

neutral 
weniger 
günstig 

19 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15. 1: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

Die heute bestehende Schallbelastung an den Zulaufstrecken und im 
Innenstadtbereich von Stuttgart bleibt daher erhalten und wird durch die 
im Rahmen des Betriebsszenario 2015 prognostizierte Verkehrszunah
me künftig noch angehoben. Denkbar ist allerdings, dass die Umgestal
tung des Gleisvorfelds als „wesentliche Änderung" zu Schallschutzmaß
nahmen gemäß § 41 BlmSchG i. V. m. der 16. BlmSchV in einzelnen 
Bereichen führen kann. Da vorgesehen ist, einen Teil des Gäubahnver
kehrs im Rahmen des geplanten Tangentialverkehrs über die Rohrer 
Kurve zu führen, wird sich die Lärmbelastung entlang der Gäubahn et
was verringern. Spiegelbildlich hierzu werden Wohngebiete entlang der 
heutigen Filder-S-Bahn in Richtung Flughafen stärker belastet. Neue 
Lärmbelastungen entstehen auch im Bereich zwischen Bad Cannstatt 
und Untertürkheim sowie bei der Weiterführung der Strecke als NBS in 
Richtung Wendlingen und bei der Nebenschlussstrecke zum Flughafen, 
soweit diese oberirdisch geführt wird. 

Die Antragstrasse hingegen wird dadurch, dass die oberirdischen Bahn
anlagen im Innenstadtbereich von Stuttgart wegfallen, zu einem deutli
chen Rückgang der Lärmbelastung trotz zunehmenden Zugverkehrs 
führen. Dies betrifft auch den Bereich der Gäubahn, da diese nach dem 
Konzept der Antragstrasse entbehrlich ist. Allerdings ist die von der An
tragstrasse im Bereich der Filder-S-Bahn zusätzlich ausgelöste Lärmbe
lastung höher als bei der Beibehaltungsalternative, da der Gäubahnver
kehr vollständig über die Filder-S-Bahn geführt wird. 

Im Bereich zwischen Flughafen und Wendlingen wird die NBS mit der 
BAB 8 gebündelt geführt, so dass der Schienenverkehrslärm nur auf er
heblich vorbelastete Gebiete trifft. 

Trotz der Tatsache, dass die Antragsalternative im Bereich der Filder-S
Bahn zu höheren Belastungen führt als die Beibehaltungsalternative, ist 
sie doch insgesamt im Hinblick auf das Kriterium Lärmimmissionen 
deutlich günstiger als die Beibehaltungsalternative. Dies betrifft auch 
das Verhältnis zur Variante Umkehr. Dort ist zwar eine partielle Über
deckelung des Gleisvorfelds im Innenstadtbereich vorgesehen, von der 
eine Abschirmwirkung gegenüber dem Schienenverkehrslärm ausgehen 
wird. Unverändert bleibt allerdings z.B. der Bereich des Nordbahnhofs 
und die vorgesehene Neubebauung im Bereich des bisherigen Abstell
bahnhofs am Rosensteinpark. Bei dieser Variante werden zusätzliche 
Schallschutzvorkehrungen erforderlich sein, um die auf den Bahnanla
gen vorgesehene Bebauung ausreichend zu schützen. 

Im Stadtbereich von Stuttgart wird die Beibehaltungsalternative auch die 
von den heutigen Gleisanlagen ausgehenden Erschüttungsimmissionen 
nicht oder nur unwesentlich verringern. Lediglich im Bereich der Gäu
bahn ist hier eine Abnahme der Erschüttungsbelastung anzunehmen, 
weil der heute dort vorhandene Verkehr künftig teilweise über die Filder
S-Bahn geführt wird. Die Abnahme der Erschütterungswirkung im Gäu
bahnbereich findet sich deshalb im Bereich der Filder-S-Bahn als zu
sätzliche Belastung wieder. 

Neue Erschütterungswirkungen treten zwischen Bad Cannstatt und Un
tertürkheim aufgrund des dort vorgesehenen sechsgleisigen Ausbaus 
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der Strecke sowie bei der Filderauffahrt von Esslingen-Mettingen aus 
auf. Aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung sowie der Überde
ckungsverhältnisse ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass insoweit 
relevante Belastungen entstehen werden. 

Die Variante Umkehr, die eine Überdeckelung und Überbauung des 
Gleisvorfelds vorsieht, wird Schutzvorkehrungen vorsehen müssen, um 
die Neubebauung oberhalb der Gleise gegen die vom Gleisvorfeld aus
gehenden Belastungen zu schützen. 

Bei Verwirklichung der Antragstrasse fällt in den bisher erschütterungs
betroffenen Bereichen entlang der heutigen oberirdisch geführten Gleis
anlagen die Belastung weg. Dies gilt auch für den Bereich der Gäubahn. 
Da der bisher dort geführte Verkehr künftig allerdings über die Filder-S
Bahn zum Flughafen geleitet wird, werden die Erschütterungswirkungen 
nicht insgesamt beseitigt, sondern dorthin verlagert. 

Die Antragstrasse sieht umfängliche Tunnelbauwerke in Bereichen vor, 
in denen bisher Eisenbahnanlagen nicht vorhanden sind. Aufgrund ent
weder des Abstands zur Wohnbebauung oder der großzügigen Über
deckelungsverhältnisse werden dadurch jedoch Erschütterungswirkun
gen in spürbarem Umfang nicht auftreten. Etwas anderes gilt allerdings 
in den Bereichen Stuttgart-City, Möhringen und Fasanenhof, da hier die 
Trasse in Tunneln mit geringerer Überdeckung geführt wird. Die zu be
sorgenden Belastungen sind hier jedoch mit technischen Maßnahmen 
beherrschbar. 

Im Bereich der NBS vom Flughafen nach Wendlingen ist aufgrund der 
Entfernung zur Wohnbebauung mit spürbaren Erschütterungswirkungen 
nicht zu rechnen. 

Da einerseits die Beibehaltungsalternative bestehende Erschütterungs
belastungen nicht abzubauen vermag, andererseits aber die An
tragstrasse - gerade auch im Innenstadtbereich von Stuttgart - zu neu
en Erschütterungswirkungen führt, kann eine Vorzugsentscheidung nur 
im Hinblick auf den Umfang der Belastungen getroffen werden. Hier be
stehen Vorteile für die Antragstrasse, weil der im Bereich geringer Ü
berdeckung neu betroffene Bereich deutlich kleiner ist als der bei Ver
wirklichung der Beibehaltungsalternative nach wie vor betroffene. 

Beide Alternativen lösen keine nennenswerten elektromagnetischen 
Beeinträchtigungen aus, da beide nicht die Neuerrichtung von Bahn
stromleitungen mit 110 KV oder mehr Endspannung vorsehen. Die für 
den Eisenbahnbetrieb notwendigen Oberleitungen verursachen keine 
die Grenzwerte der 26. BlmSchV überschreitenden Belastungen. Für 
die Alternativenentscheidung ist dieser Gesichtspunkt daher neutral. 

Die Bauzeiten sind bei der Antragstrasse wegen der aufwendigen Tun
nelbauwerke sowie wegen der Herstellung des Bahnhofstrogs in offener 
Bauweise mit Belastungen für das Wohn- und Arbeitsumfeld im Innen
stadtbereich von Stuttgart verbunden, die von den Baumaßnahmen 
selbst, aber auch von der Baulogistik ausgehen. Wegen der Umgestal
tung des Gleisvorfelds, aber auch wegen der Arbeiten im Umfeld des 
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Hauptbahnhofes löst jedoch auch die Beibehaltungsalternative bauzeit
bedingte Beeinträchtigungen aus, die sich aufgrund der notwendigen 
Baulogistik auch auf das innerstädtische Straßensystem erstrecken. Zu
sammenfassend ist hierzu festzuhalten, dass die bauzeitbedingten Be
einträchtigungen bei der Beibehaltungsaltemative einmal wegen der 
insgesamt kürzeren Bauzeit, aber auch wegen der weniger über die 
vorhandenen Bahnanlagen hinausgreifenden Baumaßnahmen geringer 
sind als die von der Antragstrasse ausgelösten. 

2.3.2.2 Tiere und Pflanzen 

Weder die Beibehaltungsalternative, noch die Antragstrasse können die 
Beeinträchtigungen der Lebensräume von Tieren und Pflanzen im Be
reich des Gleisvorfelds des Stuttgarter Hauptbahnhofs vermieden wer
den. Zwar ist die Umgestaltung des Gleisvorfelds bei der Antragstrasse 
nicht unmittelbarer Gegenstand der Planfeststellung, allerdings ist ab
sehbar und im Vorhaben angelegt, dass das Gleisvorfeld rückgebaut 
und einer städtebaulichen Entwicklung, die mit Neubebauungen und 
Bodenversiegelungen verbunden sein wird, zugeführt wird. Die Beibe
haltungsaltemative setzt eine umfassende und tief greifende Umgestal
tung des Gleisvorfelds einschließlich des Tunnelgebirges voraus, um die 
angestrebten verkehrlichen Ziele erreichen zu können. Dies bedeutet, 
dass auch die Beibehaltungsalternative die im Gleisvorfeld entstande
nen Trockenbiotope nicht unangetastet lässt, sondern weitgehend be
seitigen wird. 

Außerdem gilt, dass die Beibehaltungsalternative die von den vorhan
denen oberirdischen Bahnanlagen ausgehenden Belastungen auf Flora 
und Fauna nicht vermindern kann. Dies gelingt der Antragstrasse, da 
sie die Bahnanlagen überwiegend unterirdisch führt. 

Im Bereich Filder führen ebenfalls beide Alternativen zu Beeinträchti
gungen. Zwar weißt dort die Beibehaltungsalternative die kürzere ober
irdische Streckenlänge auf. Sie sieht konzeptionell allerdings eine Ver
längerung der S-Bahn über Bernhausen hinaus vor, was ebenfalls mit 
Belastungen von Flora und Fauna verbunden ist. Insgesamt bestehen 
daher im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen allenfalls gerin
ge Vorteile der Beibehaltungsalternative. 

2.3.2.3 Boden 

Im Stadtbereich von Stuttgart greift lediglich die Antragstrasse in das 
Schutzgut Boden ein, indem sie den Mittleren Schloßgarten in offener 
Bauweise abschnittsweise zur Querung in Anspruch nimmt. 

Im Übrigen beeinträchtigen beide Alternativen durch Abtrag, Neuversie
gelung und sonstige Beeinflussungen das Schutzgut Boden im Bereich 
Filder. Dabei ist festzustellen. dass die Antragstrasse im Bereich zwi
schen dem Tunnel am Echterdinger Ei und Denkendort eine größere 
Fläche zur oberirdischen Trassenführung in Anspruch nimmt als die 
Beibehaltungsalternative, die lediglich zwischen dem bestehenden S
Bahnhof Flughafen und Bernhausen oberirdisch geführt wird. Im Be
reich von Denkendorf bis Wendlingen sind die Eingriffswirkungen der 
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beiden Alternativen identisch. 

Zu Lasten der Beibehaltungsalternative ist allerdings zu vermerken, 
dass zu deren Konzept die Verlängerung der S-Bahn über Bernhausen 
hinaus bis Wendlingen gehört, die im Bereich zwischen Bemhausen und 
Denkendorf oberirdisch geführt werden soll und damit ebenfalls zu Be
einträchtigungen des Schutzguts Boden führt. 

Betrachtet man dies zusammenfassend, so ergibt sich, dass im Hinblick 
auf Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden die Antragstrasse gering
fügig ungünstiger ist als die Beibehaltungsaltemative. 

2.3.2.4 Wasser 

Die Antragstrasse erfordert wegen der Errichtung des Trogbauwerkes 
im Mittleren Schloßgarten besondere Vorkehrungen zum Schutz des 
Grundwassers. Allerdings wird auch die Beibehaltungsaltemative inso
weit Vorkehrungen treffen müssen. Sie gestaltet das Gleisvorfeld ein
schließlich des so genannten Tunnelgebirges um. Die Grundwasser
wegsamkeiten sind dabei denen des Mittleren Schloßgartens vergleich
bar, wobei im Bereich der Wolframstraße der Grundwasseraquifer am 
höchsten liegt. Hinzu kommt bei der Beibehaltungsalternative die Not
wendigkeit, ein fünftes und sechstes Gleis unterirdisch nach Bad Cann
statt zu führen. Auch hierdurch werden Besorgnispotentiale im Hinblick 
auf den Schutz des Grundwassers ausgelöst. 

Die Besorgnispotentiale, die speziell im Hinblick auf das Heil- und Mine
ralwasservorkommen bestehen, werden unter 3.3.5 abgehandelt. 

Die Filderauffahrt in der Antragstrasse bzw. der Beibehaltungsalternati
ve treffen auf vergleichbare Grundwasserbesorgnisse, die aber tech
nisch beherrschbar sind. 

Beim Filderaufstieg, der bei der Beibehaltungsalternative von Esslingen
Mettingen aus erfolgt, wird das Wasserschutzgebiet der Trinkwasser
gewinnungsanlage Esslingen-Weil gequert. In diesem Bereich führt die 
Antragstrasse zu keinen Beeinträchtigungen. 

Beide Alternativen durchfahren das Wasserschutzgebiet der Trinkwas
sergewinnungsanlage Denkendorf, wobei die Durchfahrungsstrecke bei 
der Beibehaltungsalternative allerdings länger ist. In identischer Weise 
queren beide Alternativen die Wasserschutzgebiete der Trinkwasser
gewinnungsanlagen Wendlingen und Köngen. 

Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser durch einen Neckartal
bahnhof sind bei der Beibehaltungsalternative zwingend, da dieser Ne
ckartalbahnhof dort obligatorisch zum Konzept gehört. Allerdings sieht 
auch die Antragstrasse optional den Neckartalbahnhof vor, so dass in
soweit ebenfalls mit Beeinträchtigungen des Schutzguts zu rechnen wä
re. 
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Der verdohlt geführte Nesenbach wird durch die Antragstrasse insoweit 
betroffen, als der Düker Nesenbach verlegt werden muss. Verschmut
zungen und Abflussbehinderungen spielen bei dem als Entwässerungs
kanal benutzten Gewässer keine ausschlaggebende Rolle. 

Beide Alternativen greifen in den Neckar ein. Die Beibehaltungsalterna
tive erweitert die bestehende Neckarbrücke nach Bad Cannstatt um 
zwei Gleise, die Antragstrasse sieht eine neue Neckarbrücke vor. Beide 
Alternativen setzen die Errichtung einer neuen Neckarbrücke bei Wend
lingen voraus. 

Durch beide Alternativen werden ferner Oberflächengewässer im Be
reich der Rohrer Kurve (Hagelsbrunn und Steinbach) betroffen. 

Zwischen dem Tunnelmund am Echterdinger Ei und Denkendorf werden 
von der Antragstrasse der Hattenbach, der Bach "Frauenbrunnen" sowie 
der Koppentalbach gequert. 

Die Antragstrasse kann bauzeitlich den nördlich des Flughafens und der 
BAB 8 gelegene langwieser See beeinträchtigen, da die erforderlichen 
Tunnel dort in offener Bauweise errichtet werden. Beeinträchtigungen 
könnten in einer Abschottung des dem See möglicherweise speisenden 
Grundwasserleiters liegen. Der Eingriff kann durch entsprechende tech
nische Maßnahmen minimiert werden. Beeinträchtigungen des Lang
wieser Sees durch die Beibehaltungsalternative sind nicht zu besorgen. 

zusammenfassend ist zu sagen, dass allein die Antragstrasse im In
nenstadtbereich Besorgnispotentiale im Hinblick auf das Grundwasser 
aufweist. Die Beibehaltungsalternative erweist sich dem gegenüber in
soweit als ungünstiger, als sie das Wasserschutzgebiet der Trinkwas
sergewinnungsanlage Esslingen-Weil betrifft und das Wasserschutzge
biet der Trinkwassergewinnungsanlage Denkendort auf einer längeren 
Strecke durchfährt als die Antragstrasse. Die mögliche Betroffenheit des 
langweiser Sees durch die Antragstrasse ist dem gegenüber eher ge
ring zu gewichten. Insgesamt dürften beide Alternativen ähnliche Betrof
fenheiten des Schutzguts Wasser auslösen (zum Mineralwasser, s. u. 

3.3.5). 

2.3.2.5 Luft, Klima 

Bei der Variante LEAN der Beibehaltungsalternative werden sich die 
klimatischen Verhältnisse im Innenstadtbereich von Stuttgart kaum än
dern. Bei der Variante Umkehr hingegen, die eine großflächige Bebau
ung des Gleisvorfeldes vorsieht, werden klimatologische Auswirkungen 
z.B. auf die Luftleitbahn ebenso wenig zu vermeiden sein, wie bei der 
städtebaulichen Entwicklung, auf die hin die Antragstrasse angelegt ist. 

In beiden Fällen ist es aber Aufgabe der Bauleitplanung der Landes
hauptstadt Stuttgart, diese städtebauliche Entwicklung klimatologisch 
verträglich zu gestalten. Die fachplanungsrechtlichen Vorhaben schaf
fen hierfür jeweils nur die Voraussetzung. 
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Die von der Landeshauptstadt Stuttgart auf der Grundlage der An
tragstrasse von der von ihr ermöglichten städtebaulichen Entwicklung 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass diese städtebauliche Ent
wicklung verträglich realisierbar ist. 

Soweit Bahnstrecken im Tunnel geführt werden, sind sie im Hinblick auf 
die Schutzgüter Luft und Klima neutral. 

Auch im Bereich Filder ist zwischen den beiden Alternativen kein rele
vanter Unterschied erkennbar, da beide den Raum zwischen Flughafen 
und Wendlingen mit einer überwiegend oberirdisch geführten Eisen
bahnstrecke belegen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass klimatolo
gische Auswirkungen, die mit dem Neckartalbahnhof verbunden sind, 
lediglich bei der Beibehaltungsalternative zwingend sind. Der Neckartal
bahnhof ist bei der Antragstrasse lediglich optional vorgesehen. 

Unterstellt man zu Gunsten der Beibehaltungsalternative eine städte
bauliche Konzeption, wie sie der Vorhabenträger sich zum Ziel gesetzt 
hat, so dürften die von dem Fachplanungsvorhaben ausgehenden 
klimatologischen Auswirkungen in beiden Fällen von ähnlicher Qualität 
sein. Die Antragstrasse ist zwar im weiteren Umfang auf eine Hochbe
bauung auf dem Areal der jetzigen Gleisanlagen hin angelegt, sieht a
ber gleichzeitig auch eine Parkerweiterung vor. Lediglich die Variante 
LEAN dürfte im Hinblick auf klimatologische Auswirkungen neutral sein. 

Die von Befürwortern der Variante Umkehr geäußerte Befürchtung, 
dass die Frischluftströme aus Richtung Kaltental durch einen querlie
genden Bahnhof im Bereich des Schloßgartens behindert werden könn
ten, trifft auf das Konzept der Antragstrasse nicht zu, da der unterirdi
sche Durchgangsbahnhof nur zu einer geringfügigen Geländeerhöhung 
im Mittleren Schloßgarten führt, die auf die Frischluftströmung keine 
Auswirkungen hat. 

Die Unterschiede im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Luft und Klima sind daher nach Auffassung des Vorhabenträgers ge
ringfügig, so dass anhand dieses Kriteriums eine Vorzugsentscheidung 
nicht getroffen werden kann. 

2.3.2.6 Landschafts-/Stadtbild 

Die Antragstrasse wirkt nachhaltig auf das Stadtbild der Landeshaupt
stadt Stuttgart ein. Sie sieht nicht nur die Entfernung der Bahnbetriebs
anlagen im Gleisvorfeld vor, sondern setzt auch den Abriss des Nord
und Südflügels des Bonatz-Gebäudes sowie den Abriss des Gebäudes 
der ehemaligen Bundesbahndirektion an der Heilbronner Straße voraus. 
Außerdem wird der Mittlere Schloßgarten aufgrund der unterirdischen 
Querung mit Bahnbetriebsanlagen auf einer Länge von 200 m und mit 
einer Breite von 80 m derart verändert, dass eine Erhebung entsteht. 

Positiv ist allerdings zu vermerken, dass es der Antragstrasse gelingt, 
die trennende Wirkung der Gleisanlagen im Stadtbereich von Stuttgart 
zu beseitigen. Auf diese Weise kann insbesondere die so genannte 
,,Parkkante", die heute eine deutliche Zäsur darstellt, zu einem scho-
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nenden Übergang zwischen den neuen Stadtquartieren und dem Mittle
ren und Unteren Schloßgarten fortentwickelt werden. 

Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Parks auf der Teilfläche B vor
gesehen. 

Bei der Beibehaltungsalternative bleibt zwar der Kopfbahnhof mit dem 
sich daran anschließenden Gleisvorfeld konzeptionell, wenn auch in ver
änderter Gestalt, erhalten. Gleichwohl wird das Stadtbild aufgrund der 
insbesondere von der Variante Umkehr vorgesehenen verlängerten 
Überdachung des Gleisvorfeldes und seiner Überbauung erheblich ver
ändert. Auch die Beibehaltungsalternative stört das Ensemble des Bo
natz-Gebäudes, wenn auch die Eingriffe in die Gebäudesubstanz weni
ger weit reichen als bei der Antragstrasse. Das markante Gebäude der 
ehemaligen Bundesbahndirektion an der Heilbrenner Straße wird nicht 
betroffen. Auch die Veränderung zwischen dem Turm des Bonatz
Gebäudes und der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie entfällt. 

Allerdings führt die Beibehaltungsaltemative - insbesondere in Form der 
Variante Umkehr - im Bereich des Mittleren Schloßgartens eher zu ei
ner Betonung und Verstärkung der Trennwirkung zum Park hin. Die Va
riante Umkehr sieht überdies eine geringfügige Verschiebung der Cann
statter Straße vor, so dass auf diese Weise in den Mittleren Schloßgar
ten eingegriffen wird. 

Bei beiden Alternativen werden im Rahmen der Querung des Neckars in 
Richtung Bad Cannstatt Änderungen des Stadtbildes auftreten; dabei 
sieht die Beibehaltungsalternative eine Erweiterung der bestehenden 
Neckarbrücke, die Antragstrasse hingegen einen Neubau vor. Beim Fil
deraufstieg quert die Beibehaltungsalternative den Neckar bei Hedelfin
gen durch ein neues Bauwerk, dessen Tunnelportal und Voreinschnitt 
einen regionalen Grünzug in Anspruch nehmen. Die von der Beibehal
tungsalternative konzeptionell vorgesehene Verlängerung der S-Bahn 
Bernhausen zwischen Bernhausen und Neuhausen berührt eine Grün
zäsur, einen regionalen Grünzug und ein Landschaftsschutzgebiet. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild hat auch die bei der Beibehal
tungsalternative konzeptionell zwingende Errichtung des Neckartal
bahnhofs bei Wendlingen. Beide Alternativen sehen durch den Bau der 
Rohrer Kurve die Beeinträchtigung eines regionalen Grünzugs und ei
nes Landschaftsschutzgebiets im Bereich südlich von Rohr und Dürrle
wang vor. Beide Alternativen verursachen weiter Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes durch die notwendige Neckarquerung bei Wend
lingen. 

Die Auswirkungen der von der Antragstrasse vorgesehenen Flughafen
anbindung auf den Naturraum sind stärker als die von der Beibehal
tungsalternative verursachten. Die Beeinträchtigungen erfolgen insoweit 
allerdings im Bündelungsbereich mit der BAB 8, so dass es hinsichtlich 
dieser unvermeidbaren Eingriffe zu einer Konzentration mit anderen lnf
rastruktureinrichtungen im vorbelasteten Bereich kommt. 

Der Vorhabenträger hat nicht verkannt, dass die Antragstrasse im 
Stadtbereich von Stuttgart zu nachhaltigen Veränderungen des Stadtbil-
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des führt, welche die Beibehaltungsalternative überwiegend vermeiden 
kann. Allerdings bietet die Antragstrasse in viel stärkerem Maße die 
Möglichkeit zu einer städtebaulich ansprechenden, durch technische 
Bauwerke unbelasteten Entwicklung. Die Beibehaltung der Gleisanlagen 
nimmt der Beibehaltungsalternative diese Möglichkeit weitgehend. Die 
von der Variante Umkehr vorgesehene Bebauung oberhalb des Gleis
vorfeldes bleibt notwendig in ihrer Qualität und dem Entwicklungspoten
tial, das die Antragstrasse schafft, zurück. 

Der Schienenweg trennt dort nach wie vor die nördlich und südlich da
von liegenden Stadtquartiere und Parkanlagen. 

Der Vorhabenträger sieht daher im Hinblick auf das Kriterium Stadt
/Landschaftsbild im Rahmen der Alternativenentscheidung keinen ein
deutigen Vorteil einer der Alternativen. 

2.3.2.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Die Antragstrasse kommt im Innenstadtbereich von Stuttgart nicht ohne 
erhebliche Eingriffe in Kulturgüter aus. So wird in das Denkmalensemble 
des Hauptbahnhofs mit seinem Gleisvorfeld nachhaltig eingegriffen, in
dem das Gleisvorfeld beseitigt und insbesondere der Nord- und Südflü
gel des Bonatz-Gebäudes abgerissen werden. Außerdem wird das e
benfalls denkmalgeschützte ehemalige Gebäude der Bundesbahndirek
tion an der Heilbrenner Straße aus bautechnischen Gründen entfernt. 

Da auch das Gleisvorfeld unter dem Gesichtspunkt des technischen 
Denkmals rechtlichen Schutz genießt, kommt auch die Beibehaltungsal
ternative nicht völlig ohne Eingriffe in Kulturgüter aus, weil sie dessen 
tief greifende Umgestaltung vorsieht. Außerdem wird die Ensemblewir
kung des Bonatz-Gebäudes durch die vorgesehenen Maßnahmen (Ü
berbauung des Gleisvorfeldes, Öffnung auf der Südseite etc.) ebenfalls 
im Mitleidenschaft gezogen. Dabei verkennt der Vorhabenträger nicht, 
dass die Eingriffswirkungen hinter denen der Antragstrasse deutlich zu
rückbleiben. Das Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion an der 
Heilbrenner Straße wird von der Beibehaltungsalternative nicht betrof
fen. 

Insoweit erweist sich die Beibehaltungsalternative unter dem Gesichts
punkt der Kulturgüter eindeutig als die schonendere. Sie bleibt in dem 
Maße in ihren Eingriffswirkungen hinter der Antragstrasse zurück, wie 
dies bei einer konservierenden Konzeption gegenüber einer auf Neu
gestaltung ausgerichteten notwendigerweise der Fall ist. 

2.3.2.8 Wechselwirkungen 

Bei der Alternativenentscheidung hat der Vorhabenträger berücksichtigt, 
dass das Gesamtsystem Umwelt nicht nur durch die isolierte Beein
trächtigung einzelner Schutzgüter, sondern auch durch das verschie
dengestaltige Zusammenwirken von Beeinträchtigungen betroffen ist. 

Deutlich wird die Wechselbezüglichkeit von Umweltauswirkungen bei 
der Betrachtung der Eingriffe in das Gleisvorfeld, die in unterschiedli-
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eher Form bei beiden Alternativen auftreten. Der teilweise oder vollstän
dige Abbau des Gleisvorfeldes führt dazu, dass dessen Aufheizeffekt 
vermindert wird bzw. wegfällt. Dies ist im Hinblick auf das Schutzgut 
Mensch und auch im Hinblick auf das Schutzgut Klima eher positiv zu 
bewerten, während andererseits unter den Bedingungen dieser Erwär
mung entstandene Flora und Fauna die Habitatgrundlagen verlieren. 

Eingriffe in die naturräumlichen Gegebenheiten des Mittleren Schloßgar
tens beeinträchtigen nicht nur Flora und Fauna sowie das Schutzgut 
Boden, sondern wirken sich auch auf die Erholungsfunktion des Parks 
nachteilig aus, die andererseits aber durch die vorgesehene Parkerwei
terung bei der Antragstrasse gefördert wird. Negative Folgen der von 
den bestehenden Bahnanlagen ausgehenden Schallbelastung in der In
nenstadt werden durch die Antragstrasse weitestgehend beseitigt. Dies 
ist allerdings nur durch bauzeitbedingte Eingriffe in das Schutzgut Was
ser sowie andere Umweltbelange möglich, so dass sich ein positiver Ef
fekt auf das Schutzgut Mensch hier als negativer Effekt auf andere 
Schutzgüter darstellt. 

Die wechselbezüglichen Auswirkungen der einzelnen Beeinträchtigun
gen der Umweltbelange lassen sich sowohl bei der Antragstrasse als 
auch bei der Beibehaltungsalternative, soweit sie unvermeidbar sind, 
durch geeignete Maßnahmen naturschutzrechtlicher Kompensation auf 
ein vertretbares Maß zurückführen. 

2.3.2.9 Mineralwasser 

Der Vorhabenträger hat der Frage nach der Betroffenheit der Heil- und 
Mineralwasservorkommen in Stuttgart, insbesondere in Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg, hervorgehobene Bedeutung zugemessen. Jede 
Alternative muss dem Ziel genügen, den Schutz des europaweit zweit
größten Heil- und Mineralwasservorkommens zu gewährleisten. 

Besorgnispotentiale im Hinblick auf dieses Heil- und Mineralwasservor
kommen löst hier vor allem die Antragstrasse aus, deren Baumaßnah
men im engeren Zustromberelch der Heil- und Mineralquellen von Stutt
gart-Bad Cannstatt und -Berg liegen. 

Zu Eingriffen in das Mineralwasser führende geologische Schichten 
kommt es dabei jedoch nicht. Allerdings werden die das Mineralwasser 
schützenden geologischen Schichten berührt. 

Einfluss auf das Druckniveau des Heil- und Mineralwassers hat dabei 
vor allem die Verlegung des Dükers Nesenbach sowie die Errichtung 
des Bahnhoftroges sowie der Gleise in Richtung Filder in offener Bau
weise. Der Unterschnitt des Druckniveaus ist dabei auf Höhe der Willy
Brandt-Straße am stärksten. Zum Bahnhof hin ist demgegenüber ein 
Anstieg zu verzeichnen. Der sensibelste Bereich liegt im Bereich des 
Schloßgartens. 

Im Hinblick auf den Düker Nesenbach kann durch bauliche Vorkehrun
gen ausgeschlossen werden, dass hiervon dauerhafte Beeinträchtigun
gen ausgehen. Im Übrigen sind die durch das Vorhaben ausgelösten 
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Besorgnispotentiale bauzeitbedingt. So kann es bauzeitbedingt zu ei
nem Rückgang der Schüttung für die Quelle Berg um 1,5 1 pro Sekunde 
kommen. Dieser Rückgang liegt allerdings deutlich innerhalb der natür
lichen Schwankungsbreiten. Um Störungen der Mineralwasserbalance 
zu vermeiden, hat der Vorhabenträger eine Trassenführung in ge
ringstmöglicher Tieflage und eine Bauausführung in kleinen Abschnitten 
vorgesehen. 

Das Tunnelbauwerk zur Unterquerung der Wolframstraße (S-Bahn) ist 
deshalb unproblematisch, weil der Vorhabenträger hier die Gradiente 
deutlich angehoben hat. Dies war notwendig, weil die geologische For
mation so beschaffen ist, dass die mineralwasserführenden Schichten 
im Bereich der Wolframstraße am höchsten liegen. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass umfangreiche Erkundungsbohrungen 
ergeben haben, dass dauerhafte Beeinträchtigungen des Mineralwas
servorkommens mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
können 1• Die Gewährleistung des Schutzes des Heil- und Mineralwas
sers erfordert dabei während der Bauzeit einen nicht geringen Beherr
schungsaufwand. 

Die Beibehaltungsaltemative löst im Hinblick auf das Heil- und Mineral
wasservorkommen deutlich geringere Besorgnispotentiale aus als die 
Antragstrasse. Da diese Alternative aber die Errichtung eines fünften 
und sechsten Gleises in Richtung Bad Cannstatt vorsieht, das aus der 
S-Bahn-Röhre abzweigt, wird im Bereich des Unteren Schloßgartens 
das Druckniveau des Heil- und Mineralwasser ebenfalls unterschnitten. 
Die bauzeitbedingten Besorgnispotentiale können allerdings auch in 
diesem Fall durch bautechnische Vorkehrungen minimiert werden. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beibehaltungsalternative eine tief 
greifende Umgestaltung des Gleisvorfeldes einschließlich des so ge
nannten Tunnelgebirges bedingt. Dies löst Tiefbaumaßnahmen in Tal
längsrichtung aus. Die geologische Struktur des Talkessels führt dazu. 
dass Tiefbaumaßnahmen in die Längsrichtung grundsätzlich ein höhe
res Besorgnispotential aufweisen als Tiefbaumaßnahmen in 
Talquerrichtung. Hinzu kommt, dass die für den Schutz des 
Mineralwassers bedeutsamen geologischen Schichtungsverhältnisse im 
Bereich der Wolframstraße am kritischsten zu beurteilen sind. In diesem 
Bereich sind bei der Beibehaltungsaltemative Tiefbaumaßnahmen 
unvermeidlich. 
Im Übrigen sind die für das Mineral- und Heilwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sensibeln Bereiche durch die Beibe
haltungsalternative nicht betroffen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beide Alternativen im Hinblick 
auf das Heil- und Mineralwasservorkommen Besorgnispotentiale auslö
sen. Diese sind bei der Beibehaltungsalternative deutlich geringer als 
bei der Antragstrasse. Demgemäß ist bei der Verwirklichung der Beibe
haltungsaltemative ein deutlich geringerer Beherrschungsaufwand wäh-

igi-Niedermeyer-lnstitute (1999): Geologische, hydrogeologische, geotechnische 
und wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum Planfeststellungsabschnitt 1.1, Tal
querung mit Hauptbahnhof - Teil 3: Wasserwirtschaft; Festheim, Stuttgart 
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rend der Bauzeit erforderlich. 

Die Antragstrasse erweist sich mithin im Hinblick auf das Heil- und Mi
neralwasservorkommen als weniger günstig. Die durch sie ausgelösten 
nicht unerheblichen Besorgnispotentiale sind aber, wie durch umfang
reiche Untersuchungen belegt wurde, bautechnisch beherrschbar. 

2.3.2.10 Übersicht über die Bewertung der Umweltbelange 

LEAN I Umkehr Antragstrasse 
Umweltbelanae 

. Mensch neutral günstig 
- Tiere und Pflanzen günstig weniger günstig 
- Boden CIÜnStiCI neutral 
. Wasser neutral neutral 
- Luft, Klima neutral neutral 
- Landschafts-

neutral neutral 
/Stadtbild 

- Kultur- und sonstige 
neutral weniger günstig 

Sachaüter 
- Wechselwirkunaen neutral neutral 
. Wasser (Mineralwasser) neutral weniger günstig 

Bewertungsstufen sehr günstig; günstig; neutral, weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe .ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder 
rechtlich ausgeschlossen ist) 

Betrachtet man ausschließlich die in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu betrachtenden Kriterien, zeigt sich, dass die vom Vorhabenträger 
verfolgte Antragstrasse in verschiedenen Umweltbelangen hinter ihrer 
Alternative zurückbleibt. Dies ergibt sich schon aufgrund der Tatsache, 
dass es sich bei der Variante LEAN/Umkehr als der Beibehaltungsalter
native um ein „konservierendes Konzept" handelt, bei dem naturgemäß 
die Eingriffswirkungen hinter der auf Umgestaltung und Neubau ausge
richteten Konzeption der Antragstrasse zurückbleiben muss. Gleichwohl 
ist die Beibehaltungsalternative unter Berücksichtigung des Kriteriums 
Umweltauswirkungen nicht so einzuschätzen, dass es ihr gelänge, die 
Vorzugswürdigkeit der Antragsalternative zu überwinden. 

Die Beibehaltungsalternative erweist sich jedoch im Bezug auf das 
Schutzgut Mensch insoweit als gegenüber der Antragstrasse als 
nachteilig, als sie Schall- und Erschütterungsbelastungen, die derzeit 
von den Bahnanlagen im Stuttgarter Talkessel ausgehen, nicht zu be
seitigen vermag. Hier bringt die Antragstrasse eine eindeutige Entlas
tung, indem sie die Bahnbetriebsanlagen künftig unterirdisch führt. Die 
durch die Tunnelbauwerke ausgelöste Zunahme von Erschütterungswir
kungen in einzelnen Bereichen vermag dieses positive Ergebnis nicht zu 
beeinträchtigen, weil sie technisch minimiert werden kann. 
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Schließlich erlaubt allein die Antragstrasse das Freimachen großer zu
sammenhängender Flächen im Stuttgarter Talkessel und damit die Auf
hebung der derzeit bestehende, städtebaulich unbefriedigende Trenn
wirkung der Gleisanlagen und eine auch von der topographischen Ges
taltung her schonende Verbindung der alten und neuen Stadtquartiere 
untereinander sowie der Wohnbebauung mit den Parkanlagen. Dies 
führt zu einer Aufwertung der Erholungsfunktion der Parkanlagen. 

Die aufgezeigten Nachteile sind mit Ausnahme der Beeinträchtigung der 
Tiere und Pflanzen nicht dauerhaft und können durch entsprechende 
landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer
den. Die Betroffenheit des Schutzgutes Heil- und Mineralwasser ist auf 
die Bauzeit beschränkt und kann aufgrund des vorgestellten Baukon
zepts so beherrscht werden, dass der Nachteil des Eingriffs insgesamt 
als gering betrachtet werden kann. Aus Sicht der Belange der Umwelt, 
wie sie insbesondere im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ange
sprochen sind, ergibt sich kein Nachteil, der nicht kompensierbar oder 
beherrschbar wäre, so dass die Alternativenentscheidung des Vorha
benträgers für die Antragstrasse keine umweltrelevanten Bedenken 
auslöst. 
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3 Untersuchungsrahmen und Untersu
chungsmethodik 

3.1 Inhalt und Ablauf der UVS 

Der Ablauf der Erstellung der UVS gliedert sich in Anlehnung an 
SCHEMEL (1985 und 1987), BUNGE (1988), SUMMERER (1988) und 
BAADER et al. (1988) im Wesentlichen in die folgenden Schritte (vgl. 
Schema der Abbildung 1): 

(1) Festsetzung des Untersuchungsrahmens (Scoplng) 

(2) Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung der Umwelt 

(3) Analyse und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens 

(4) Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompen
sation 

(5) Beschreibung der erheblichen Auswirkungen und Konfliktschwer
punkte 

In einem ersten Schritt wurde im Scoping-Verfahren im Vorfeld der Er
stellung der UVS der Untersuchungsrahmen festgelegt. 
Hierauf aufbauend wird die Umwelt auf Ebene der Schutzgüter gemäß 
§ 2 UVPG (Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie ihre Wech
selwirkungen) zunächst hinsichtlich ihrer Ausprägung, Qualität und 
Empfindlichkeit erfasst, beschrieben und bewertet (Bestandserfas
sung, -beschreibung und -bewertung). 
Der nächste Schritt ist die Analyse und Beschreibung der Auswir
kungen des Vorhabens auf die Umwelt im Hinblick auf Lage, Umfang 
und Ausmaß sowie Dauer der Auswirkungen. 
Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Vermeidung und Minde
rung von Umweltbeeinträchtigungen sowie zur Kompensation aufge
zeigt und abschließend im Sinne einer zusammenfassenden Bewertung 
gemäß § 6 Absatz (3) UVPG die erheblichen Auswirkungen und Kon
fliktschwerpunkte dargestellt. 
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Gliederung der Umwelt in 
Projektwir kungen 

rell Teilaspekte = gene 

Schutzgüter 

� 

Wirkungsbeziehungen 

Projekt - Umwelt 

l 
Festsetzung des Untersuchungsrah-

mens (Scoping) 

Bestandserfassung, -beschreibung 
und -bewertung der Umwelt auf der 

Ebene der Schutzgüter und deren 
Funktionsräume 

1 

J 

fachlich-verbal begründete 
---------1-�Analyse und Beschreibung der Auswir-

I kungen des Vorhabens 

Optimierung der Planung 

I 4 

Maßnahmen zur Vermeidung und Min-
- derung von Umweltbeeinträchtigungen � 

sowie zur Kompensation 

' . 

Beschreibung der zu erwartenden 
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Abb.1: Ablaufschema der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) im Planfeststellungsverfahren 
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Vorliegende UVS zum Planfeststellungsverfahren versteht sich als fach
übergreifender Beitrag, der alle umweltrelevanten und für die Umwelt
verträglichkeitsprüfung entscheidungserheblichen Sachverhalte bündelt. 

Die UVS baut dabei auf die jeweiligen Fachplanungen und Fachbeiträge 
zum Planfeststellungsverfahren, insbesondere 

- Landschaftspflegerische Begleitplanung (Anlage 18 der Planfeststel
lungsunterlagen), 

- Schalltechnische und Erschütterungstechnische Untersuchungen 
(Anlagen 16 und 17 der Planfeststellungsunterlagen) 

- Fachgutachten Hydrogeologie und Wasserwirtschaft (Anlage 20 der 
Planfeststellungsunterlagen) und 

- Fachgutachten Elektrische und magnetische Felder (Anlage 22 der 
Planfeststellungsunterlagen) 

auf und stellt die im Sinne des Umweltvorsorgegedanken und gemäß 
der fachgesetzlichen Vorgaben (z.B. BNatSchG, BodSchG, WHG, FFH
Richtlinie, DSchG u.a.) relevanten Aspekte und Ergebnisse zusammen. 

Da sich aufgrund von Trassen- und Planungsoptimierungen, detaillierten 
Planungsständen und neuen Erkenntnissen, sowohl Veränderungen 
hinsichtlich der Umweltauswirkungen als auch hinsichtlich des Konkreti
sierungsgrades gegenüber dem Raumordnungsverfahren ergeben ha
ben, werden in vorliegender UVS nochmals alle Schutzgüter abgehan
delt und aufbereitet. 

Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Landschaft (und Erholung), Boden, 
Wasser, Klima und Luft werden im Landschaftspflegerischen Begleit
plan ausführlich behandelt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wer
den in der UVS die Ergebnisse dementsprechend nur zusammenfas
send dargestellt. Die Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstige 
Sachgüter als orginäre Schutzgüter nach UVPG werden in der UVS 
ausführlich und umfassend abgehandelt. 

3.2 Scoping 

Im Rahmen des Scoping wird der Untersuchungsrahmen und das Ar
beitsprogramm, das die fachlichen Inhalte und die räumliche Abgren
zung der Untersuchungen absteckt, festgelegt. Der Untersuchungsrah
men orientiert sich generell an der Art und Größe des Vorhabens sowie 
der Intensität und Reichweite der zu erwartenden Wirkungen sowie an 
den räumlichen und standörtlichen Gegebenheiten. Während die Unter
suchungen zur Umweltverträglichkeit auf die Ebene der Raumordnung 
stärker raum- und alternativbezogen waren, sind sie auf der Ebene der 
Planfeststellung stärker wirkungsbezogen, was durch eine detaillierte 
und konkretisierte Technische Planung im Maßstab 1 : 1.000 ermöglicht 
wird. 
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Die DBProjekt GmbH Projekt Stuttgart 21 hat im November 1997 im 
Auftrag der DB AG gemäß § 5 UVPG den Vorschlag zum Untersu
chungsrahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung im Planfeststellungs
verfahren (Scoping-Papier) vorgelegt. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
als zuständige Behörde hat die vom Projekt Stuttgart 21 betroffenen 
Träger öffentlicher Belange am Scoping-Verfahren beteiligt. Die Stel
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und sind in 
den Untersuchungsrahmen eingeflossen, soweit sie für die Planfeststel
lung von Bedeutung sind. Das EBA hat die DBProjekt GmbH Stuttgart 
21 mit Schreiben vom Februar 1998 über den voraussichtlichen Unter
suchungsraum i.S. § 5 UVPG zur Planfeststellung unterrichtet. 

3.3 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der zur Bearbeitung festgelegte Untersuchungsraum umfasst einen Be
reich von ca. 1.000 m beiderseits der geplanten Trassenführung. Er ist 
jedoch nicht starr und einheitlich gewählt, sondern entsprechend der ört
lichen Verhältnisse und der Reichweite zu erwartender Projektwirkungen 
flexibel abgrenzt. 

Als Kriterien für die Abgrenzung dienen u.a. 

- Sichtbeziehungen 
- Schallimmissionen 
- Funktionale Aspekte 
- Reichweite der Wirkungen 

3.4 Methodische Grundlagen der Bestandserfas ... 
sung, ... beschreibung und ... bewertung 

Schutzgut Menschen 

Im Schutzgut Menschen, das i.W. den Aspekt Wohn- und Arbeitsumfeld 
umfasst, wird die Struktur aller projektnahen Siedlungsflächen hinsicht
lich der Flächenwidmungen/Nutzungsarten und deren Empfindlichkeiten 
gegenüber den zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Projektwirkungen ermittelt. Diese umfassen Schall, Erschütterungen 
sowie elektrische und magnetische Felder. Die Ergebnisse der geson
derten Schall- und Erschütterungstechnischen Untersuchungen werden 
in die UVS eingearbeitet (vgl. Anlagen 16, 17). Aussagen zur Bestands
situation beruhen im Wesentlichen auf der Umweltverträglichkeitsunter
suchung bzw. der Schall- und Erschütterungstechnischen Untersuchung 
zum Raumordnungsverfahren und auf dem Schallimmissionsplan für 
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den öffentlichen Straßen- und Schienenverkehr im Zusammenhang mit 
der Planung "Stuttgart 21 ". 

Die Bestandserfassung der niederfrequenten elektrischen und magneti
schen Felder beinhaltet Bahnoberleitungen der Fern- und S-Bahn mit 
der Frequenz 16 2/3 Hz (s. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterla
gen). 

Folgende Aspekte werden untersucht: 

- Lage zu Wohngebieten, Krankenhäusern, Schulen oder ähnlichen 
Einrichtungen, 

- Emission von niederfrequenten elektrischen und magnetischen Fel
dern. 

Die wesentlichen Grundlagen der UVS für die Bewertungen des 
Schutzgutes Menschen sind: 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren, 

- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung, 

- Ergebnisse der Schalltechnischen und Erschütterungstechnischen 
Untersuchungen (vgl. Anlagen 16, 17 der Planfeststellungsunterla
gen), 

- Ergebnisse des Erläuterungsberichtes zu elektrischen und magneti
schen Feldern (vgl. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterlagen), 

- Technische Planung mit aktuellem Bebauungszustand sowie 

- Bebauungs- und Flächennutzungspläne. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, Boden, Klima, Luft und Landschaft 

Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Klima, Luft und Landschaft 
werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (s. Anlage 18 der Plan
feststellungsunterlagen) ausführlich behandelt: zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird daher bezüglich der Beschreibung der Methodik 
auf den LBP verwiesen. 

Schutzgut Wasser 

Wasser ist die Grundlage des Lebens für den Menschen sowie für die 
Flora und Fauna. Das Wasser steht in enger Beziehung zu Klima, Re
lief, Boden und Vegetation, so dass der ökologische Aspekt im Wasser
haushalt zum Tragen kommt. 

Für den Menschen sind des Weiteren die Aspekte der Grundwassernut
zung als Trinkwasser und als Mineral- und Heilwasser von Bedeutung. 
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Im Schutzgut Wasser werden dementsprechend folgende Funktions
räume unterschieden: 

a) Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

Beim Funktionsraum Oberflächengewässer und deren Retentions
räume werden als maßgebende Kriterien für deren Bedeutung der Aus
bauzustand des Oberflächengewässers (naturnah bis naturfern) und die 
Gewässergüte (Güteklassen) gemäß Gewässergütekarten und damit 
seine gewässerökologische Funktion herangezogen. Ferner wird die 
Retentionsfunktion und damit die Bedeutung für die im Retentionsraum 
befindlichen bzw. anstehenden Böden, Flora und Fauna (Altarme, Still
wasser für Auffüllungen und künstliche Verbaue) generell betrachtet. 

b) GrundwasseNorkommen 

Beim Grundwasservorkommen steht das in der Natur vorkommende 
Grundwasserdargebot und dessen Bedeutung im Naturhaushalt im Vor
dergrund. Dessen Bedeutung wird bestimmt vom Umfang des Vorkom
mens (= Ergiebigkeit), der Empfindlichkeit sowie dessen Seltenheit 
(bzw. Einmaligkeit) in der Natur. Der Umfang des Vorkommens wird de
finiert durch die Grundwasserneubildungsrate sowie durch die Grund
wasserdynamik und -höffigkeit. 

Die Empfindlichkeit eines Grundwasservorkommens wird definiert durch 
die Mächtigkeit und Ausbildung der Grundwasserüberdeckung, d.h. der 
den Grundwasserleiter überlagernden Deckschichten sowie anhand der 
Beschaffenheit bzw. Typs des Grundwasserleiters (Reinigungswirkung 
des Untergrundes). 

c) Genutztes Grundwasser 

Beim genutzten Grundwasser steht die wasserwirtschaftliche Nutzung 
des vorhandenen Grundwasservorkommens im Vordergrund. Seine nut
zungsbezogene Bedeutung wird bestimmt durch die Art der Nutzung 
(Trink- und Brauchwasser bzw. Mineralwassernutzung) und durch die 
Bedeutung der Wassergewinnungsanlage in Form der wasserrechtlich 
genehmigten Entnahmemengen bzw. aktuellen Fördermengen definiert. 
Hinzu kommt der Schutzgebietsstatus und die Ersetzbarkeit der Was
sergewinnungsanlage, wobei als Maß für die Ersetzbarkeit einer Was
sergewinnungsanlage erschließbare Grundwasserreserven in Höhe der 
Fördermenge bzw. die Möglichkeit einer Fremdwasserversorgung des 
Versorgungsgebietes herangezogen werden. Nicht berücksichtigt wird 
hierbei die hydrochemische Vorbelastung des genutzten Grundwasser
vorkommens, die insgesamt eine Beeinträchtigung der 
wasserwirtschaftlichen Nutzung darstellt, und u.U. zur Stillegung einer 
Wassergewinnungsanlage führt. 
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d) Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und Berg 

Beim Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cann
statt und -Berg ist sowohl die Mineralwassernutzung und -förderung 
durch die öffentlich und privaten Wasserfassungen als auch die balneo
logische Nutzung von Bedeutung. Als wertbestimmende Kriterien gelten 
die überregionale Bedeutung und Einmaligkeit sowie die daraus resultie
rende fehlende Ersetzbarkeit der Mineral- und Heilquellen. Der Funkti
onsraum des Mineral- und Heilwasservorkommens von Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg umfasst die Schichtabfolgen des Oberen Muschel
kalk, des Letten- und Gipskeupers sowie die Schichtabfolgen des 
Schilfsandsteins im engeren Zustrombereich der Mineral- und Heilquel
len. Dieser engere Zustrombereich ist im Wesentlichen durch die Zonen 
8 II und C II sowie teilweise durch die Zone D 111 des vorläufig (fach
technisch) abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes von Stuttgart!Bad 
Cannstatt und !Berg gekennzeichnet. 

Weitere Angaben vergleiche LBP (Anlage 18 der Planfeststellungsunter
lagen) 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden folgende Aspekte 
untersucht: 

- Kulturgüter, d.h. Objekte mit Bedeutung für das kulturelle Erbe, 

- Land- und Forstwirtschaft sowie 

- sonstige Sachgüter. 

Zu den Kulturgütern zählen nach § 2 und 12 DSchG denkmalgeschütz
te bauliche Anlagen, Grünanlagen und Wasseranlagen, nach § 19 

DSchG geschützte bauliche Gesamtanlagen, Denkmale der Vor- und 
Frühgeschichte und des Mittelalters sowie die nach städtischer Satzung 
als „Städtebauliche Gesamtanlagen" festgesetzten Stadtgebiete. Die 
nach § 12 DSchG geschützten Kulturdenkmale genießen einen zusätzli
chen Schutz durch Eintrag in das Denkmalbuch und gemäß § 15 durch 
den Schutz der Umgebung bzw. ihres Wirkungsraumes. Aufgrund ihrer 
historischen und überörtlichen Bedeutung wird bei ihnen nicht nur die 
eigentliche Anlage sondern auch das Erscheinungsbild auf das Umfeld 
geschützt, das durch das Vorhaben beeinflusst werden kann. 

Der hohe Schutzanspruch für Kulturgüter ergibt sich aus ihrer besonde
ren kulturhistorischen Bedeutung. Als historische Zeugnisse der Ge
schichte sind sie als einzigartig zu betrachten und somit unersetzlich. 
Deshalb besitzen die bekannten Objekte im Untersuchungsraum gene
rell einen sehr hohen Wert. 
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Die Flächen land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen werden nach 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Eignung für die aktuelle/vor
gesehene Nutzung bewertet. 

Bei den sonstigen Sachgütern werden die gegenüber elektrischen und 
magnetischen Feldern empfindlichen Nutzungen und Nutzungsansprü
che erfasst. Hierzu zählen z. 8. medizinische Einrichtungen, For
schungs- und Entwicklungseinrichtungen. Die hier eingesetzten Geräte, 
insbesondere Monitore mit Kathodenstrahlröhre, medizinische Diagno
segeräte oder elektronische Steuerungsanlagen können u.U. durch 
magnetische Felder beeinflusst werden. 

Felgende wesentliche Grundlagen werden herangezogen: 

a) Kulturgüter 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren 

- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung 

- Denkmallisten 

- Beschreibungen und Kartenmaterial des Landesdenkmalamtes Ba-
den-Württemberg 

b) Land- und Forstwirtschaft 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren 

- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung 

- Reichsbodenschätzung 

- Bodenbestandsaufnahme und Bewertung der Bodenfunktionen vom 
Geologischen Landesamt Baden-Württemberg 

c) sonstige Sachgüter 

- Ergebnisse des Erläuterungsberichtes zu elektrischen und magneti
schen Feldern (vgl. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterlagen) 

- Erhebungen bezüglich empfindlicher Geräte und Nutzungen auf Ba
sis der Technischen Planung und vorhandener Karten 
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3.5 Methodische Grundlagen der Analyse und Be
schreibung der Auswirkungen 

3.5.1 Wirkungen des Vorhabens 

Im Rahmen der Analyse der Auswirkungen eines Vorhabens sind zu
nächst die Wirkungen des Vorhabens zu betrachten, die zu negativen 
oder positiven Veränderungen der Umwelt (Auswirkungen) führen kön
nen. 

Die von einer ABS/NBS ausgehenden Wirkungen können in unter
schiedlicher Weise die Schutzgüter der Umwelt beeinflussen. Es ist 
hierbei zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu un
terscheiden. Zu nennen sind z.B. der Fächenbedarf, Emissionen von 
Schall oder Schadstoffen, Trennwirkungen oder die Ab- und Umleitung 
von Wasser. 

Die generell möglichen Wirkungen des Vorhabens werden im einzelnen 
und ausführlich im LBP (Anlage 18 der Planfeststellungsunterlagen) 
dargestellt. 

3.5.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Ziel der UVS ist die Analyse und Prognose sowie die Beschreibung der 
Auswirkungen des Vorhabens und die Abschätzung der Beeinträchti
gungen der Umwelt. 

Grundlagen sind hierbei die Bestandssituation und die vom Vorhaben 
ausgehenden Wirkungen. Aus Art, Intensität, Dauer und Reichweite der 
Wirkungen sowie den projektspezifischen Empfindlichkeiten der 
Schutzgüter und der ortsspezifischen Gegebenheiten leitet sich der Um
fang der Auswirkungen und der Beeinträchtigungen ab. Dieser Schritt 
erfolgt in der UVS, wie im Scoping festgelegt, mittels einer fachlich ver
bal begründeten Betrachtung, was einer im Planfeststellungsverfahren 
erforderlichen, stärker wirkungs- und objektbezogenen Betrachtungs
weise angemessener ist als formalisierte Wirkungsanalysen mit durch
gängig quantitativen Angaben. 

Die Auswirkungen auf die Umwelt werden schutzgutbezogen und ge
trennt nach baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Aus
wirkungen dargestellt. 
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3.6 Allgemeine Vorbemerkungen zu den Maßnah
men zur Vermeidung und Minderung sowie zur 
Kompensation 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse der Auswirkungen werden 
gemäß § 6 Absatz 3 Nr. 3 UVPG Maßnahmen, mit denen erhebliche 
Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder soweit 
möglich ausgeglichen sowie bei nicht ausgleichbaren aber vorrangigen 
Eingriffen ersetzt werden, aufgezeigt. 

Die nach naturschutzrechtlichen Regelungen bestehenden Verpflichtun
gen des Verursachers, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Na
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (§ 19 BNatSchG) 
werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (s. An
lage 18 der Planfeststellungsunterlagen), ausführlich behandelt. 

Ebenso enthält der Landschaftspflegerische Begleitplan eine detaillierte 
Maßnahmenplanung, die im Trassennahbereich Schutz- und Gestal
tungsmaßnahmen konzipiert, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
minimieren und die Trasse in die Landschaft einzubinden. Des weiteren 
werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt, um die unver
meidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt zu kompensieren, wobei die 
durch das Vorhaben beeinträchtigten Wert- und Funktionselemente 
möglichst gleichwertig und in räumlichem Zusammenhang wieder her
gestellt werden sollen. 

3. 7 Allgemeine Vorbemerkungen zur Beschrei
bung der erheblichen Auswirkungen und Kon
fliktschwerpunkte 

Im Sinne des § 6 Absatz (3) Nr. 3 UVPG werden die ermittelten Auswir
kungen abschließend einer schutzgutbezogenen Wertung unterzogen 
und die erheblichen Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte hervorge
hoben. Ob es sich bei bestimmten Auswirkungen um Konfliktschwer
punkte handelt, hängt hierbei nicht nur vom Ausmaß der Auswirkung ab, 
sondern auch von den Eigenschaften und Qualitäten der Umweltpoten
ziale. 
Konfliktschwerpunkte sind Immer dann zu erwarten, wenn hochwertige 
und schützenswerte Bestände in großem Umfang betroffen und in ihrer 
Funktion beeinträchtigt werden und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung keinen ausreichenden Schutz gewährleisten. 
Für die einzelnen Schutzgüter werden die Auswirkungen des Vorhabens 
im Wesentlichen anhand der folgenden Kriterien als erheblich bzw. als 
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Konfliktschwerpunkt gewertet: 

Schutzgut Menschen 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut 
Menschen ergeben sich bei einer Überschreitung der Grenzwerte für 
niederfrequente elektrische und magnetische Felder gern. 26. BlmSchV 
sowie bei einer Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte gern. 16 
BlmSchV und AW Baulärm für Geräuschimmissionen trotz verhältnis
mäßiger Schallschutzmaßnahmen. 

Eine erhebliche Auswirkung ist des Weiteren auch dann gegeben, wenn 
die Verkehrslärmerhöhung durch das Vorhaben zu einer Gesamtbelas
tung führt, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt11 • 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte ergeben sich durch 
die Zerstörung oder dauerhafte Beeinträchtigung von hochwertigen Bio
topflächen und Tierlebensräumen, von Schutzgebieten oder unter 
Schutz stehender Biotopflächen und von Biotopflächen mit langer Ent
wicklungszeit (Wälder, alte Gehölze, Moore) sowie durch großflächige 
Beeinträchtigung von Biotopflächen und Tierlebensräumen mittlerer 
Qualität. 

Schutzgut Boden 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte stellen beim 
Schutzgut Boden dar: Überbauung, Versiegelung oder vollständiger Ab
trag von Böden mit hohen bis sehr hohen Werten bei den Funktionen 
Filter und Puffer für Schadstoffe, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
und Standort für natürliche Vegetation. 

1> Die Verkehrslärmerhöhung. die durch den Bau oder durch die wesentliche Änderung eines 
Verkehrsweges entsteht, darf einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes {BVerwG, U. v. 
21.03.1996 - 4 C 9.95) zufolge zu keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsge
fährdung darstellt. Ein Schwellenwert, ab dem mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet 
werden muss, wurde juristisch jedoch nicht festgelegt. In einem weiteren Urteil (BVerwG, U. v. 
23.04.1997 - 11 A 17/96) werden allerdings die Auswirkungen verschiedener Außen- sowie In
nenpegel diskutiert. Es wird festgestellt, dass ein Außenpegel von 70/60 dB{A) für den Tag
bzw. für den Nachtzeilraum zwar kritisch betrachtet werden muss, jedoch noch keine Gesund· 
heitsgefährdung darstellt Erst ab einem Schwellenwert von 72 dB{A) für den Außenlärmpegel 
sei juristischer Handlungsbedarf gegeben. Weiterhin wird ausgeführt, dass der Innenraumpe
gel der für den Gesundheitsaspekt entscheidende ist. Durch umfangreiche Schlafuntersuchun
gen ist festgestellt worden, dass bei Maximalpegeln oberhalb von 40 dB(A) und einem äquiva
lenten Dauerschallpegel von 35 dB{A) ein ungestörter Nachtschlaf noch möglich ist. Die Werte 
sollen jedoch nicht überschritten werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass beim Überschrei
ten dieser Werte notwendig mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muss. 
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Schutzgut Wasser 

Bei den Oberflächengewässern sind Verkleinerungen von Retentions
räumen, dauerhafte Verlegungen oder Einleitungen sowie unmittelbare 
Veränderungen (z.B. Sohl- und Uferverbauungen) von gewässerökolo
gisch bedeutsamen Gewässern als erhebliche Auswirkungen und Kon
fliktschwerpunkte einzustufen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte stellen beim 
Grundwasser dauerhafte Veränderungen (z.B. Absenkungen, Ablei
tungen, Aufstau) sowie bauzeitliche Veränderungen bei überregional 
bedeutenden Grundwasservorkommen dar. 

Beim genutzen Grundwasser sind alle Auswirkungen, die eine dauer
hafte Beeinträchtigung (z.B. teilweise oder vollständige Auflassung) der 
genutzten Grundwasservorkommen bzw. Trinkwassergewinnungsanla
gen verursachen, als erheblich und als Konfliktschwerpunkt zu bezeich
nen. 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Mineral- und Heilwasser
vorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sind alle Beein
trächtigungen dieser Vorkommen als Konfliktschwerpunkt zu bewerten. 

Schutzgüter Klima und Luft 

Als erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut 
Klima werden eine großräumige Versiegelung natürlicher Oberflächen 
und Veränderungen des Reliefs bzw. der Rauhigkeit mit einhergehender 
Störung der Belüftung bzw. Versorgung klimatisch belasteter Bereiche 
mit Frisch- und Kaltluft gewertet. Seim Schutzgut Luft wird die Über
schreitung lufthygienischer Konzentrations-, Prüf- oder Grenzwerte als 
Kriterium herangezogen. 

Schutzgut Landschaft 

Alle dauerhaften Veränderungen oder der Verlust von landschafts-, 
stadt- oder ortsbildprägenden Strukturen, Gebäuden oder Gebieten (ins
besondere Landschaftsschutzgebiete) sowie alle Auswirkungen, die zu 
dauerhaften Beeinträchtigungen von Gebieten mit hoher Bedeutung für 
die Erholung führen, sind als erhebliche Auswirkungen und Konflikt
schwerpunkt zu werten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut 
Kultur- und sonstige Sachgüter ergeben sich bei einer Zerstörung oder 
ähnlich schwerwiegenden Beeinträchtigung von Bau- und Bodendenk
malen und kulturell oder historisch bedeutsamen Einrichtungen oder An
lagen, Überbauung bzw. Beeinträchtigung forst- und landwirtschaftlicher 
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Nutzfläche in größeren Umfang sowie bei einer dauerhaften Störung 
empfindlicher Geräte oder deren Nutzung durch elektrische oder mag
netische Felder. 

3.8 Allgemeine Vorbemerkungen zu den Wech
selwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter sind Ausschnitte aus dem vom Menschen 
beeinflussten Naturhaushalt. Zwischen den einzelnen Komponenten des 
Naturhaushaltes bestehen vielfältige Wechselbeziehungen und Abhän
gigkeiten (Stoff- und Energieflüsse, Regelkreise, u.a.). So beeinflussen 
sich z.B. Klima und Vegetationsbedeckung gegenseitig, ebenso Was
serhaushalt und Vegetation oder Boden und Bewuchs. Die Pflanzende
cke wiederum stellt die Existenzgrundlage für die Tierwelt dar. 

Das Wohn- und Arbeitsumfeld des Menschen wirkt sich z.B. durch ver
stärkte Aufheizung auf das Klima aus und wird andererseits selbst durch 
das Geländeklima (z.B. Frischluftbahnen) beeinflusst. 

Aufgrund der Komplexität der ökologischen und funktionalen zusam
menhänge lassen sich umfassende und quantitative Aussagen über die 
Wirkungspfade und das künftige Verhalten von Ökosystemen nur in 
Ausnahmefällen treffen. 

Da jedes Schutzgut eine elementare Aufgabe im Gesamtökosystem er
füllt und so für dessen Erhalt notwendig ist, stehen alle Schutzgüter 
gleichwertig nebeneinander und kein Schutzgut kann ein anderes er
setzen. Unabhängig von der Bestands-, Wirkungs- und Konfliktanalyse 
für die einzelnen Schutzgüter ist dennoch eine schutzgutübergreifende 
Gesamtschau und eine zumindest qualitative Beschreibung der wesent
lichen Wechselwirkungen erforderlich, wobei Risiken für Funktionen im 
Naturhaushalt und für die Schutz- und Nutzungsansprüche des Men
schen mit zu betrachten sind. 

Durch synergistische Effekte zwischen den Schutzgütern können Ein
griffe verstärkt werden, aber ebenso können Entlastungen resultieren. 
Maßnahmen, die zur Vermeidung oder Minderung von Beeinträchtigun
gen in bestimmten Schutzgütern führen, können in anderen Schutzgü
tern genau das Gegenteil bewirken. Schallschutzwände z.B. vermindern 
die Schallimmissionen, wirken aber u.U. störend für das Orts- und Land
schaftsbild. Gleiches kann bei Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
auftreten. So führen landschaftspflegerische Maßnahmen u.U. zu Ver
lusten bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
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Als Grundlage für eine objektive Abwägung im Zuge der Umweltverträg
lichkeitsprüfung und Genehmigung werden neben den schutzgutbezo
genen Darstellungen abschließend (siehe Kap. 7.8) auch die wesentli
chen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die sich im Zu
sammenhang mit den Auswirkungen und den Maßnahmen zur Vermei
dung und Minderung sowie zur Kompensation ergeben, dargestellt, so
weit sie nicht In den Kapiteln zu den jeweiligen Schutzgütern aufgezeigt 
werden. 

Wechselwirkungen zwischen und innerhalb der Schutzgüter, die bereits 
vor der Realisierung des Vorhabens bestehen, prägen neben einer Viel
zahl anderer Faktoren und neben den vorhandenen Vorbelastungen den 
Ist-Zustand der Umwelt und werden dementsprechend im Rahmen der 
schutzgutbezogenen Darstellungen mit erfasst. 
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4 Beschreibung des Untersuchungs
raumes 

Der insgesamt rund 0,9 km lange Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.1 
Talquerung mit Hauptbahnhof liegt mitten im Stadtgebiet von Stuttgart 
im Bereich des Hauptbahnhofes und des Mittleren Schloßgartens. 

Der Planfeststellungsabschnitt beginnt nordwestlich der Jägerstraße 
und endet südöstlich des Hauptbahnhofes unterhalb der Urbanstraße, 
während der Untersuchungsraum zur besseren Darstellung der zusam
menhängenden Funktionsräume der Umweltpotenziale darüber hinaus 
ausgedehnt wird. 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (HUTIENLOCHER 
und DONGUS 1967) liegt der Untersuchungsraum im Naturraum der 
Stuttgarter Bucht (105). 

Die Stuttgarter Bucht (105) ist eine Traufbucht mit relativ hohen Schilf
sandsteinrücken, die sich in tiefe und enge, z.T. kesselförmige Aus
raumzonen des Neckar und seiner Zuflüsse (z.B. Nesenbach) mit je
weils eigener Ausprägung gliedert. 

Der zentrale Teil der Stuttgarter Bucht und gleichzeitig für den Untersu
chungsraum relevant ist die Nesenbachbucht (105.2), ein kesselförmi
ger Ausraum des Nesenbaches und seiner Zuflüsse im Gipskeuper. Der 
zwei bis drei Kilometer breite, geschützte, zentrale Kessel birgt den 
neuzeitlichen Stadtkern und die Altstadt von Stuttgart. Die Aue des Ne
senbachtales (ca. 227 - 240 m ü. NN) ist mit Ausnahme des mittelalterli
chen Stadtkerns und des Komplexes Neues Schloß bis Staatstheater 
unverbaut und birgt den Schloßgarten sowie dessen Verbindungsstück 
zum Rosensteinpark. An der westlichen Talflanke liegen Hauptbahnhof, 
Königstraße und Neustadt des 19. Jahrhunderts, an der östlichen der 
Bereich Neckarstraße. Darüber steigen in einzelnen Terrassen die 
Flachhänge des Keupersockels an (Stuttgart-Ostheim, Prag, Stuttgart
West). 

Klimatisch ist die Stuttgarter Bucht der wärmste und trockenste Teil des 
Neckarbeckens. Die mittleren Jahresniederschläge betragen ca. 
660 mm und die mittlere Jahrestemperatur ca. 9 °C. 
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5 Varianten im Planfeststellungsab
schnitt 1.1 und deren Beurteilung 
aus Umweltsicht 

5.1 Realisierungswettbewerb Hauptbahnhof 

Stuttgart 

Im Rahmen des Projektes Stuttgart 21 fand ein Realisierungswettbe
werb zur Neugestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofs vom jetzigen 
Kopfbahnhof zum neuen tieferliegenden Durchgangsbahhof statt. 

An dem Wettbewerb hatten sich 126 Teams aus Architekten und Ingeni
euren beteiligt. 

Nach zwei Bearbeitungsphasen wurden im Juli 1997 vier Arbeitsteams 
in eine gleichwertige Preisgruppe gewählt: 

- Hermann + Öttl, München, 
- Planungsgruppe IFB, Dr. Braschel GmbH, Stuttgart, 
- Wörner + Partner, Frankfurt a. M. und 
- lngenhoven, Overdiek, Kahlen und Partner, Düsseldorf. 

Der Wettbewerb wurde in einer Überarbeitungsphase fortgeführt, wäh
rend der die vier Entwürfe weiter vertieft wurden. 

Anfang November . 1997 erfolgte die einstimmige Entscheidung der 
Wettbewerbsjury, den Entwurf der Architekten lngenhoven, Overdiek, 
Kahlen und Partner (IOKP) zur Ausführung zu empfehlen. 

Die drei der erstgenannten Entwürfe sind durch jeweils unterschiedlich 
gestaltete gläserne Hallen gekennzeichnet, während bei der Planung 
von IOKP die neue Bahnsteighalle nach ihrer Fertigstellung bis auf die 
Oberlichtöffnungen von jeweils 15 m Durchmesser (sog. Lichtaugen) 
überdeckt wird. 
Durch die gleichmäßig verteilten Lichtaugen wird der gesamte Bahn
steigbereich so ausreichend mit Tageslicht versorgt, dass tagsüber auf 
Kunstlicht verzichtet werden kann. Des Weiteren kann durch die Gestal
tung der neuen Bahnhofshalle auf zusätzliche Klimatechnik verzichtet 
werden, da ein gleichmäßig gutes Raumklima aufrecht erhalten werden 
kann. 

Aufgrund der Vermeidung einer aufragenden Halle mit großen Glasflä
chen verringert der Entwurf von IOKP die Auswirkungen des Bauwerkes 
auf das Gelände-/Stadtklima sowie auf das Stadt-/Ortsbild, da trotz oder 
gerade wegen der notwendigen Geländemodellierung im Mittleren 
Schloßgarten nach Abschluss der Bauarbeiten im Unterschied zu den 
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anderen Entwürfen die Möglichkeit der Einbindung des neuen Haupt
bahnhofes in das Landschafts-/Ortsbild im Mittleren Schloßgarten be
steht. 

Hinsichtlich der Belange des Denkmalschutzes kann keiner der vier 
Entwürfe ohne den Abriss der Seitenflügel und Veränderungen innerhalb 
des verbleibenden Hauptteils des Bonatzgebäudes realisiert werden. 
Diese Eingriffe in das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude ergeben 
sich aus technischen Notwendigkeiten aber auch aus Veränderungen 
der Zugangssituation, wie sie sich aus dem Grundansatz der Bahnpla
nung ergibt (s. Anlage 1, Teil III). Die unvermeidbaren Eingriffe in die 
Belange des Denkmalschutzes werden jedoch beim Entwurf von IOKP 
minimiert, da die städtebauliche Wirkung des Bonatzgebäudes weitge
hend erhalten bleibt sowie durch die Anlage begeh- und befahrbarer öf
fentlicher Plätze über der neuen Bahnhofshalle das Bahnhofsgebäude 
seine städtebaulichen Funktionen weiterhin erfüllt. 

Die Auswahlbegründung ist im Einzelnen in Anlage 1, Teil III, Kapitel 
1.5.1 dargestellt. 

5.2 Baulogistik 

Jedes der untersuchten Transportmittel Lkw, Bahn, Schiff und Förderan
lagen weist unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Für den Massen
transport wird eine Kombination aus Lkw, Bahn und Förderanlagen ge
wählt, die der Vermeidung von zusätzlichen Verkehrsbelastungen Rech
nung trägt und dabei die Möglichkeit bietet, die Aushub- und Ausbruch
massen konfliktarm zum Wiederverwertungsstandort transportieren zu 
können, um die Ziele nach einer emissionsarmen, flexiblen, sicheren 
und nicht zuletzt wirtschaftlichen Transportkette zu erreichen. 
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6 Darstellung des Vorhabens im Plan
feststellungsabschnitt 1.1 

Der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.1 umfasst die T alquerung mit al
len damit zusammenhängenden Baumaßnahmen, den Hauptbahnhof 
und auch die benachbarten Planfeststellungsabschnitten zur Verfügung 
stehende sog. Baulogistik Mitte. 
Der PFA 1.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass die 8 neuen Bahnsteig
gleise des Durchgangsbahnhofs die zur Zeit vorhandenen 16 Bahn
steiggleise des Kopfbahnhofs unter einem Winkel von annähernd 90° 

kreuzen, allerdings in Tieflage mit einem Höhenunterschied zwischen al
ter und neuer Schienenoberkante von rund 10 m. 

Der PF A 1.1 beginnt mit dem Übergang zweier bergmännischer Tunnel 
in den Tunnel offener Bauweise in Bau-km -0,4 - 42,0 in Höhe der 
Randbebauung Jägerstraße im Nordwesten des Hauptbahnhofs und 
endet mit dem Übergang des Tunnels offener Bauweise in zwei berg
männische Tunnel in Bau-km +0,4 + 32,0 in Höhe der Randbebauung 
Urbanstraße im Südosten des Hauptbahnhofs (Bau-km 0,0 ± 0,00 liegt 
unter dem derzeitigen Bahnsteiggleis Nr. 15). Die Streckenlänge der 
Talquerung beträgt somit 874 m. Das einschließlich der neuen Bahn
hofshalle 87 4 m lange Tunnelbauwerk wird in offener Bauweise errich
tet. Im Mittleren Schloßgarten reicht die aus wasserwirtschaftlichen 
Gründen minimierte Tieflage der Bahnhofshalle nicht aus, um das Scha
lendach mit der derzeitigen Geländeoberfläche abschließen zu lassen. 
Daher wird zur Einbindung des Bauwerks in den Mittleren Schloßgarten 
eine Geländemodellierung erforderlich (s. Anlagen 4.2 und 4.6). Der 
Landespavillon im Mittleren Schloßgarten muss für die Herstellung des 
geplanten DB-Tunnels abgebrochen werden, ein Wiederaufbau ist nicht 
vorgesehen; die im Bereich der offenen Bauweise vorhandenen Kultur
denkmäler, wie z.B. die Erberhard-Gruppe, werden vorübergehend, ggf. 
auch dauerhaft versetzt. Die nach beiden Seiten des Tunnels in offener 
Bauweise sich anschließenden, bergmännisch aufzufahrenden Tunnel 
gehören nicht mehr zum PFA 1.1. 

Am Beginn und am Ende des PFA 1.1 sind Schwallbauwerke zur Minde
rung der zuginduzierten Luftströmungen, d.h. zur aerodynamischen Ent
koppelung der Bahnhofshalle von den Tunnelstrecken angeordnet: 
Nordwestlich der Jägerstraße, am Beginn des PFA 1.1, liegt das 
Schwallbauwerk Nord, auf dem DB-Tunnel neben der Willy-Brandt
Straße das Schwallbauwerk Süd, das zudem auch zur Entrauchung des 
Hauptbahnhofes und der Tunnelstrecken im Brandfall genutzt wird. Mit 
Ventilatoren kann durch das Bauwerk Luft in die Tunnel eingeblasen 
bzw. abgesaugt werden. Durch Luftzuführung bzw. -absaugung wird in 
Verbindung mit Rauchabschlusstoren im Brandfalle eine Rauchausbrei
tung bekämpft (weitergehende Beschreibung siehe Anlage 10). 

Bei störungsfreiem Normalbetrieb ergeben sich aus dem Entrauchungs
bauwerk keine Auswirkungen auf die Lufthygiene. 
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Der Untersuchungsraum für den PFA 1.1 reicht vom Arnulf-Klett-Platz 
und der Schillerstraße südwestlich des Hauptbahnhofs bis zum An
schluss der zu verlegenden Stadtbahnlinien an den Bestand in Höhe 
Türlenstraße bzw. Am Neckartor und umfasst die bis zum Nordbahnhof 
führenden Baustraßen als Bestandteil der Baulogistik Mitte. 

Über einen Zeitraum von ca. 4 Jahren werden im PFA 1.1 rd. 1,2 Mio. 
m3 an Aushub- und Ausbruchsmassen gefördert. Der anfallende Erd
massenbedarf im PFA 1.1 von ca. 0,2 Mio. m3 wird über die anfallenden 
Aushub- und Ausbruchsmassen (quartäre Ablagerungen, s. Anlage 21.1 
der Planfeststellungsunterlagen) gedeckt. 

Die geförderten Aushub- und Ausbruchsmassen werden ab Fertigstel
lung der Baustraßen über diese zur Baulogistikfläche C2 mittels LKW 
transportiert. Zusätzlich werden noch ca. 1,8 Mio. m3 an Ausbruchsmas
sen der Planfeststellungsabschnitte 1.5, 1.2 und 1.6 über Baustraßen 
zur Baulogistikfläche C2 befördert. Aus den Zwischenangriffen Prag und 
Nordbahnhof (PFA 1.5) werden weitere 1, 1 Mio. m3 direkt dem Erdum
schlagplatz auf der Baulogistikfläche C2 übergeben. Damit werden ins
gesamt 4, 1 Mio. m3 an Aushub- und Ausbruchsmassen über die Baulo
gistikfläche C2 umgeschlagen. 

Auf der Baulogistikfläche C2 werden die Aushub- und Ausbruchsmas
sen zwischengelagert und auf der Schiene weitertransportiert (s. Anlage 
13 der Planfeststellungsunterlagen). Es ist vorgesehen, die anfallenden 
und nicht im Projekt verwertbaren Aushub- und Ausbruchmassen - so
weit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll - einer höherwertigen 
Verwertung zuzuführen. Eine Verwertung der restlichen, nicht verwert
baren Aushub- und Ausbruchsmassen ist im mitteldeutschen Braunkoh
lerevier im Rahmen der Rekultivierung und Sanierung des Tagebaurest
lochs Lochau vorgesehen. Im Tagebaurestloch Lochau darf gemäß der 
Genehmigungsbescheide Erdaushub der LAGA-Zuordnungsklasse 21 
uneingeschränkt eingebaut werden. Ebenso darf Erdaushub > 21 ein
gebaut werden, wenn die Überschreitung der 21-Grenzwerte sich auf 
die Parameter Chlorid und Sulfat beschränkt und diese Parameter im 
Eluat 500 mg/1 nicht überschreiten. Nach den Ergebnissen der bisher 
durchgeführten Eluatuntersuchungen kann davon ausgegangen wer
den, dass der überwiegend im PFA 1.1 anfallende ausgelaugte 
Gipskeuper und die quartären Abfolgen diese Grenzwerte einhalten (s. 
Anlage 21.1 der Planfeststellungsunterlagen). 
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7 Schutzgutbezogene Darstellung des 
Bestandes, der Auswirkungen und 
der Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung sowie zur Kompensation 

7 .1 Schutzgut Menschen 

7.1.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Das Untersuchungsgebiet im Innenstadtbereich der Stadt Stuttgart ist 
durch Wohnnutzung sowie durch gemischte und gewerbliche Nutzung 
geprägt. Neben dem Bereich der künftigen Talquerung der Fernbahn
strecke ist bereichsweise Bebauung an der Heilbronner Straße durch die 
Umgestaltung von Stadtbahnlinien sowie Bebauung an der Rosenstein
straße und der Presselstraße durch Baustellenverkehr betroffen. Im ge
samten Bereich ergibt sich eine hohe Verkehrslärmbelastung aus dem 
innerstädtischen Straßenverkehr, dem Stadtbahn-/Straßenbahnverkehr 
sowie dem Schienenverkehr im Bereich des bestehenden Hauptbahnho
fes. 

Als Hauptverkehrsstraßen sind zu nennen die Schillerstraße, die Cann
statter Straße, die Heilbronner Straße und die Konrad-Adenauer-/Willy
Brandt-Straße mit Emissionsmittelungspegeln von bereichsweise 70 bis 
75 dB(A) am Tag und 63 bis 68 dB(A) in der Nacht. Durch Stadtbahn-/ 
Straßenbahnverkehr mit Emissionsmittelungspegeln von etwa 62 bis 65 
dB(A) am Tag und etwa 58 bis 61 dB(A) in der Nacht ist besonders die 
Bebauung an der Heilbronner Straße und der Rosensteinstraße betrof
fen. Geräuschbelastungen aus dem Schienenverkehr mit Gesamtemis
sionsmittelungspegeln von etwa 72 dB(A) am Tag und etwa 69 dB(A) in 
der Nacht treten insbesondere an der Bebauung entlang der Rosen
steinstraße auf. 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.1 ist keine wesentliche Vorbelastung 
durch elektrische und magnetische Felder der Frequenz 16 2/3 Hz vor
handen, da die bestehenden Wechselstrombahnstrecken mit Ausnahme 
der S-Bahnstrecke zurückgebaut werden. Im Bereich der mit Gleich
strom betriebenen Stadtbahnstrecken ergibt sich keine wesentliche Vor
belastung. Stromführende Anlagen der allgemeinen Stromversorgung 
(50 Hz) spielen für die vorliegende Fragestellung eine untergeordnete 
Rolle und werden nicht betrachtet. 
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7.1.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Die übergeordnete Baulogistik wird übergreifend für die Baumaßnahmen 
in den Planfeststellungsabschnitten 1.1, 1.2, 1.5 und 1.6 genutzt. Auf
grund der komplexen zusammenhänge der Bautakte und Baufelder 
kann eine strikte Trennung der einzelnen PFA nur schwer erfolgen. 

An der Bebauung im Bereich des Südkopfes treten aufgrund der Nähe 
zu den ausgedehnten und einsehbaren Baugruben mehrjährige Ge
räuschbelastungen aus dem Baubetrieb auf, wobei in der Nacht z.T. nur 
eingeschränkter Baubetrieb stattfindet. Betroffen sind insbesondere die 
Gebäude Willy-Brandt-Straße 18, 8 und 12, Sängerstraße 3 und 6 sowie 
die Neckarrealschule. Für die Dauer von Rammarbeiten zur Gründung 
der Fern- bzw. Stadtbahntunnel ergeben sich erhebliche Belästigungen 
für Anwohner bzw. mögliche Gefährdungen für betriebstechnische Anla
gen (wie EDV-Anlagen) durch Erschütterungen in diesem Bereich. 

An den nach außen orientierten Büro- und Veranstaltungsräumen des 
Carl-Zeiss-Planetariums sind bauzeitliche Geräuschbelastungen zu er
warten. Während benachbarter Rammarbeiten ergeben sich kurzfristige 
Erschütterungsbelastungen. 

Am Königin-Katharina-Stift, zu dem eine Schule und eine 
Mehrzweckhalle gehören, ergeben sich aus der Baugrube DB-Tunnel 
und den im Bereich Schillerstraße befindlichen BE-Flächen bauzeitliche 
Geräuschbelastungen und während der Durchführung von 
Rammarbeiten erhebliche Erschütterungsbelastungen. 

Das Gebäude der SüdwestLB erfährt Geräuschbelastungen aus der 
Baugrube für den DB-Tunnel sowie den unmittelbar am Gebäude vorbei
führenden Baustraßen A, B und C. Aus dem Verkehr der Baustraßen B 
und C resultieren des Weiteren Erschütterungsbelastungen. Bei Ramm
arbeiten sind für die SüdwestLB erhebliche Auswirkungen durch Er
schütterungen auf Menschen, Gebäude und Anlagen, für den benach
barten Bonatz-Bau auf Gebäude zu erwarten. 

Die Gebäude am Arnulf-Klett-Platz erfahren Geräuscheinwirkungen aus 
der Baugrube DB-Tunnel, aus der Baustelle zur Verlegung der Stadt
bahnstrecken sowie aus kleineren BE-Flächen. 

In der Bebauung am Nordkopf ergeben sich bauzeitliche Geräuschbe
lastungen für Gebäude, die näher als 20 m an der Baugrube liegen. Im 
oberhalb der Startbaugrube Nord in Hanglage gelegenen Wohngebiet 
sind insbesondere während der Nacht Geräuschbelastungen zu erwar
ten. 
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Am GENO-Gebäude sind Geräuschbelastungen aus der offenen Bau
grube zur Anbindung der Stadtbahnachsen 301 und 302 an das längs 
der Heilbronner Straße verlaufende Tunnelbauwerk zu erwarten. 

Die Bebauung an der Rosensteinstraße ist über die Bauzeit hinweg 
durch Geräusche sowie im Bereich des UFA-Palastes auch durch Er
schütterungen aus dem Fahrzeugverkehr auf der Baulogistikstraße C 
betroffen. 

Ebenso ist die Bebauung im Umfeld der BE-Fläche C 2 beinahe über 
den gesamten Bauzeitraum durch die Geräuscheinwirkungen aus der 
Nutzung dieser Fläche betroffen. 

Baubedingte Emissionen von elektrischen oder magnetischen Feldern 
der Baumaschinen, -geräte oder bauzeitlich genutzten stromführenden 
Anlagen (z.B. Pumpen, Sondertransporteinrichtungen), die zu schädli
chen Umweltwirkungen auf die menschliche Gesundheit führen, sind 
nicht zu erwarten. Zum Einsatz kommen in erster Linie Baumaschinen 
und -geräte mit Verbrennungsmotor. Im Einwirkungsbereich der strom
führenden Anlagen kommt es nicht zu einem Aufenthalt von Menschen 
im Sinne der 26. BlmSchV. 

Die Tunnelröhren der Stadtbahnstrecken werden z.T. in bergmännischer 
Bauweise erstellt. Das zum Einsatz kommende Auffahrkonzept ist die 
Spritzbetonmethode. Hierbei sind schädliche Umweltauswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit durch elektrische und magnetische Felder 
nicht zu erwarten (vgl. Anlage 22.1 ). 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Für das Schutzgut Menschen sind keine anlagebedingten Auswirkungen 
durch Schall und Erschütterungen zu erwarten. 

Anlagebedingte Emissionen von elektrischen oder magnetischen Fel
dern der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken, die zu schädlichen 
Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen, sind nicht 
zu erwarten, da der Grenzwert der 26. BlmSchV von 10 kV/m für das e
lektrische Wechselfeld in der Bahnhofshalle und der zulässige Wert der 
DIN V VDE 0848 4/A3 von 20 kV/m für das elektrische Gleichfeld in der 
Haltestelle Staatsgalerie deutliche unterschritten werden. Zudem wirken 
die umgebenden Materialien stark abschirmend. 

Anlagebedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Bahnoberlei
tungen der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken, die zu schädlichen 
Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen, sind nicht 
zu erwarten, da in der Oberleitung kein nennenswerter Strom fließt, 
wenn kein Zug in dem Speiseabschnitt fährt. 

Anlagebedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern 
der zwei Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes und des 
Schaltpostens, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da es im Einwir-
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kungsbereich der Anlagen nicht zu einem Aufenthalt von Menschen im 
Sinne der 26. BlmSchV kommt (vgl. Anlage 22.1 ). 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch den Um- und Neubau der Bahnhofsanlagen und den Neubau der 
Ferngleise in Tunnellage ergibt sich künftig eine Verbesserung der Ge
räuschsituation aus dem Schienenverkehr im Untersuchungsbereich. 
Auch Geräuschbelastungen aus dem künftigen Fernbahnhof und der 
Stadtbahnstation "Staatsgalerie" sind nicht zu erwarten. 

Im Bereich der beiden Schwallbauwerke am Südkopf, die zur Belüftung 
des Fildertunnels dienen, ergeben sich Geräuschimmissionen in der an
grenzenden Bebauung aus dem Betrieb der Ventilatoren und der durch 
die Schwallöffnungen abgestrahlten Schienenverkehrsgeräusche. 

Die schalltechnischen Untersuchungen zur Ermittlung der Gesamtlärm
einwirkungen belegen, dass in keinem der betrachteten Untersuchungs
bereiche Außenlärmpegel entstehen, die zu einer Gesundheitsgefähr
dung führen. 
Anders stellt sich die Situation hinsichtlich der künftig zu erwartenden 
Erschütterungsbelastungen aus dem Schienenverkehr dar. Die Fern
bahntunnel und die Tunnel der verlegten Stadtbahnachsen verlaufen 
zum großen Teil unter Gebäuden, die bisher nicht von Erschütterungen 
aus dem Schienenverkehr betroffen waren. Hier sind Erschütterungsbe
lastungen für Menschen, Gebäude und betriebstechnische Anlagen so
wie Geräuschbelastungen durch sekundären Luftschall zu erwarten. 

Betriebsbedingte Emissionen von elektrischen Feldern der Bahnoberlei
tungen der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken, die zu schädlichen 
Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen, sind nicht 
zu erwarten, da der Grenzwert der 26. BlmSchV von 10 kV/m für das e
lektrische Wechselfeld in der Bahnhofshalle und der zulässige Wert der 
DIN V VDE 0848 4/A3 von 20 kV/m für das elektrische Gleichfeld in der 
Haltestelle Staatsgalerie deutlich unterschritten werden. Zudem wirken 
die umgebenden Materialien stark abschirmend. 

Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Fernbahn
oberleitungen, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die mensch
liche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da die Ergebnisse der 
Berechnungen belegen, dass in Bereichen, in denen es zu einem Auf
enthalt von Menschen im Sinne der 26. BlmSchV kommt, auch unter der 
Annahme ungünstigster Betriebsbedinungen die Grenzwerte der 26. 
BlmSchV unterschritten werden (DB FTZ 1998a, 1998b, 1999). 
Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Stadtbahn
oberleitungen, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die mensch
liche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da die zulässigen Werte 
der DIN V VDE 0848 4/A3 eingehalten werden. 

Betriebsbedingte Emissionen von elektrischen oder magnetischen Fel
dern der zwei Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes 
und des Schaltpostens, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die 
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menschliche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da es im Einwir
kungsbereich der Anlagen nicht zu einem Aufenthalt von Menschen im 
Sinne der 26. BlmSchV kommt (vgl. Anlage 22.1 ). 

7 .1.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von bau-, anlage- oder be
triebsbedingten Geräusch- und/oder Erschütterungsbelastungen sind zu 
ergreifen, wenn die zutreffenden Grenz- oder Richtwerte der anzuwen
denden Beurteilungsrichtlinien überschritten werden. Art und Umfang 
der zu treffenden Schutzmaßnahmen richten sich nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit. 

Im Bereich der Startbaugrube Süd kann durch organisatorische Maß
nahmen, wie z.B. die Anordnung stationärer, nachts betriebener Anla
gen in bereits überdeckten Tunnelabschnitten oder die Begrenzung der 
beurteilungsrelevanten Gesamtleistung von im Außenbereich verblei
benden Anlagen, eine Reduzierung der Geräuschbelastungen erreicht 
werden. Entsprechendes gilt für den Bereich der Startbaugrube Nord. 

An der SüdwestLB können Geräuschbelastungen aus dem Verkehr auf 
der parallel verlaufenden Baulogistikstraße C durch eine bereichsweise 
Einhausung weitgehend vermieden werden. 
Ebenso können die Geräuschbelastungen aus der Baulogistikstraße C 
im Bereich der Bebauung an der Rosensteinstraße durch eine be
reichsweise Einhausung und durch eine Schallschutzwand weitgehend 
vermieden bzw. gemindert werden. 

Erschütterungsbelastungen während der Bauzeit im Bereich des Carl
Zeiss-Planetariums, der SüdwestLB und des UFA-Palastes werden 
durch organisatorische Maßnahmen weitestgehend reduziert. 

Durch den Einbau von Kulissenschalldämpfern ausreichender Einfü
gungsdämpfung wird die Geräuschabstrahlung aus den Schwallöffnun
gen derart gemindert, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV 
unterschritten werden. 

Erschütterungsbelastungen aus dem Betrieb der Fernbahn- bzw. Stadt
bahnstrecken in nahegelegenen Gebäuden werden durch den Einbau 
von entsprechend dimensionierten Unterschottermatten bzw. Masse
Feder-Systemen in die Fahrwege vermieden bzw. minimiert. Auch Be
lastungen durch sekundären Luftschall werden durch diese Maßnahmen 
vermieden. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Umweltaus
wirkungen auf die menschliche Gesundheit durch elektrische oder mag
netische Felder der Bahnoberleitungen sind nicht erforderlich, da die 
Grenzwerte der 26. BlmSchV für Wechselstromfelder auch unter der 
Annahme ungünstigster Betriebsbedingungen eingehalten werden. 

Ul.AP DA. SCHueee. DR. SCHMIDT & DR. BDHMANN GeR 
55 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15.1: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Umweltaus
wirkungen auf die menschliche Gesundheit durch elektrische und mag
netische Felder der Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnet
zes und des Schaltpostens sind nicht erforderlich, da es im Einwir
kungsbereich der Anlagen nicht zum Aufenthalt von Menschen im Sinne 
der 26. BlmSchV kommt (vgl. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterla
gen). 

7.1.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte, in denen die Anforderungen der A W Baulärm 
hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen bzw. der DIN 4150 hinsichtlich 
der Erschütterungseinwirkungen nicht oder nur durch unverhältnismäßi
ge Maßnahmen erfüllt werden können, finden sich im Bereich der Be
bauungen am Südkopf. am Nordkopf, an der Rosensteinstraße und im 
Umfeld der BE-Fläche C 2 sowie am Königin-Katharina-Stift, am Bonatz
Bau und an der SüdwestLB. Insbesondere die Geräuscheinwirkungen 
sind in diesen Bereich durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
soweit wie möglich zu minimieren. 

Im Bereich des Südkopfes können in der angrenzenden Bebauung die 
Richtwerte der AW Baulärm durch verhältnismäßige Maßnahmen auf
grund der Nähe und Einsehbarkeit der Baugruben nicht eingehalten 
werden. Zur Einhaltung der Anhaltswerte der DIN 4150 hinsichtlich der 
Erschütterungseinwirkungen müsste die tägliche Dauer der erforderli
chen Rammarbeiten so eingeschränkt werden, dass ein angemessener 
Baufortschritt nicht mehr gewährleistet wäre. 

Am Königin-Katharina-Stift sind die Einwirkzeiten relativ gering, in denen 
die Richtwerte der AW Baulärm deutlich überschritten werden. Deshalb 
und aufgrund der vorhandenen Abstandsverhältnisse sind aktive Schall
schutzmaßnahmen hier unverhältnismäßig. Eine Reduzierung der tägli
chen Dauer erforderlicher Rammarbeiten zur Verminderung der Erschüt
terungsbelastungen würde den Baufortschritt erheblich behindern. 

Im Bereich des Bonatz-Baues und der SüdwestLB sind Maßnahmen zur 
Minderung von Erschütterungen aus dem Baubetrieb aufgrund der Nähe 
nicht möglich. Hier sollten arbeitsbegleitende Erschütterungsmessungen 
und ggf. organisatorische Maßnahmen die Erschütterungseinwirkungen 
soweit wie möglich mindern. 

Im Bereich des Nordkopfes kann die näher als 20 m zur Baugrube gele
gene Bebauung aufgrund der geometrischen Verhältnisse durch ver
hältnismäßige aktive Schallschutzmaßnahmen nicht den Anforderungen 
entsprechend vor dem Baulärm geschützt werden. 

Ein Großteil der Bebauung an der Rosensteinstraße wird durch aktive 
Schallschutzmaßnahmen vor den Geräuscheinwirkungen aus der Bau
logistikstraße C geschützt. Für das Gebäude Rosensteinstraße 39-41 
würde aktiver Schallschutz einen unverhältnismäßig hohen Aufwand er
fordern. 
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7.1.5 

In der Bebauung im Umfeld der BE-Fläche C 2 ist ein Schutz vor den 
Einwirkungen der flächenhaften Geräusche aufgrund der topographi
schen Verhältnisse und der Lage der betroffenen Bebauung zur BE
Fläche bzw. zur Baulogistikstraße C durch aktive Schallschutzmaßnah
men mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. 

Konfliktschwerpunkte im Schutzgut Menschen durch elektrische und 
magnetische Felder der Fernbahnstrecken, der Mittelspannungsstatio
nen, des Mittelspannungsnetzes und des Schaltpostens oder durch e
lektrische und magnetische Gleichfelder der Stadtbahnstrecken ergeben 
sich im Untersuchungsgebiet nicht. 

Schutzgut Menschen - Übersicht 

Übersicht 1. Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Menschen, Aspekt Schall und Erschütterungen 

Bereich 
Bebauung am SOdkopf 
Bestandsbeschreibung Lamworbelastung der Bounachen durch Schienen· und 1nnersllldtischen Straßenve111ehr 
und -bewertun9 
Auswirkungen Bau�ngt l @�IIZeit� Gertuscl'lbelastun� s�ie i;!SE.��lt!r':'ll_9S�lastun� w,�hr�nd Rammorbeiten „ 

Betnebsbe-_J1rsch0tterungsbelastoogen aos dem Sch.enenverl{ehr im Tunnel; Gerauschbelastungen aus 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mlnde-
rung sowie zur Kom-
�ns.Uon 
Erhebli<:he Auswirt<un-
gen und Konlllkt· 
schwerpunkte 

Bereich 
Car1·Zalss .Plarwtlrium 
Bestandsbeschreibung 
und -bewertung 
Auswir1<ungen 

·Maßnahmen zur Ver-
meldung und Mmde-
rung sowie zur Kom· 
pensatlon 

Bereich 
Könlgln-Katharina.StJft 
Bestandsbeschreibung 
und -bewertu_�. 
.AuSWll'tlUnQ!!) 
Maßnahmen ZU( Ver· 
meidung und M1nde· 
rung sowie zur Kom· 
pensati� 
Erhebliche Auswmcun-
gen und Konnakl· 
schwerpunkte 

dt�I de_riJ��hwalbauwe,ken _ _ .... .. .. , 
Durch organisatoriscile Maßnahmen werden die Geräuschbelastungen aus dam Baube1rieb soweit wie mOgllch 
mlnfmlert. Einbau von Untersc:taottermatten bzw Masse-Feder-Systemen in die Fahrwege vermelden ErschOtte· 
rungsbe\astungen aus dem Betrieb. Einbau von Kuhsseoschatldämpfem in die SchwaUOlmuogen mindert die 
Geräuschabstr_!h_tunsen, so dass die AnfordeNn99n der 16 BlmSchV erfOlll werden 
o„ bauze:tliehen Geräusch· und Erschutterungsbetastungeo konnen durch verhaltnlsmlßige Maßnahmen nicht 
soweit gemindert werden. dass die Anforderungen der AW Baulärm bzw. der DIN 4150 erfOllt werden 

Urmvort>elastung durch Schienen- und innerstadtlschen Straßenvefkehr 

r Bauzeltllche Geräuschbelastungen v,,ot,ei jedoch die An(orderungen der AW Baut.:lrm eio'.' .. 
� 

Baubedingt 
9.�h.1llon wcr�n sowre Ersch<ltleru�9sbelastun9ffl während Rammarb.el:ten ... 

Durch organisatorische Maßnahmffl werden die kwzz.e1hgen Erschotterung.sbelaslungen sowe11 wie möglk:h 
reduz.iarl 

Urmvort>elaslong durch Schienen· und 1nnerstädttschen Straßenverkehr 

,... Baubed�t _l.!5�1,zolll�e Ger�sc.hbelaslunS!" sowie! Erschütterun.9.sbelastunsen wahrend Ramma'!!_e_len 
Verhaltnismäßige Maßnahmen zur Vetmeldung und Vc-rmm�rung sind nicht mOglich 

Die bauteitlichen Geräusch- und Ersctiullcrungsbelastungen können durch verhllltnis'mäBlge Maßnahmen nicht 
soweit gemindert werden. dass dl8 Anforderungen der AW Baulärm bzw der DIN 4150 erft.1111 werden 
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Bereich 
Bonatz.ßau 
Besuandsbuchreioong u,rmvorbelastung durch Schienen- ut\<I IMerstädtJSdlan Straßenverkehr 
und -t>ewertung 

J_ Ersch!!_tterun�betas.tun,gen wihren<fäamma�erte!l. 
- -

AUSWlri(�en Baubed�.t 
-

Maßnahme11 zurVer- Verhältnisma.Bigo Maßnahmen zur Venneidung sllld nicht mogbch, albeilsbcgleit1rnle ErschOtterungsmessun• 
meldung und Minde· gen und organisatorische Maßnahmen sollen die E1nw1rkungen so weit wie möglich mmdern 
rur.g sowie zur Kom· 
ee�lion -· 

Die bauzeiUichen El'BChwtenmgsheh1slungen können durch verhältÖlsniiiiie Miißnii"ii"in"än nicht sovielt"g"emin� ... Erhebliche Auswlrkun-
gen und KooO.kt- dert werden, das.s �e Anrorderungeo der DIN 4150 erfüllt werden 
Schwerpunkte 

Bereich 
SOdwestLB 
Bestandsbeschreibung Lamworbelastung durch Schienen- und tnnerstAdtlschen St:raßettverkchr 
��rtun_g 
Ausw111<ungen Baubedln·g

t 

BauzeltLthe Geräuschbela!lungen aus der Baulogis1ikstraße C sowie Ersci'IUtterungsbel11stun· 
,g_en �us Ba�traßen und wahrend Ram'!J��lten ·-· 

- -·-
Belnttbsbe· Ersc:hUtterungibelas.tungen aus dem Schienenverkehr im Tunnel 

Maßnahmen zur Ver-
din;t 
Etnbau von Unterschottefmalten bzw Masso-Fedor-Systemen in die Fahrwege vermelden Ersci'IOtten.ingst. 

meidung und Mlncte · last.ungen aus dem Betrieb bereichsweise Einhausung clef Bau1ogcs.t.kstraße C vermeldet Gerauschbe1astun-
rung sow:e zur Kom· gen. dUfCh Überwachung des Straßenzustandes, wetde-n ErschOtterungsbel.utungen s.owait wie möglich ver· 
pensatlon mieden. 

verh411msmaßige Maßnahmen zur Vermeidung von Erschlltteroogsb&l.lslungen wätirend der Rammalteiten 

Erhebliche Auswllkun· 
. ,..sind nkht '!'ögtich __ ·- _ _ _ _ _ -· ............. , Die ErschOderungsbelastungen während d8f Rammarbelten können durch verhältnlsmaßige Mllßnahmen nicht 

gen und KonHikl· soweit gerninder1 weiden, dass die AnroroerungM der DIN 4150 elftlDI werden 
schwerpunkte 

Bereich 

Babauun$J Amulf-Klett·Platz ................... -.,, .. -··-· 

�nd.sbuchraibung llrmvorbalastung durch Schienen· und lnnerst:ttdtischen Sträßenve-f'i<ehr 
und -bewertung 

I 
Bauze,tbche Geräuschbelastungen. wobei 1edoci'I die.A°nforderungen der AW Baulärm ein�---AusWllkungen Baubedlngt 
gehalten werden 

Bereich 
Bebauung am Hotdkoof 
Bestandsbeschretbung Urmvomelastung durch Schienen· und innerstAdtischen Straßenver1<ehr 
und -bewertunQ 
Auswirkungen Baubedlog( I Geräuschbelastungen aus dem Baubetrieb fUr Gebä1..-de. die naher als 20 m zut Baugrube 

llf!cgen 
Maßnahmen zur Vet· 

.. 

Durch orcµnlsatonsche Maßnahmen werden die Gerau&chbeiastungenaus dem Bnubettteb soweit wie mögOch 
meldung und Mincte· minimiert 
rung s.ow:e zur Kom· 
P..�-��-�11� 

Die bauzelllichel\ GcriiÜ.schbe.lae.tungel\.kOnnan durcli"verilältni!imamge "Mä'ifu"ätimen"'ii1ctii" soweit gemlndert 
-

Erhebliche Au1w11kun-
gen und Konflikt- werden, das, die Anronterungen der AW Bau111m1 erfüUI werden 
schwerpunkte 

Bereich 

GENO-Geblude 
Beslandsbeschra1burv,i LarmvOfbelastung durch Schienen· und innerstadt:ischen Straßenveikehr 

t,11,-............. ,_, 

und -bewertung 
1 Bauz.eltl.che Geräuschbelastungen, wobei jedoch die Anforderungen det AW Boulann ein-

-

AuswJTkungen Baubedingt 

I 
gehalten werden 
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Ben!lch 
Bebauunn Rosensteinstraße 
Bestandsbeschreibung Lllm'tvorbolastun9 durch Schienen- und lnnerstädhschen Straßenverkehr 
_U!Jd .. ::-f:Je�rtung 
/�usWlri<u_�n 
Maßnahmen zur Ver
meidung und Minde
rung SCW1B zur Kom-

_Baubedin.QI I Bau2e1tlic.t1e GerätlSCh· und i;rschOtle�na.siellilShmg_en .!� .. �f .. ��-�.,.o.i.�llksträß.e 9-::::::: ....... :::��:.: 
berefchswetse Elnhausung der Baulog1sti<stra6e C und Enichtung einer SchaDschutzwand vermindert Ge· 
räuschbetashtn-gen in großen Bereichen; durch Übetwachung des Straßenwstaodes werden Erschütterungsbe
lastungen soweit w'.e mogttch vermieden 

. -��S.!!�_O. 
Erh11bllche Auswitkoo
gen unt.t KOflffflrt
schW11rpunkte 

. . . -
... .... _ --- - - - - --- -··--- - -

Die Gerausch.belashJngen wJhrend der Bauz.ed kOnnen dun:h verhältnismäßige Maßnahmen ntcht im g.anien 
Bereich soweit gemlndert werden, dass die Anfordetungen der AW Baufarm effii1tt wen:le.n 

Bereich 
Bebauung Im Umfeld der BE.fliehe C 2 
Bestandsbesch.re1bung Lärmvo1belas1un9 durch Schienen· und innerstllidlischen Straßen11etkehr 

�nd -beweE.!'n:9_... .,__ . ... .. ·····..-----------------------------------11 
Au.swirkun,�!1 ... ,,_ ........... . B��E4d� ... _J..!!auz�ltHcho G.!!!'USChbelas�u_!!9e_!I aus der _BE-FJ.äcfl.! C 2 und der ��,��!.l-�.9. .. --···· 
Maßn11hmen zur Ver- Verhällnismäßlge Maßnahmen zur Vom,eldung und Vermlnderu.ng sJnd nk:ht mOgUch 
metdung und Minde-
rung sowie zur Kom-

·Wr�:�:::e Auswiii"un- . Die Geräuschbelastungen wahrend def" B11uzelt kennen dun:h 11erhältmsmäl31ge Maßn-ahnie'ii'"ii'icili Im g-anz.en 
gen und Konßl.kt- Bereich soweit gemindert werden, dass die .A.nrorderungen der AW Baulärm ctrfOlll werden 
schwerounkte 

Übersicht 2: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Menschen, Aspekt elektrische und magnetische Felder 

Bereich 
Fernbahnstrecken 
Bestandsbeschreibung 

.und -b�wertuniL .. .. 
Auswirkungen 

Keine wesentliche Vorbelastung der Frequenz 16 2/3 Hz, da die bestehenden Wechselstrombahnstrecken mit 

Bereich 
Stadtbahnstrecken 

.�!!�!'lah.!!le der S:��.h.n.stre.��--�����.9_ebaut we.�� _ _ . .............. . . .. ·················-··-··· ···········- .... ... .................... . Emissionen von elektrischen oder magnetischen Wechselfeldern, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da in Bereichen, in denen es zum Aufenthalt von 
Menschen im Sinne der 26. BlmSchV kommt, die Grenzwerte der Verordnung eingehalten werden 

"sesfari"ci"ii"besdi
.
reibu"ng···· . 

Keine wesentliche VorbelaslÜng 
.. der Frequeniö Hz-·-···- ........... ....... ...... .............................................. . .. ......... .............. ... .... _ . 

. und-bewertung. ................ ... .. .... .. ........ ........................... .. ..... ... ... . .  ... ······· · ..... . . ................... . .. . ... ....... .............. .. . . ..... ····-Auswirkungen Emissionen von elektrischen oder magnetischen Gleichfeldern, die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten, da in Bereichen, in denen es nicht nur mit Kurzzeit
exposition von Menschen im Sinne der DIN V VDE 0848 4/A3 kommt. die zulässigen Werte der Richtlinie ein
gehalten werden 

Bereich 
SonstiQe stromführende Anlagen 
Bestandsbeschreibung Die Vorbelastung der Frequenz 50 Hz spielt im Einwirkungsbereich von 1 m bzw. 5 m um die Anlagen eine 
. und -bewertun!t.. .... .. unter9.�ordnet�. �.�.!!�... .. ..... .... .. . _ ....... . .. .... ............ .. .. .... ..... ·-··- .. . ......... ., 
AuswirkunQen Im Einwirkunosbereich der Anlaoen kommt es nicht zum Aufenthalt von Menschen im Senne der 26. BlmSchV 
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7 .2 Schutzgut Tiere und Pflanzen - Übersicht 

Trotz unterirdischer Streckenführung ergeben sich im PFA 1.1 erhebli
che Auswirkungen im Schutzgut Tiere und Pflanzen. Die Erstellung des 
neuen Bahnhofes in offener Bauweise und die Gestaltungsmaßnahmen 
im Mittleren Schloßgarten führen zum Verlust von Lebensräumen von 
Tieren und Pflanzen (insbesondere alte Großbäume und Gehölze) sowie 
zu erheblichen Störungen der Fauna. Dies stellt einen Konfliktschwer
punkt im Schutzgut Tiere und Pflanzen dar. 

Der Abriss des ehemaligen Direktionsgebäudes der DB aufgrund offener 
Tunnelbauweise führt zum Verlust des Vegetationsbestandes im Innen
hof des Gebäudes. 

Weitere Auswirkungen ergeben sich durch den baubedingten Verlust 
von Ruderal- und Gehölzsukzessionsflächen im Bereich der Gleisanla
gen des bestehenden Bahnhofs sowie durch die teils baubedingte, teils 
dauerhafte Inanspruchnahme einiger Grünflächen an Jägerstraße, Heil
brenner Straße und Schillerstraße sowie am Königin-Katharina-Stift. 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan ausführlich behandelt. Zur Vermeidung von Wiederholungen 
werden in der UVS die Ergebnisse in der folgenden Übersicht 3 zusam
menfassend dargestellt. 

Übersicht 3: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Tiere und Pflanzen 

Bereich 
SOdosthana des Krleasberaes 
Bestandsbeschreibung Wohngebiete mit guter Durchgrünung, größere Gärten mit z.T. altem Obstbaumbestand, Weinberg 
und ·bewertung (Wertigkeit 2 • 3), kleinßächiger und isolierter, aber artenreicher Baumbestand mit artenreicher Krautschicht im 

................................................ ...-.... _ Innenhof des _ehemaligen. DB-Direktionsgebäudes am. Fuße _des_ Kriegsberges.. .......... ...... .. .. .............................................. .. 
Auswirkungen Baubedingt ! Verlust einer Grünßäche (Vorgärten, Rasen, Gehölzbeete, Heckenstrukturen) durch offene 

j Bauweise und durch Baustellenelnrichtungsfläche, an der Jägerstraße, Verlust des wertvollen 
j Vegetationsbestandes im Innenhof des ehemaligen DB-Direktionsgebäudes aufgrund offener 
1 Tunnelbauweise 

Maßnahmen zur Ver- Beseitigung von Büschen/Hecken außerhalb der Brutzeit von Vögeln; Wiederherstellen der bauzeitlich bean-
meidung und Minde- spruchten Flächen 
rung sowie zur Kom· 
_pensatlon ................................................................................................... -..................... _ .............................................................................................................................................. -- .............. .. .... .. 
Erhebliche Auswirkun- kein Konßiktschwerpunkt aufgrund geringer funktionaler Wertigkeit und Vorbelastungen durch Verinselungen 
gen und Konflikt- und Verkehr 
schwerpunkte 
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eerelcll 
!l!.11!!: \l!"l.�!!l!!!>L":11.•'!.---.. - - . . .. .. . - . . ..... _ ..... 0estaodsbe$Cl\reibun_g G,oßftaehlge Rudef•f· Ull<I &ilftesslonsftactien (Wertl91<ett 1 -3). tm Bereloll der bestehondon Gleisanlagen 
und -bewefttJng we11vollo Bestande mtl lhenno- und l«!rophilerRude,a l· und TrRtve9"1alion (W&rtlgke� 4), randllc:h Geh/)luuk-

_ _,_,..=•�si.O���t';I rud�,·���!!.:'�ll."'t�!J!l����<!'�•r We,1,gKelt . _ _ _ Baubedlngt ·1:v•1lu!l von td. 14,800 m' fluderaH,nd GeiiiilzsuKz.o„ionsAache,i •llWl��on 32 Bilumen '"1 

. -·. . . . . . .. 1 :=::; 
Gleis•.:�g�

n 

.� 
B

•�:��· . . .  :.�.::. �·�::.R•.�: d•:.
Zubnngerg

��
c:h 

.. 
Maßn�'iimö� i'i.tr Viir: 
mclUIJng und Mln@
rung sQWle zur KQl'l'\'-
.!'!'.n?ll9'L.. r .. . . 
Erhobllehe Au.w r�un
gen und Kanß!«t· 
Sd'lwerpunkle 

Bereich 

Sicherung der okologisch wertvoi1en Fl.!lchen, Boseltigung von Bitumen una SOs.chen außerhalb der Brutzl!lt 
vo<1 Vögeln 

::��J;�s%�sG:tt:��l\�:�:�:,;-Jf�\i,oBfläeliigc-Paiiiiaien milAllbaumbe!land, Bes1,nJie11 eines wertvollen in, 
und ·bewortung nerstlkltiscllen Blotapva,bundü, Gehölre teilmise (entloog Cannstaller Straße) nach § i4a Na(SchG von 

. Ba<len-WUrti

l

ern�
ll
(!!.���-�.�r�11.�!!.!�� .. '1!,9�fil-1t._, __ .. __ .. . , _ ---·· 

Au•wi>1<u1>gon Baut,,,�i1>gt Minlr3chUgungO(l Von ParkAächen des Mlttle,,in Sclliollgartens m Ben,,ch des-PtanetaJi.. 
üms ( die Obrig<>n BauOäcl>en ßegen innerhalb der Bere!cha, <llo rur GeS1anungsmaßnahmen 
ohnehin beansprucht werden). Punktuelle Gefahr dar Sohödfgung von Grotlbäurn<>n aufgnm\1 

Aotagebe<irniir
1

„tfl.f������"i!���Zl�9wfiie1eriSeti(ö'iigsrtii'n"<1s3äau�· näeti"'-" 
Baumschutzverordnung) im Bereich der Geslallungsmaßnahmen auf einer Gesamlfläehe von 
rd. 6 ha. tellweise Ve�ust elnes Goholu" am Rand das Zentralen Omnibusbahrn,ores (nach§ 
24a NatSchG von Bader>-WUrttemberg besooders geschOtzl), Beeinträchligungen der Fauna, 
Insbesondere der Avifauna und der FJedermaus.fauna 

Maßnat,inen zu,·v;;,: Bauzeitlldler Schulz von Gehöktbeständen, Scr.affÜog von künslfichen Fledermausquartleni� ,iö, Beginn der 
mf/i<:lung ur,q twndo- Baum,ßnal1,ne. Bes„itigung von Gehölzen außerhalb der Brtllzeit I/Ol1 V0gell\, ertlclltung von Baliz.ilunro. 
run_g $OWie zur Kom- Okotogfsche BeweissJeh0<u119 für Baume irn N;,hberelch dor Bau•l!lle. Neug.,.tallung des MlWeren Sehlollg.ar-
pensali<>'l . . . -�ns lr!I_Oorei® der unt•<!r<!lsi:hen Trassenl�tw,,g. Eiwelte�"9.E!S Unteren Schi�J!!n•� _____ _  , 
ErheblicheAuowvl<un.. Obon genannt• /luswh�ungen dos VorMnt>n• im Mitl lornn SGJilaßgarien •t•ll•n In lh<er Gesamtheit einen 
gen und Konflikt- Konni1rtsc:hw,11punkt im Schulzgut Tiere und PHanze<i dar 
Scilwerpunkte 

Bereich 

Hellbronner· und SCttlller,;lr.aßo 
�nosiese11,,,;i,Jtiit ÖbeFWi•g•nd verdichtoto'Beb•uung kielnii�ciiig Gär ten unil'Giünaniägoii mH z.T. 'weiivöiienAl!bäumon (wi,,.-.. 
un�. -l;!!w,,rl�t;L .... . . . . . .  .�Qk�il 1 - 3) ....... . .. . .. .. .. ... ... . . .  . ... .. .. 
Auswf,kungon Saubedlqgt j Inanspruchnahme vo" Grunffächeri sowie Verh.lst emige.f" Bäume durch Baustellen�nrd'\-

.. . . _ __ _, !!ffi!IS.llache a'l'_Rang�.'I"! Sc!>uln��-Kit®!�K•Jßi!!Y'•:�tiff_. _ - - - - -·-__ .. 
Anlagebedm.gl j Uberbauung von Vor,.,llrsinseln (mij Bodondod<ern und Bäumen bestanden)� Holibrannor-

l 
und Schilterslraße In den Bereichen sOlliiclJ<u Vorplolz :u.m Bahnhof und Mrttli?rer Scl1Joßgar, 

. ...... .... _. ,� .. da,d�\�.� .Y.�rtu51 Y.?.�. \�.9es�f!!I � Bll'!.?"'..J!. .. . .  . .  . .  . .  . .  . . .. . 
Maßnahmen zur Vf!'r 
mEidung und Mindo
ruf\g ;owle �ur Kom· 
.eensation 

Beseitigung von Gehhlz•n auß•ihaih dot B1ulze� von V�otn, Wledelherstellung d&r bauze,Uicl> bean,pruchten 
Füiche am Könl_gln�Kalhahna.St1tt Neu.gl!!�talt11n9 von Va,kehrsJnseln 

Ethi!!bllche Auswirkun
gen u•d J(onffik� 
sd\we.irp1111kle 

Da elna WcederhersleUung biw .  �'iaJtu"g dar beiiöffooen Aächenmiglich und vorgeseho.n ist. stel1eri dfe 
Auswirkungen 1<11man Kanntl<tsohmrpunl<l tlar 

acreich 
Alt-er Rosonstelntu.nnel .
Bcstandsbeschreibu11g "iinmy':i,1gl1ciier ehemät;ger Eisen�hntunoet potenUelles Fledermausquartler (Wertlgkall 4) -

�:���� -Beubedlngi' ··-·1- Boemträclillgtmg ernes poteotlellen Fledermauswfnterquartlera dureh Verlegung einer ON 
� _ _ .... .. . ... . ...... , .. . . ....... lOO Tran��1ueau'll! ml_t. O"nun.9 d� T11nnels _ ..... 
Mailnahmen zur Ver· - Verlagung und At>bau d@, l�ltung ;n den Sommermnnat!n und unve,zoguches (fledermausgerechles) Ver ... 
rru,idUng und Mlndo- schlieilon des Tunnels na<h den B.1umoßnahmen 
rung_ sow1a zur Korn, 
pe!�.�Uon 
Erhebliche Ausw1'1tun· � 
gen und Kar1nik1-
sehwerpunkte 

bei BerOcksiehtig\ing der o.g Mal'..11ahme-siad  keine BeainlrächUgunge -n .zu tmvsnen 
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7 .3 Schutzgut Boden - Übersicht 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.1 liegen ausschließlich anthropogen 
stark veränderte Böden vor, die als Rigosole bzw. Auftragsböden anzu
sprechen sind. Die nachfolgende Übersicht 4 zeigt, dass für das Schutz
gut Boden keine erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben entste
hen. 

Das Schutzgut Boden wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan aus
führlich behandelt. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden in der 
UVS die Ergebnisse in der folgenden Übersicht 4 zusammenfassend 
dargestellt. 

Übersicht 4: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Boden 

. Untersuchun9sraum. PFA _1.1 ............... .................. .............................................. _ .................................................................................................................................................. ........ _ ... _ .. ___ _ 
Bestandsbeschreibung Im Schloßgarten Böden mit natürlicher Bodenentwicklung aus aufgeschüttetem, z.T. technogenem Substrat; im 
_und .-bewertun9 ...................... . übrigen. Untersuchungsraum stark.gestörte Böden aus. Gemischen _natürlicher. und_ techno11ener Substrate ...... -.. .. 
Auswirkungen - Bodenumlagerung durch Tunnelabschnitte in offener Bauweise; 
............................................................. . - .... Bodenverdichtung durch Baustelleneinrichtungen ............................................................................................................ -... ................... ........ . 
Maßnahmen zur Ver- Es werden ausschließlich geringwertige, gestörte Böden in Anspruch genommen: 
meidung und Minde· ordnungsgemäßer Umgang mit den umzulagernden Böden 
rung sowie zur Kom-

_pensation ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Erhebliche Auswirkun- Erhebliche Auswirkungen oder Konfliktschwerpunkte ergeben sich nicht 
gen und Konflikt-
schwemu nkte 

7 .4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
sowie in Anlage 20.1 ausführlich behandelt. Zur Vermeidung von Wie
derholungen werden in der UVS die Ergebnisse in den folgenden Über
sichten 5 - 8 zusammenfassend dargestellt. 

7.4.1 Oberflächengewässer und deren Retentionsräume - Übersicht 

Die im Untersuchungsraum zum PFA 1.1 befindlichen Fließgewässer 
(Nesenbach mit seinen Zuflüssen Vogelsang- bzw. Falkert- und Köppen
talbach) sind kanalisiert und verdohlt (Mischwasserkanäle). Auswirkun
gen auf Fließgewässer ergeben sich daher im unmittelbaren Bereich des 
PFA 1.1 keine. 
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Die im Untersuchungsraum befindlichen Stillgewässer im Oberen und 
Unteren Schloßgarten sind nicht betroffen. 

Für den Neckar bei Bad Cannstatt (Oberflächengewässer 1. Ordnung, 
Gewässergüte II - III kritisch belastet) ergeben sich bauzeitliche Auswir
kungen durch die geplante Einleitung von zeitweilig bis zu max. 50 1/s an 
Überschusswässern aus der Bauwasserhaltung im PFA 1.1 (Grund- und 
Niederschlagswasser). Die quantitativen und qualitativen Auswirkungen 
sind aufgrund der vergleichsweise geringen Einleitmenge und die ent
sprechende Behandlung und Reinigung der Wässer (Einhaltung der be
hördlichen Einleitungskriterien) gering einzuschätzen. 

Übersicht 5: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Wasser, Funktionsraum Oberflächengewässer und deren 
Retentionsräume 

Nesenbach 
Bestandsbeschreibung Oberflächengewässer 11. Ordnung, im Bereich Baumaßnahme PFA 1.1 kanalisiert und verdohlt, sehr geringe 
und -bewertung Bedeutung (Mischwasserkanal) 

Auswirkungen '"keine 

Nebenbäche ·des Nesenbaches 
Bestandsbeschreibung Auf Höhe des Hauptbahnhofes einmündende Nebenbäche Vogelsang- bzw. Falkert- und Koppentalbach, ver-

.und .-bewertun9 ..................... . dohlt .oder.kanalisiert .. sehr .geringe Werti9keit.(Mischwasserkanäle) ................................................................ ........................................ .. 
Auswirkungen keine 

Stlllgewässer im Schloßgarten 
Bestandsbeschreibung - Stillgewässer im Oberen Schloßgarten mit befestigten Ufer- und Sohlbereichen, sehr geringe Wertigkeit 
und -bewertung - künstlich angelegter Teich im Mittleren Schloßgarten mit unbefestigtem Ufer und teilweise naturnahe Uferve-
........... -.......................... -............... . ....... !;l!ltation,. mittlere. Wertigkeit ........................................................................................................................................................................ -........................... . 
Auswirkungen keine 

Neckar 

Bestandsbeschreibung Oberflächengewässer 1. Ordnung, im Bereich Einleitstelle (bei Bad Cannstatt) in naturfernem Zustand 
und -bewertung 
Auswirkungen bauzeitliche Einleitung von vorgereinigten Öberschusswässern aus den Baugruben PFA 1.1, Einhaltung Einlei-

7.4.2 

tungsgrenzwerte gemäß den von den Fachbehörden vorgegebenen Grenzwerten, quantitative Auswirkungen 
gering (Einleitmenge von zeitweise bis zu max. 50 Vs <1e<1enüber Neckar-Volumenstrom r:ierino) 

Grundwasservorkommen - Übersicht 

Durch die Maßnahmen im PFA 1.1 ergeben sich bau- und anlagebe
dingte direkte Eingriffe in Grundwasservorkommen in den quartären Se
dimenten des Nesenbaches und im Gipskeuper. Dabei stellen die bau
und anlagebedingten Eingriffe in die lokal bis regional bedeutenden 
quartären Grundwasservorkommen einen Konfliktschwerpunkt dar. Ein 
weiterer Konfliktschwerpunkt ergibt sich durch die teilweise erhebliche 
Unterschneidung des Grundwasserspiegels im Lettenkeuper. Das über
regional bedeutsame Grundwasservorkommen im Lettenkeuper ist be
reichsweise hydraulisch an das Grundwasservorkommen im Oberen 
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Muschelkalk gekoppelt und stellenweise mineralwasserführend (vgl. 
Kap. 7.4.4). 

Übersicht 6: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Wasser, Funktionsraum Grundwasservorkommen 

Flurnahes Grundwasservorkommen In auartären Sedimenten des Nesenbaches 
Bestandsbeschreibung - überwiegend gering ergiebiges, unbedeutendes Grundwasservorkommen mittlerer bis hoher Empfindlichkeit 
. und .-bewertun9 ......................... -•. teilweise. größere Ergiebigkeiten in eingelagertem grobklastischen Wanderschutt. regional bedeutend 
Auswirkungen Baubedingt j - bauzeilliche Absenkung des Grundwasserspiegels bis zu ca. 18 m durch Wasserhaltungs-

: maßnahmen im Bereich DB-Tunnel (offene Bauweise) und in Bereichen Stadtbahn Haltestel-
j le Staatsgalerie, Düker Cannstatter Straße und Düker Nesenbach 
! - qualitative Beeinträchtigungen durch Eintrag von Schmutz- und Trobstoffen im Zuge des 

... _ ....... _, ................... L. ...... Fels-_und Bodenabtra9es und _im Zusammenhang mit Betonierun.9sarbeiten ·········-·······-.............. . 
Anlage- 1 · dauerhafte Eingriffe in den quartären Grundwasserkörper durch teilweise quer zum Grund-
bedingt 

I 
wasserabstrom gelegene Bauwerke 

- geringe dauerhafte Auswirkungen beim DB-Tunnel durch Sicherheitsdrainagen und Notober-
__ ,_ .......... __ ................................... ............... _ .. , ...................... läufe auf9M1d Kappun9 _von Grundwasserhöchstständen <Bemessung = HW� ............................... . 
Maßnahmen zur Ver- - zeitlich gestaffelte Teilbaugruben zur Minimierung der Auswirkungen durch Wasserhaltungsmaßnahmen und 
meidung und Minde- Infiltration des gehobenen Grundwassers zur Stützung des Grundwasserkörpers im Nahbereich der jeweili-
rung sowie zur Korn· gen Baumaßnahme 
pensation - Vermeidung des Eintrags von Schmutz· und Trübstoffen durch Absetzbecken mit Neutralisationsanlage und 

ggf. durch geeignete Reinigungsverfahren gemäß den von den Fachbehörden vorgegebenen Grenzwerten 
- Überwachung des sachgerechten Umgangs mit Treibstoffen, Öl und Schmierstoffen 
- Verwendung gegen geochemisch bedingte Angriffe resistenter Baustoffe bei ins Grundwasser einbindenden 

Bauwerken 
- Grundwasserumläufigkeitssysteme zur Vermeidung eines Grundwasseraufstaus und Grundwassersperren 

zur Vermeidung einer Längsläufigkeit bei quer zum Grundwasserabstrom liegenden Bauwerken 
- Überwachung der Wasserhaltung und Infiltration im Bereich der Baumaßnahme mittels qualitativen/quan· 

titativen Warn- und Einstellwerten (vgl. Anlage 20.1 ); bei deren Überschreitung abgestimmte Vorgehenswei-
.............................................................. ....... se_gemäß Handlun.9skonzept_ Problemszenarien .. (v9l._ Anla9e __ 20._1 } ...................................................................... , ............................ .. 
Erhebliche Auswirkun- - bauzeitliche und dauerhafte Eingriffe in das lokale bis regional bedeutende. quartäre Grundwasservorkom-
gen und Konflikt- men der Nesenbachtalaue (DB-Tunnel, Trogbauwerk Bahnhofshalle, mit Folgebaumaßnahmen) sind In ihrer 
schwerpunkte Gesamtheit Konfliktschwerpunkt 

Grundwasservorkommen In Gloskeuper 
Bestandsbeschreibung - zumeist gering ergiebige, gespannte Grundwasservorkommen, lokal auch ungespannle Verhältnisse, gerin-
und -bewertung ge Bedeutung 

• in aktiven Auslaugungszonen der Grundgipsschichten der Talrandzonen bereichsweise ergiebige Grund
wasservorkommen geringer Empfindlichkeit 

- im Bochinger Horizont teilweise mittlere Ergiebigkeit und Empfindlichkeit, im zentralen Nesenbachtal hydrau· 
lisch an quartäres Grundwasservorkommen gekoppelt (qlkm1BH-Aquifer) 

- Grundwasservorkommen im Grenzbereich Grundgipsschichten/Grenzdolomit bereichsweise an Vorkommen 
........ im Oberen. �ettenkeuper _gekoppelt _(s .. unten) .......... -....... ···-·· ...................................................................................... -............................. . .. . 

Auswirkungen Baubedingt ! - bau:z:eitliche Absenkung des Grundwasserspiegels in den Grundwasservorkommen des 
! Gipskeupers in den Bereichen DB-Tunnel und Trogbauwerk Bahnhofshalle, Haltestelle 
! Staatsgalerie, Düker Hauptsammler West und angrenzende Baumaßnahmen, Düker Nesen· 
I bach, Stadtbahn Heilbronner Straße 
1 · teilweise Unterschneidung der Grundwasserdruckfläche im Gipskeuper um mehr als 10 m 

.................................... ........ (Stadtbahn _Heilbronner _Straße, DB-Tunnel-Südkopf) ............................ -..................................................... -...... . 
Anlage- ! · dauerhafte Eingriffe in die Grundwasservorkommen des Gipskeupers (Dunkelrote Mer-
bedingt i gel/Bochinger Horizont) im Bereich DB-Tunnel und Stadtbahnen Haltestelle Staatsgalerie/ 

! Heilbrenner Straße durch bereichsweise Abriegelung des Grundwasserabstromes im Ne
! senbachtal (wie Quartär) geringe dauerhafte Auswirkungen beim DB-Tunnel durch Sicher-
! heitsdrainagen und Notüberläufe aufgrund Kappung von Grundwasserständen (Bemessung 
i = HW200) 
l - Grundwasseraufstau und verstärkte Längsläufigkeit durch Verlegung Stadtbahn Heilbrenner 
i Straße (bergmännischer Tunnel) 
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Maßnahmen zur Ver· 
meidung und Mlnde· 
rung sowie zur Kom· 
pensation 

• zeillich gestaffelte Teilbaugruben zur Minimierung der Auswirkungen durch Wasserhaltungsmaßnahmen und 
Infiltration des gehobenen Grundwassers zur Stützung des Grundwasserkörpers im Nahbereich der Jeweill· 
gen Baumaßnahme 

• Venneidung des Eintrags von Schmutz· und TrObstoffen durch Absetzbecken mit Neutralisalionsanlage und 
ggf. durch geeignete Reinigungsverfahren gemäß den von den Fachbehörden vorgegebenen Grenzwerten 

• Überwachung des sachgerechten Umgangs mit Treibstoffen, Öl und Schmierstoffen 
• Verwendung gegen geochemisch bedingte Angriffe resistenter Baustoffe bei ins Grundwasser einbindenden 

Bauwerken 
• Grundwasserumläufigkeitssysteme zur Vermeidung eines Grundwasseraufstaus und Grundwassersperren 

........ -............................................... ........ zur _Vermeidung_ einer Län9släufi1:1J<eit .beiquer zum. Grundwasserabstrom _ liegenden Bauwerken . ...... _ .• .. .... . 
Erhebliche Auswirkun· keine, da betroffene Bereiche geringe Bedeutung aufweisen 
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

Grundwasservorkommen _Im .. Lettenkeuper ...................................................................................................... -............ ---·-·-· .. .. .. ...... .... ........... . .... . 
Bestandsbeschreibung hoch gespanntes, überregional bedeutendes Grundwasservorkommen in den ausgelaugten Schichten des 
und -bewertung Lettenkeupers, im unteren Nesenbachtal hydraulisch an das unterlagemde Grundwasservorkommen im Oberen 

Muschelkalk gekoppelt und stenenweise mineralwasserfOhrend; Grundwasserdruckfläche Im Nesenbachlal 
flurnah ausgebildet, Grundwasservorkommen im zentralen Nesenbachtal hydraulisch an Vorkommen im darO-
berliE!_9enden Grenzdolomitgekop_pelt, deshalb .hohe bis.mittlere _Emyftndlichkeit _ 

Auswirkungen Baubedingt :
1 

- deutliche Unterschneidung der Grundwasserdruckfläche im Lettenkeuper bzw. Oberen 
. Muschelkalk in den Bereichen DB-Tunnel mit Trogbauwerk Bahnhofshalle, Stadtbahn Halle-
! stelle Staatsgalerie, Abzweigbauwerk Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, OOker Ne-
. senbach 
l · durch Grundwasserabsenkung im Quartär bis Gipskeuper Potenzialumkehr zwischen jeweils 
j oberstem Grundwasserstockwerk und Grundwasser im Lettenkeuper bzw. Oberen Muschel· 
[ kalk, räumlich begrenzter Aufstieg tieferer Grundwässer verstärkte Mineralwasserzutrilte an 

.............................................................. ........... _ ....................... 1--···· Schwächezonen. nicht .auszuschließen_............................................ .. .. ...................... ... ........... ..... .... ... .. 
Anlage- ; keine, da Bauwerke oder Bauwerksteile nicht in grundwasserfOhrende Schichten des Letten-
_bedingt ............... .1. keupers einbinden . .............................................................................................................. ............. .......... ... ...... .. ........................ _ ..... .. 

Maßnahmen zur Ver- - ständige Überwachung des Grundwasserzustroms zu den Baugruben zur Erkennung eines verstärkten 
meldung und Mlnde- Zustromes von höher mineralisiertem Grundwasser aus den hochbedeutenden Grundwasservorkommen des 
rung sowie zur Kom- Lettenkeupers und des Oberen Muschelkalkes, bei Erreichen qualitativer/quantitativer Warnwerte abge-

_pensation ..... ............................... .. ...... stimmte Vor�ehensweise gemäß _Handlun9skonzept„Problemszenarien ..... .. .. .• _ _ _ _ ........... ........ --..... . 
Erhebliche Auswirkun- beschriebene Auswirkungen stellen insgesamt einen erheblichen Konflikt dar, Insbesondere UnterdOkerung des 
gen und Konflikt· Nesenbaches mit Unterschneidung des Druckspiegels im Let.tenkeuper bzw Oberen Muschelkalk um max. 
schwerpunkle 17 m ist Konfliktschwerpunkt 

7.4.3 Genutztes Grundwasser - Übersicht 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.1 sind keine öffentlichen Trinkwassergewin
nungsanlagen mit ausgewiesenem Schutzgebiet vorhanden. Quantitative und 
qualitative Auswirkungen ergeben sich auf einige Notbrunnen und sonstige Anla
gen (Brauchwasserbrunnen, Dainagen etc.) im Nahbereich der Baumaßnahme. 
Da die Nutzung der Anlagen weitgehend gewährleistet bleibt, ergibt sich daraus 
kein Konfliktschwerpunkt. 
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Übersicht 7: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Wasser, Funktionsraum genutztes Grundwasser 

Öffentliche Trinkwassergewlnnungsanlagen 
Bestandsbeschreibung - im Untersuchungsraum des PFA 1.1 sind keine öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen vorhanden 
und -bewertung 

Sonstlae Wasseraewinnunasanlaaen (Heil- und Mlneralwassernutzunaen siehe KaD. 7.4.4) 
Bestandsbeschreibung - Alle sonstigen bekannten Wassergewinnungsanlagen (Notbrunnen, private Trink- und Brauchwasserbrun-
und -bewertung neo} im Untersuchungsraum sind einzeln in der Anlage 20.2.1 planlich dargestellt und in Anlage 20.1 erläu-

tert 
. im Nahbereich der geplanten Baumaßnahme befindliche Notbrunnen (NB} erschließen Grundwasservor-

kommen aus dem Gipskeuper (NB 1, 2 und OB} und dem Gips- bis Lettenkeuper (Brunnen B + B) im weite-
.......... .................................................. 

•....... ren. Einflussbereich_ 9.ele9ene Wasserhaltun9en _ _{z . . B. _ lduna,. SKV). werden. im _Gipskeuper betrieben. ···--·····-··-· 
Auswirkungen Baubedingt : - quantitative Beeinträchtigungen der Notbrunnen 1, 2, OB und 8 + B aufgrund der bauzeitli· 

: chen Wasserhaltungsmaßnahmen 
1 - qualitative Beeinträchtigungen der genannten Brunnen durch Erhöhung der Mineralisation, 
! (v.a. zunehmender Sulfatgehalt) und evtl. Zustrom belasteter Grundwässer aus Alllastenflä· 
! chen 
! - quantitative und qualtitative Auswirkungen auf sonstige Nutzungen wie Absenkbrunnen, 

..................................... 1... ...... Oraina11en. usw ................................................................................ _ , ...................................................... ··--·-········--............ -........... 
Anlage· : keine, da ursprüngliche Strömungsverhältnisse wiederhergestellt werden 

....... _ ..................................................... 

.bedin9t ............ ! .... _ ................ -......................... -.................. ,,,,,,,,,,, ......................... ,,.,,,.,,,,,,,,,,,, .............. ,,,,.,,,,,,,,,,,,, ........................................................................ __ 
Maßnahmen zur Ver- . Minimierung der quantitativen Auswirkungen durch Stützung des oberen Grundwasservorkommens (lnfiltra-
meidung und Minde- tion des gehobenen Grundwassers} 
rung sowie zur Korn- - Beweissicherungsverfahren und ggf. Ersatzmaßnahmen 
pensation - Wiederherstellung der ursprünglichen Grundwasserströmungsverhältnisse nach Bauende (z.B. Umläufig-
.............................................................. ........ keitssysteme> ............................. -.............................................................. -.............................................................................................................. _ .................... 
Erhebliche Auswirkun- keine Konfliktschwerpunkte. da Nutzung der Brunnen weitgehend gewährleistet ist und Anlagen (Notbrunnen, 
gen und Konflikt- Brauchwasserbrunnen, Drainagen etc. ) geringe wasserwirtschaftliche Bedeutung aufweisen 
schwemunkte 

7.4.4 Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg - Übersicht 

Von besonderer überregionaler Bedeutung im Stuttgarter Raum sind die 
hoch ergiebigen Mineral- und Heilwasservorkommen, die in hoch ge
spannter Form im Oberen Muschelkalk und teilweise im von aufsteigen
den Muschelkalkwässern gespeisten Lettenkeuper anzutreffen sind. Die 
Mineralwasservorkommen werden im Stuttgarter Raum durch 19 Brun
nen und eine Quelle erschlossen und sind von sehr hoher wasserwirt
schaftlicher und balneologischer Bedeutung. 

Obwohl die Baumaßnahmen im PFA 1.1 lokale und vorübergehende 
Beeinträchtigungen hervorrufen können, die nach derzeitigem Kenntnis
stand keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Quellfassungen erwar
ten lassen, stellen die deutliche Unterschreitung der Druckwasserspie
gellage des hochgespannten Mineralwasseraquifers im Oberen Mu
schelkalk und die damit verbundene Gefahr eines punktuellen Aufbre
chens von hochkonzentrierten Mineralwässern im Bereich von Schwä
chezonen einen Konfliktschwerpunkt dar. 
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Übersicht 8: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Wasser, Funktionsraum Grundwasservorkommen 

Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Bera 
Bestandsbeschreibung • Hochgespannte Mineral- und Heilwasservorkommen i.w. gebunden an den Oberen Muschelkalk bzw. be-
und -bewertung reichsweise auch an den von aufsteigenden Muschelkalkwässern gespeisten Lettenkeuper (vgl. auch 7.4.2) 

• Insgesamt durch 19 Brunnen und eine Quelle erschlossen mit einer Ergiebigkeit von insgesamt 225 1/s. 
• Zusammen mit ungefassten, diffusen Mineralwasseraustritten beträgt der Gesamtauslauf im Raum Stuttgart 

ca. 500 1/s, das Auslauf- bzw. Quellniveau liegt bei ca. 217 m NN bis 225 m NN 
- Das gesamte Stadtgebiet sowie der südöstlich anschließende Bereich ist Teil eines vorläufig (fachtechnisch) 

abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes 
- Die Grundwasserdruckfläche im Oberen Muschelkalk liegt in den Hangbereichen des Stuttgarter Talkessels 

weit unter Flur, zum Neckartal hin steigt sie Ober Flur an 
- Das Vorkommen ist unersetzbar und von sehr hoher wasserwirtschaftlicher sowie balneologlscher Bedeu-

-··--·--···-··· ...................................... tun.9 ·-�-..... .. -.. --..................... -.................... -..... -................................ --........... _ ................... _,,_,,,,,, .................... -........ ---····· 
Auswirkungen Baubedingt 1 · deutliche Unterschneidung der Grundwasserdruckßäche im Lettenkeuper bzw. Oberen 

; Muschelkalk in den Bereichen OB-Tunnel mit Trogbauwerk Bahnhofshalle, Stadtbahn Halte-
j stelle Staatsgalerie, Abzweigbauwerk Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, OOker Ne-
: senbach 
/ • durch Grundwasserabsenkung im Quartär bis Gipskeuper Potenzialumkehr zwischen jeweils 

'j 
oberstem Grundwasserstockwerk und Grundwasser im Lettenkeuper bzw. Oberen Muschel-
kalk im Zustrombereich der Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstalt und -Berg 

l räumlich begrenzter Aufstieg tieferer. höher mineralisierter Grundwässer, verstärkte Mine-
! ralwasserzutritte an Schwächezonen nicht auszuschließen 

Maßnahmen zur Ver- • ständige Uberwachung des Grundwasserzustroms zu den Baugruben zur Erkennung eines verstärkten 
meidung und Mlnde- Zustromes von höher mineralisiertem Grundwasser aus den hochbedeutenden Grundwasservorkommen des 
rung sowie zur Kom- Lettenkeupers und des Oberen Muschelkalkes, bei Erreichen qualitativer, quantitativer Warnwerte abge-
pensation stimmte Vorgehensweise gemäß Handlungskonzept Problemszenarien. Infiltration des gehobenen Grund· 

wasser im oberen Grundwasservorkommen, als Notkonzept im Grenzdolomit zur Vermeidung flächende-
................................ ............................ ..... _ ckender.Potenzialumkehr .und 

„ 
Minimierung des .Anteils aufstei9ender Mineralwässer _im.Absenkun_gsfeld . . . ........ .. 

Erhebliche Auswlrkun- • Obwohl allenfalls lokale und vorübergehende Beeinträchtigungen hervorgerufen werden können, die nach 
gen und Konflikt- derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Quellfassungen erwarten lassen, sind 
schwerpunkte die Eingriffe bis in den Gipskeuper und damit die deutliche Unterschreitung der Druckwasserspiegenage des 

hochgespannten Mineral- und Heilwasseraqulfers als Konfliktschwerpunkt zu bewerten 

7.5 Schutzgüter Klima und Luft - Übersicht 

Die Betroffenheit der Schutzgüter Klima und Luft im Planfeststellungs
abschnitt 1.1 ist aufgrund der Führung der Trassen im Tunnel insgesamt 
gering. Wie die nachfolgende Übersicht 9 zeigt, sind erhebliche Auswir
kungen nur im Bereich des Mittleren Schloßgartens durch die bau- und 
anlagebedingte Inanspruchnahme bzw. Überbauung von klimatisch und 
lufthygienisch ausgleichenden Freiflächen in Verbindung mit der Beein
flussung der Ventilations- und Kaltluftabflussbahn zu erwarten. 

Die Schutzgüter Klima und Luft werden im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan ausführlich behandelt. Zur Vermeidung von Wiederholungen 
werden in der UVS die Ergebnisse in der folgenden Übersicht 9 zusam
menfassend dargestellt. 
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Übersicht 9: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation in den 
Schutzgütern Klima und Luft 

Bereich 
Belastungsraum lockere und dichte Bebauung, Hauptverkehrsstraßen 
Bestandsbeschreibung 
und -bewertung 

Auswirkungen 
Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minde· 
rung sowie zur Korn-

,pensation .... _ .. _,. ............ _ .. 
Erhebliche Auswirkun· 
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

Bereich 

Klimatische Vorbelastung aufgrund starker Versiegelung und eingeschränkter OurchlOftung 
Lufthygienische Vorbelastung aufgrund der großräumigen Hintergrundbelastung und lokalen Emittenten, 
in erster Linie iedoch durch Emissionen aus dem Kfz-Verkehr 
BaubedinC1t I Emission von Luftschadstoffen und Stäuben durch Baumaschinen und -fahrzeuge 
Einsatz schadstoffarmer Baumaschinen und -fahrzeuge 
Befeuchten des Materials bei Abbruch, Lagerung und Transport 

-Kein Konniktschwerpunkt . da es zu keiner dauerhaften Störung kommt und eine Überschreitung von Grenz-, 
Konzentrations- oder PrOfwerten nicht zu erwarten ist 

Belastunasraum Gleisanlaaeo 
Bestandsbeschreibung Ventilations- und Kaltluftabflussbahn hoher Bedeutung, klimatische Vorbelastung durch Temperaturextreme, 
. und -bewertung .................... _ lufthygienische_ Vorbelastun!l„auf.9rund . der ,9roßräumi!;!en _Hlntergrundbelastunitund. durch .lokale .Emittenten .. ......... 
Auswirkungen Keine relevanten Auswirkungen 

Bereich 
Ausgleichsraum Mittlerer Krieasberg 
Bestandsbeschrelbu ng Gebiet mit Klimavielfalt und flächenhaften KaltluftabflOssen. Ausgleichsraum hoher Bedeutung, 
. und -bewertung .................... . klimatische_ und. lufthyglenische_ Vorbelastun�1..auf9rund. der .um11ebenden_ Belastun�sräume ................. --.-........................ 
Auswirkungen Keine relevanten Auswirkungen 

Bereich 
Ausgleichsraum Mittlerer Schloßaarien 
Bestandsbeschreibung 
und .-bewertuniL ................ 
Auswirkungen 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minde· 
rung sowie zur Kom· 
,pensation . .. .............................. 
Erhebliche Auswirkun· 
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

Gebiet mit KHmavielfalt bzw. Gewässer\<lima, Ventilations· und KalUuftabflussbahn, Ausgleichsraum sehr hoher 
Bedeutung, klimatische_ und ,lufthygienische . Vorbelastun9, auf9rund _der umgebenden. Belastun$Jsräume .... _ ..... ,- ........ 
Baubedingt : Inanspruchnahme klimatisch und lufthygienisch ausgleichender Freiflächen 
.... _ ............................ ! . �mission . von„Luftschadstoffen . und .Stäuben _durch„Baumaschinen _und_ -fahrzeuQe ..................................... 
Anlage· t Uberbauung klimatisch und lufthygienisch ausgleichender Freiflächen 
bedingt ! _Beeinflussun9ßer Ventilations·. und der Kaltluftabffussbahn ................. -............ -............... ___ .. _ ...................... 
Einsatz schadstoffarmer Baumaschinen und -fahrzeuge 
Befeuchten des Materials bei Abbruch, Lagerung und Transport 

Erhebliche Auswirkungen durch Inanspruchnahme und Öberbauung von klimatisch und lufthyglenlsch ausglei· 
chenden Freiflächen und Beeinflussung der Ventilations- und Kaltluftabnussbahn im Mittleren Schloßgarten 
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7 .6 Schutzgut Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft (und Erholung) wird im Landschaftspflegeri
schen Begleitplan ausführlich behandelt. Zur Vermeidung von Wiederho
lungen werden in der UVS die Ergebnisse in den folgenden Übersichten 
10 und 11 zusammenfassend dargestellt. 

7 .6.1 Stadt-/Ortsbild, Landschaftsbild - Übersicht 

Trotz unterirdischer Streckenführung ergeben sich im PFA 1.1 erhebli
che Auswirkungen im Schutzgut Landschaft - Stadt-/Orts- und Land
schaftsbild. Die Erstellung des neuen Bahnhofes in offener Bauweise 
und seine oberirdisch sichtbaren Teile (Lichtaugen, Eingangsbereiche) 
führen baubedingt zum Verlust landschaftlich wertvoller Parkflächen mit 
Gehölzen und Großbäumen sowie zu einer dauerhaften visuellen Beein
trächtigung des Mittleren Schloßgartens mit seinen ursprünglichen 
Strukturen auch nach Neugestaltung der Baufläche. Dies stellt einen 
Konfliktschwerpunkt im Schutzgut Landschaft - Stadt-/Orts- und Land
schaftsbild dar. 

Der Abriss des denkmalgeschützten ehemaligen Direktionsgebäudes 
der DB aufgrund technischer Erfordernisse (s. Anlage 1, Teil III, Kap. 11) 
und der Verlust des gesamten Vegetationsbestandes im Innenhof des 
Gebäudes bedeutet ebenfalls einen Verlust für das Stadtbild. 

Weitere Beeinträchtigungen des Stadtbildes ergeben sich durch die teils 
baubedingte, teils dauerhafte Inanspruchnahme einiger Grünflächen 
bzw. Verkehrsinseln im weiteren Umfeld des bestehenden Hauptbahn
hofes, an der Jägerstraße und am Portal zum Wagenburgtunnel sowie 
durch den Abriss der Seitenflügel des denkmalgeschützten Bonatz
Baues. 
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Übersicht 10: Übersicht des Bestandes, der Auswirtcungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Landschaft, Aspekt Stadt-/Ortsbild, Landschaftsbild 

B ereich 
SOctostaxponlerter Steilhat\9 des K�be!U'!L 

_ 
-· __ 

Bestandsbeschreibung gut dUfchgrOnle Wohnbebauung (meist Blockbebauung), Glarten m,t ötltem Baumbestand, Weinberg, denkmal-
und -bewerlung goscMtztes ehemaligen Direktionsgebaude der OB am Foße des Krlegsbergn m,t wertvollem Baumbestan<I Im' 

I IMenhof 
Auswi1kung1n ... -·--.. Baubedingl 

l 
Ve1tust elmg!'r das siäi:itt,.� aufloekefnder Grtinflä

0 

chen No1gärten°: 'Fiaseiii"Ge°il'ö'iibeate:" 
Rasen1trukluren) du1ch offene Bauweise und Baus1elleneinri.chtungsfülche an der J:lgerslra
Se Abriss des denkmalgeschOlzlen ehemaligen Direktionsgeb:ludes der DB uod Verlust des 
wertvollen Ve9etat1onsbestand� im Innenhof des Gebäudes 

MaßnAhmen zur Ver- Stadlt>11doer�e Neugestaltung dar beaNipruchlen FlOd'len Wiederbeb-auung des Areals ehemaliges Oire.ktl· 
meldung und Mtnde- onsgebaude der DB wtrd In einem eigenen Verfahren geregelt 
rung sow:e z:ur Kom-
pensation 
Erhebliche Auswifll.un· 
gen und Kootl,kt
schworpunkte 

Bereich 

kein Konfl.ktschwerpunkl. cta·Bewfrkhtigung auf Bauzelt begrenzt-:-Wiederbabauung'di:i's Areals etw1mahgos I 
Direktionsgebllude der DB w11d in einem eigenen Verfahren geregelt 

_Hau�nhof u� sOdllch angTenz.fflde City _ _ _ _ . .  
ßegtandsbeschrelbung Gleisanlagen des Hauptbahnhofes, moderne mehrgeschossige Bebauung (Gesdlafts· und Bürogebäude, 
und ·bcwertu09_ Hotels, Elnzelhandelt historisch bedeu!!ame Obj,ekte {t.B Bonal%·B�.--
ALKWlfkungen Baubedlngt l Verlust von 14 800 m� Ruderal· und GehOlzsukzesslonsllächen SOWl8 von 32 Blumen durch 

Maßnahmen zur Ver
meidung und Minde· 
rung sowie Z\Jr Korn· 
pensalton 
Erhebllche AUSWJ(kun
gen und Koonlkl· 
schwerpunkte 

Bereich 

j Baustraßen m Bereich der Gleisanlagen des Bahnhofs und am wesUlchen Rande d1:1r Zu· · 
, ·• ... , .. b�ifgliil511 ............... ..... .. . . ... •· ............. .. ..... ,. ____ _ 
Antagebedingl 1· Veränderung des Stadtbildes durch Abbfuch dar Se�enßOg.el des denl<malgeschOlzlel'I Bo-
. . , na,tz·B!lues {vgl 5ch!:!�..!5�ll�rg,Olar). Verlust von St,aße'!be..9.�Ugrtln ·- _ 
Gestaltung des Kurt-Ge«g-KJesln.gcr-Platzes rmt Baunpßanz:ungen, Neugestaltung von Velilehrslnse1n 

die genaMlen Ausw1rl<ungen •tetlen keinen Konfliktschwerpunkt im Schutzgut I..Dndschaft- Stadt�Orts- und 
Landschaftsbild dar 

Oberer und Mittlerer Schloß9!!_1on ... .• _ _,, _ •• __ 
Beslandsbeschreibung kUnstrtch geschaffene Kulturland.schart mit Rasenfl.1chen, großen Loubbaumen. Wasserflllchen, SpaZJOrwegen, 
und -bewertung Blumenrabatten � , im Oberen Schloß9.arten historisch bedeutsame Gebaude wie Schloß und Staatstheater 
Auswirkungen Baut>ed1ngt ernebllChe Beeinträchtigungen des Landschallsb1ldes im M1ttteren Schloßgarten durch offene 

'"Maßnahmen zur Ver-
meldung uJ\d Minde
rung sowie 211r Kom
pensation 
Erhebldle Auswuk.un· 
geo und Konß,k1-
5Ch\Yetpl.Hlt<te 

Bereich 

BauwetSe des net1en Bahnhofes uod durch Baustelleneinrichtungsßächen. Zwlschenlagerfla. 

I 
chen und Baustro.ßen. Vertust von landschaftspragenden Großblumen und Gehötzbest.ln· 
den Bauumgnlf entspricht In etwa der neu zu gest.ltenden Pa1kfläche von rd. 6 ha. Vertust 

I voo Baumen durch Bau���� am KOn_l_gifH.(a\h�rina-Shft . .. 
Ma!1ebedlngt l Veraocterungc11 des Stadt- und Landschall.sbl1des durch Neugoslaltuf!.9 du MitUeren Scilloß-

garten:s m Bereich des ne�n Behnhors auf einer Gesamtn�che von rd 6 ha, Beeintrachti· 
. 9.u�en durch EJn9an.9�_relche und Lfchtke_gef .. ,,_ •. ' 
Bauz:e1Uicher Schutz landschattsprlgender Vegetatlonsbes1ande, Wiidertierslellung b.auze,tMch genutz1ir Fl3-
c:hen. Neugntallung des Mittleren Schloßgartens und Elnghederung des neue11 Bahnhofs rn den Schloßgarten 

oben genannte Auswrrkungeo stel'en in Ihrer Gesamlhetl einen Konßikts.chwerpunkt im Schutzgut Landschäii • 
St.ldt./Ortst)jld und Landschaltsbl:d dar 

Städtische B!ba� ösUlch des Schlol!IJartffls . ·-
Bestandsbesc.hfeibung Obcrwiegend dichte sladtisc.he Bebauung mit Wohn- und Geschäl\sgeblluden, Hotels usw • nur wenig GrUnn:1. 
ut1d -bewertu09___ chcn 1n Form von Einzelbäumen, Verkehrsinseln oder elnk,lan G!f1en und Gebüs.chen -· 
Auswlri<ungen Baubodmgt ! Keine Auswfrkungen m PFA 1 1, die Baustellenernnchtungs03che auf GrOnfläche am Tunnel

' portal z_um Waoenburatunnef \Wd im PFA 1 2 planfeslQestellt 
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7.6.2 Erholung - Übersicht 

Trotz unterirdischer Streckenführung ergeben sich im PFA 1.1 erhebli
che Auswirkungen im Schutzgut Landschaft und Erholung. Die Erstel
lung des neuen Bahnhofes in offener Bauweise und seine oberirdisch 
sichtbaren Teile (Oberlichtöffnungen, Eingangsbereiche) führen bauzeit
lich zu erheblichen Störungen und Einschränkungen der Erholungsfunk
tion des Mittleren Schloßgartens sowie zu einem dauerhaften Verlust 
von Erholungsflächen. Dies stellt einen Konfliktschwerpunkt im Schutz
gut Landschaft - Erholung dar. 

Weitere Flächen mit Bedeutung für die Erholung (Gärten am Hang des 
Kriegsberges) sind aufgrund bergmännischer Tunnelbauweise nicht be
troffen. Die übrigen von den Baumaßnahmen im PFA 1.1 betroffenen 
Bereiche (z.B. Gleisanlagen des bestehenden Bahnhofes) weisen keine 
besonderen Erholungsfunktionen auf und werden deshalb in nachfol
gender Übersicht nicht gesondert aufgeführt. 

Übersicht 11: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im Schutz
gut Landschaft, Aspekt Erholung 

Bereich 
. SOdostexponierter _Steilhang_ des Krie9sberges ....................................... ..................................................................................... _............. ................................... ........ .... . .......... .... . 
Bestandsbeschreibung Erholungsmöglichkeiten in Gärten für dort ansässige Wohnbevölkerung, öffentlich zugänglicher chinesischer 

. und .-bewertung ...................... . Garten._an_ der. Birkenwa ldstraße_(Aussichtspunkt)............... ................................................ . ········----··---··--····· ........... ······················-
Auswirkungen durch Baustelleneinrichtungsfläche und offene Bauweise betroffene Grünflächen haben keine besondere Erho

lungsfunktion, deshalb keine Auswirkungen im Schutzgut Landschaft - Erholung 

Bereich 
. Oberer. und __ Mlttlerer. Schloßgarten .................................................................................................................................................................................................................................................. . 
Bestandsbeschreibung weiträumige Parkanlage mit Grünflächen, altem Baumbestand, Blumenrabatten und Wasserflächen, Erholungs. 
und -bewertung einrichtungen wie Spazieiwege, Bänke, Gastronomiebelri ebe, Spielplatz, Schachspiel usw., sehr hohe Bedeu-

............................................................. . tung_ für Kurzzeit-. und .. Feierabenderholung der _in. der. Stadt lebenden. und _arbeitenden .. Bevölkeru nQ ................. __ .. .. . 
Auswirkungen Baubedingt I erhebliche Einschränkung der Erholungsfunktion des Mittleren Schloßgartens durch Unter-

.......................................... ...1. ���}
h

�n
n

J d
v

�r�;;"'�;,�;:U
i

�������·��:������
n

;:�����;��:��:;e
s

�
ächen

. (
z.B .

. U
egewie-

.... 
An!agebedingt 

I 
dauerhafte Inanspruchnahme von Erholungsflächen im Mittleren Schloßgarten durch Licht-

.............................................................. ................................................ augen _und .. Ein9änge zum .neuen .Bahnhof............ ................................................................................... ....... ... . ...... . 
Maßnahmen zur Ver- Einsatz von lärm- und emissionsarmen Baumaschinen, Minimierung der bauzeitlichen Aufhebung von Wege-
meidung und Minde- verbindungen bzw. Schaffung von Ersatzverbindungen, landschaftsgerech te Wiederherstellung des Mittleren 

rung sowie zur Korn- Schloßgartens unter Berücksichtigung seiner Erholungsfunkti on 

_pensation ............................... . .............................................. - .................................................................................... _ ............ -.. -..................................................................................... ......... _ ........... . .. . 
Erhebliche Auswirkun- Oben genann te Auswirkungen stellen in ihrer Gesamth eit einen Konfliktschwerpunkt im Schutzgut Land-
gen und Konflikt- schart - Erholung dar. 
schweJl)unkte 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 
71 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15.1; Erläuterungsberichl Umweltverträglichkeitsstudie 

7.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

7.7.1 Kulturgüter 

7. 7 .1.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die Innenstadt von Stuttgart wird im Untersuchungsraum durch eine 
Vielzahl von historisch und denkmalpflegerisch wertvollen Bauten und 
Strukturen bestimmt, die die historische Stadtentwicklung sowie die alte 
Stadtstruktur trotz der Kriegseinwirkungen und Nachkriegsbauten veran
schaulichen und das Stadtbild prägen. 

Hierzu zählen Baudenkmale, wie der Hauptbahnhof (Bonatz-Bau, ein
schließlich Gleisanlagen), der Hindenburgbau oder das ehemalige Bun
desbahndirektionsgebäude, denkmalgeschützte Grün- und Gewässeran
lagen, wie z.B. der Obere und Mittlere Schloßgarten, vor- und frühge
schichtliche Geländedenkmale bzw. archäologische Fundstellen sowie 
die nach städtischer Satzung (bzw. § 172 BauGB) als "Städtebauliche 
Gesamtanlagen" ausgewiesenen Bereiche. 

In Tabelle 7/1 sind nach Straßennamen geordnet, alle im Untersu
chungsraum liegenden Baudenkmale mit kurzer Beschreibung aufge
führt. In Anlage 15.2.2 werden sie lagemäßig dargestellt. 

Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens sind folgende Baudenkmale 
hervorzuheben, wobei in der folgenden Beschreibung die Bezeichnung 
der städtebaulichen Gesamtanlagen entsprechend der Liste zur Erhal
tungssatzung mit angegeben wird: 

Der weiträumige Bahnhofsvorplatz (Städtebauliche Gesamtanlage M4 
Arnulf-Klett-Platz), mit einem von NW nach SE ausgerichteten Stra
ßenband, ist geprägt von den Großbauten des Bahnhofs, des Zeppelin
hotels und des Hindenburgbaus. Die Architektur des von Paul Bonatz 
geplanten Platzes war bestimmend für die städtebauliche Entwicklung 
Stuttgarts in den 20er und 30er Jahren des 20. Jh. Der Rechteckraum 
wurde jedoch nicht in seiner ursprünglich vorgesehenen Form vollendet, 
sondern öffnet sich heute optisch an zwei Seiten in Richtung begrünten 
Hanglagen im NW und SE und bildet dadurch einen weitläufigen Wir
kungsraum (Anlage 15.2.2). Der Wirkungsraum des Bonatz-Baus ist 
durch die teilweise heterogene Stadtentwicklung vorbelastet. 

Diese städtebauliche Gesamtanlage setzt sich im Einzelnen aus folgen
den Denkmalen zusammen: 
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• Ehemaliges Bundesbahndirektionsgebäude (Heilbronner Str. 7, Jä
gerstraße 13), 1911/12 vom Architekten Martin Meyer errichtet und 
als Zeugnis spätwilhelminischer Repräsentationsarchitektur mit baro
cker und klassizistischer Gliederung von Bedeutung. 

• Bonatz-Bau (Arnulf-Klett-Platz 2), der das heutige Bahnhofsgebäude 
bildet und im Verbund mit den Seitenflügeln und dem Bahnhofsturm 
weithin sichtbar und stadtbildprägend ist (errichtet 1914 - 1928, Ent
wurf von Paul Bonatz und Friedrich E. Schaler, Sleger des Wettbe
werbs aus dem Jahr 1911, Wiederaufbau der im 2. Weltkrieg zerstör
ten Bauteile bis 1960) und nach § 12 DSchG als Kulturdenkmal von 
besonderer Bedeutung ausgewiesen ist. 

• Zeppelinbau (Lautenschlager Str. 2) ursprünglich als Verwaltungs
und Geschäftshaus 1929/31 von Paul Bonatz und F.E. Schaler errich
tet und 

• Hindenburgbau (Arnulf-Klett-Platz 1/3) errichtet 1926 - 1929 als Ge
schäftshaus und nach Kriegsbeschädigung 1948/49 wieder aufge
baut. 

Die historische Kernzone des Stuttgarter Innenstadtbereiches (Städte
bauliche Gesamtanlage M 1 Stadtzentrum) lässt die historische 
Stadtstruktur aus mehreren Epochen erkennen, prägend für die Stadtsil
houette sind wie vor dem Krieg die Stiftskirche, Tagblatt- und Rat
hausturm. Historisch bedeutsam sind die Freiräume von Schloß-, Karls
und Schillerplatz. 

Im Nahbereich des Vorhabens liegen hier folgende Denkmale: 

• Königin-Katharina-Stift (Schillerstraße 32) 1901 /03, Stadtbaurat Emil 
Mayer (1847 - 1935), Gliederungen der Spätgotik und der deutschen 
Renaissance. 

• Schillersteg (Fußgängerbrücke und Radweg über die Schillerstraße) 
als besonders eleganter Ingenieurbau der frühen 60 Jahre. 

• Alte Staatsgalerie (Konrad-Adenauer Straße 32) erbaut 1838 - 1843 
durch Oberbaurat Gottlob Georg Barthels und erweitert durch Ober
baurat Albert von Bok 1881 - 1884, Kulturdenkmal von besonderer 
Bedeutung (nach § 12 DSchG). Durch die imposante Architektur be
steht zwischen dem Gebäude und seiner Umgebung eine städtebau
liche Wirkungsbeziehung, die allerdings durch die baulich ausgepräg
ten Verkehrsachsen und die heterogene Stadtentwicklung vorbelastet 
ist (vgl. Anlage 15.2.2). 

Der späthistorische Schützenplatz (Städtebauliche Gesamtanlage 
M 3) ist eine sternförmige Straßenanlage mit gut erhaltener, architekto
nisch ansprechender, vier- bis fünfstöckiger Wohnbebauung. Der Platz 
wird von 6 Gebäudekomplexen eingefasst, wobei die Lage der Gebäu
defronten zur Platzmitte die kreisförmige Anlage des Platzes noch ver
stärkt. 
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• Es handelt sich bei den hier befindlichen Baudenkmalen i.W. um 
mehrere Mietshäuser aus den ausgehenden 19. Jh. mit schlichter 
Gliederung in Formen der deutschen Renaissance (im Bereich 
Schützenstraße, Urbanstraße, Kernerstraße, Sängerstraße und We
rastraße). 

Des Weiteren liegen außerhalb der städtebaulichen Gesamtanlagen fol
gende Kulturdenkmale im Nahbereich des Vorhabens: 

• Verwaltungsbau der Schwäbischen Treuhand AG (Jägerstraße 26) 
und Grünanlage von 1956 (als Sachgesamtheit); Architekt Hans 
Volkart, Grünanlage von Landschaftsgärtner Adolf Haag qualitätsvol
les Zeugnis der progressiven Richtung in der Bürohausarchitektur der 
SOer Jahre. 

• Herrschaftliches Mehrfamilienhaus (Willy-Brandt-Str. 8), erbaut 1858 
und Villa (Willy-Brandt-Str. 12) erbaut 1860 in Formen des Spätklas
sizismus. 

• Ehemalige Villa Wurster (Willy-Brandt-Str. 45), erbaut 1909/10 von 
Architekt Bihl & Woltz mit Parkfassade im Stil barocker Landhäuser, 
neu barocker Putzornamentik. Inneneinrichtung mit floralen Jugend
stilfenstern und Jugendstilornamentik. 

• Mehrfamilienhaus (Willy-Brandt-Str. 47), erbaut 1880 von Architekt 
Friedrich Schied mit spätklassizistisch gegliederter Fassade. 

• Einzelne geschützte Objekte im Mittleren Schloßgarten: 

- Eberhards-Gruppe (von 1881, Bildhauer Paul Müller nach einem 
volkstümlichen Gedicht von Justinus Kerner) 

- Denkmal für das württembergische Grenadierregiment Königin Ol
ga 1923. Bildhauer und Hauptmann a.D, Fritz von Graevenitz 

- Franz-Liszt-Denkmal 1903, Bildhauer Adolf Freund 

- Ruine des Lusthauses, Treppenanlage eines 1583 bis 1593 von 
Baumeister Georg Beer errichteten Festsaalgebäudes. im Stil der 
Renaissance 

Neben diesen Baudenkmalen sind im Umfeld des Vorhabens 

• die weitläufigen Grünzüge des Mittleren Schloßgartens und die 
Gleisanlagen im Bahnhofsbereich gemäß § 2 DSchG als Kultur
denkmale geschützt. 
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Des Weiteren liegen im Untersuchungsgebiet insgesamt 3 archäologi
sche Fundstellen aus der Vor- und Frühgeschichte: 

• Römisches Gebäude (im Mittleren Schloßgarten - Hauptbahnhof) 

• Alemannisches Grab (im Mittleren Schloßgarten) 

• Alemannisches Grab (Untere Wolframstraße) 

Tab. 1: Baudenkmale im Untersuchungsraum des PFA 1.1 
(nach§ 12 DSchG ausgewiesene Baudenkmale sind fett gedruckt) 

Straße, Nr. Objekt 

Akademiegarten Akademie- oder Löwenbrunnen, 1807 oder 1811 von Hofarch. Nikolaus Friedrich v. 
Thouret. Emoire-Brunnen. 

Am Neckartor 18, 20 Mietshäuser 1904 - 1907, Arch. E. Rein, reicher bauplastischer und Stuckdekor in 
Formen des Jugendstil, 
- Sachgesamtheit --

Arnulf-Klett-Platz 1/3 Hindenburgbau (Geschäftshaus) 1926 • 1929, Arch.·Büro der Industriehof AG, Entwurf: 
Hans Paul Schmohl, Georg Staehelin, Albert Eitel in Zusammenarbeit mit Karl Fink und 
Bielenberg, nach Kriegsbeschädigung 1948/49 Aufbau Hans Paul Schmohl. 

Arnulf-Klett-Platz 2 Hauptbahnhof, mit Unterbrechung erbaut 1914 - 1928, Entwurf: Paul Bonatz und 
Friedrich E. Scholer. 

Friedensplatz 1 Turm der evangelischen Friedenskirche 1890/92, Prof. Conrad v. Dollinger, spätromani-
sehe Gliederungen und Bauplastik. 

-

Friedensplatz 7/9 Doppelmietshaus 1910/12, Arch. Joseph August Lang, burgartig, in den Gliederungsde· 
tails neuklassizistisch. 

Friedensstraße 1/3/5/ Mietshäuser mit Ladenlokalen 1893, Arch. Carl Heim und Karl Hengerer. Formen der 
Neckarstraße 120 Renaissance. 

- Sachgesamtheit -

Friedensstraße 12 Mietshaus 1902, Baugeschäft Adolf und Carl Eckert, Gliederungsformen barock, fort-
schrittlich in Jugendstil interpretiert. 

Heifbronner Straße 7/ Generaldirektion der Eisenbahn 1911/12, Arch. Martin Mayer, barocke und kfassizisti-
Jägerstraße 13 sehe Gliederungen, Zeugnis spätwilhelminischer Repräsentationsarchitektur. 

Jägerstraße 26 Verwaltungsbau der Schwäbischen Treuhand AG, incl. Grünanlage 1956, Arch. Hans 
Volkart, Grünanlage des Landschaftsgärtners Adolf Haag, qualitätvolles Zeugnis der 
progressiven Richtung in der Bürohausarchitektur der 50er Jahre in Stuttgart, 
• SachQesamtheit •. 

Kernerstraße 15 Mietshaus 1864/65, Bauführer Friedrich Mehrer, spätklassizistisches Mietshaus. 

Kernerstraße 19 B Justinus-Kemer-Büste stammt vom 1894 errichteten Vorgängerbau, Zeugnis des b!lr· 
oerlichen Denkmalkultes des 19. Jh. 

Kernerstraße 24 A/B Doppelmfetsha us mit Ladenlokal 1895, Arch. Alfred Wild, Neurenaissance· 
Gliederungen. 

Kernerstraße 28/ Mietshäuser 1889/90. Gebrüder und Werkmeister Adolf und Carl Eckert, Neurenais-
Schützenstraße 13 sance-Formen, 

- Sachgesamtheit -. 
Kernerstraße 29/31 Doppelmietshaus mit Ladenlokalen 1892, Werkmeister Carl Eckert, Neurenaissance-

Gliederungen. 

Kernerstraße 32/34 Mietshäuser 1889 und 1890, Werkmeister CarJ Eckert, Gliederungen in Formen der 
Renaissance, 
·Sachgesamtheit -. 

Kernerstraße 43. 45 Mietshäuser mit Ladenlokal 1882 und 1883, Arch. Ludwig Eisenlohr und Carl Weigle, 
Neurenaissance-Gliederungen, 
. Sachgesamtheit •. 
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Straße, Nr. Objekt 

Konrad-Adenauer-Straße 32 . Alte Staatsgalerle erbaut 1838 -43 durch Oberbaurat Gottlob Georg Barthals, 
Flst.-Nr. 1332 188 1 -84 durch Oberbaurat Albert von Bok erweitert, vor 1972 In das Landes-

verzeichnls der Baudenkmale In Württemberg eingetragen 
Königstraße 9 Königin-Olga-Bau, Geschäftshaus der Dresdner Bank 1950/51. Arch. Paul Schmitthen-

ner und Erich Hengerer. Stahlskelettkonstruktion. 
Landhausstraße 26 Mietshaus, Arch. Alfred Wild, Bauplastik Neorenaissance und Neobarock um Hausein-

gang und Beletagen konzentriert. 

Landhausstraße 32, 34 Mietshäuser 1898, Bauwerkmeister Karl Blankenhorn, mit Jugendstildekor. 
-Sachgesamtheit •. 

Lautenschlagerstraße 2 Verwaltungs- und Geschäftshaus 1929/31, Arch. Paul Bonatz und F. E. Scholer. im 
Zuge der Bebauung des Bahnhofsvorplatzes. neu sachliche und expressionislisctie 
Elemente verbindender Bauköroer. 

MitUerer Schloßgarten Denkmal für das württembergische Grenadierregiment Königin Olga 1923, Bildhauer 
Flst.-Nr. 673 und Hauptmann a. 0. Fritz von Graevenitz. 

Eberhard-Denkmal 1881, Bildhauer Paul Müller, nach einem volkstOmlichen Gedicht 
von Justinus Kerner. 

Flussgott Rems, Plastik, vermutlich Bildhauer Carlo Ferretti oder sein Sohn Oomenico, 
frühes oder mittleres 18. Jh. 

Franz-Liszt-Denkmal 1903. Bildhauer Adolf Fremd. 

Puttengruppe, Plastik, vermutlich Domenico Ferretti (1701 -1774). 

Ruine des Lusthauses, Treppenanlage eines 1583 bis 1593 von Baumeister Georg 
Beer errichteten Festsaalgebäudes, im Stll der Renaissance. 

Mittlerer/ Oberer Schloßgarten Fußgängerbrücke genannt Schillersteg 1960161, Arch. Fritz Leonhard! und Wolfhart 
Schillerstraße Andrä, besonders eleganter Ingenieurbau der frühen 60er Jahre. 
Flst.-Nr. 673 
Neckarstraße 94/96 Doppelmietshaus mit Ladenlokalen 1893, Werkmeister G. Geißler. GUederungen in 

schlichten Barockformen 
Oberer Schloßgarten Schicksalsbrunnen 1914 von Bildhauer Prof. Karl Donndorf {1870 - 1941) entworfen 

Flst.-Nr. 672 und zusammen mit den Bildhauern Richard und Willy Schönfeld in Marmor gearbeitet. 
Klassizismus. 

Oberer Schloßgarten Großes Haus und Verwaltungstrakt des württembergischen Staatstheater 
Flst.-Nr. 672 1909/12, Arch. max Llttmann (1862-193 1) 

Oberer Schloßgarten. vor Verwal· Schillerdenkmal vollendet 1909, Bildhauer Adolph Donndorf (1835 -1916) unter Mitthilfe 
tungstrakl der Württembergischen des Bildhauers Schönfeld (Steinmetzarbeiten). 
Staatstheater 
Flst.-Nr. 672 

Oberer/Mittlerer Schloßgarten Statuen. Überreste von 15 Plastiken, alles Werke von Hofbildhauer Ludwig von Hofer 
Wolfgang-Windgassen-Weg (1801 -1887). Kopien antiker und klassizistischer Werke. 

Flst.-Nr. 672 
Sängerstraße 5 Mehrfamilienhaus 1884, Werkmeister Gebr. Adolf und Carl Eckert, regelmäßige Gliede-

rungen in Neurenaissanceformen. 
Schlnerstraße 5 Königin-Katharina-Stift 1901103, Stadtbaurat Emil Mayer (1847 • 1935), Gliederungen 

der Spätgotik und der deutschen Renaissance. 
Schloßplatz Schloßplatz (mit Jubiläumssäule, Springbrunnen. Musikpavillion und Herzog-Christoph-
Flst.-Nr. §§Q Denkmal) geschaffen in den 1860er Jahren nach Vollendung des Königsbaus nach den 

1 Plänen von Gartendirektor Friedrich Wilhelm Hackländer und Arch. Chrislian Friedrich 
von Leins. Klassizistische, exotische und historische Elemente. 

- Jubiläumssäule 1842 -1846, Hofarchitekt Johann Michael Knapp und Bildhauer Prof. 
Theodor Wagner. 

- Springbrunnen 1863, Arch. Christian F. von Leins und Bildhauer Prof. Karl Kopp. 

• Musikpavillion 1871, wahrscheinfich von Arch. Christian F. von Leins. 

- Denkmal für Herzog Christoph von Württemberg 1889, Bildhauer Paul Müller. 

. Sachgesamtheit -. 
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Straße, Nr. 

Schloßplatz 2 

Schloßplatz 4 

Bei Schloßplatz 4 
Flst.-Nr. 660 

1 

Schubartstraße 5 

Schubartstraße 7/9/ 
Friedensstraße 2 
Willy-Brandt-Straße 89 

Schubartstraße 13/15/17/ 
Urbanstraße 126/132 

Schubartstraße 6 

Schützenstraße 8, 10 

Schützenstraße 13/ 
Kernerstraße 28 

Urbanstraße 51 

Urbanstraße 53 

Urbanstraße 55 

Urbanstraße 57 

Urbanstraße 59 

Urbanstraße 68170 

Urbanstraße 72 

Urbanstraße 74 

Urbanstraße 76178 

Urbanstraße 80 A/B 

Urbanstraße 95 

Objekt 

Kunstgebäude 1910/13, Arch. Theodor Fischer, mit PlasUken von Jakob BrOll
mann (Reliefs) und Ludwig Habich (Hirsch), vereinfacht wiederaufgebaut 1956/61 
von Paul Bonatz und Günter Wilhelm. 

Neues Schloß 1747 -1807, Arch. Leopold Retti, Philippe de La Geopiere, R. F. H. 
Fischer und Nikolaus Friedrich von Thouret für Herzog Karl Eugen und seinen 
Nachfolger König Friedrich 1., 1958 -1964 für Ministerien wiederaufgebaut. 
- Sach�esamtheit -. 
Wappenhaller wurden 1823 von Antonio lsopi für ihren heutigen Standort geschaffen, 
- Sachgesamtheit mit neuem Schloß -. 

Mietshaus 1904, Arch. J. Valentin Schweickart, frei oder Spätgotik und deutschen 
Renaissance nachgebildete Gliederungen. 

Mietshäuser mit Ladenlokalen 1894, Arch. Carl Heim und Heinz Sipple, Gliederungen in 
Formen deutscher Renaissance, 

- Sachgesamtheit-. 

Mietshäuser, z.T. mit Gaststätte 1896 - 1898, Arch. Karl Heim und Heinz Sipple. 
schlichte Neurenaissance-Gliederungen. 

- Sachgesamtheit -. 

Mielshaus 1893, Arch. Karl Heim und Karl Hengerer, Gliederungen in Formen der 
deutschen Renaissance. 

Mietshäuser 1890, Werkmeister Gebr. Adolf und Carl Eckert, schlichte Gliederungen in 
Formen der deutschen Renaissance, 
- Sachgesamtheit -. 
Mietshäuser 1889/90, Gebrüder und Werkmeister Adolf und Carl Eckert, Neurenais
sance-Formen, 
- Sachoesamtheit •. 
Mietshaus 1879, Werkmeister Gebrüder Adolf und Carl Eckert, regelmäßige Sand
stein/Backsteinfassaden, einfache spätkiassizistische bzw. Neurenaissance-Fenster
einfassungen. 

Mietshaus 1886, Werkmeister Gebrüder Adolf und Carl Eckert, Fassaden in Formen der 
deutschen Renaissance. 

Mietshaus mit Ladenlokal 1888, Arch. August Mayer und G. Heim, Fassade in frei der 
Renaissance nachempfundenen Gliederungsformen. 

Mietshaus 1688, Werkmeister Carl Friedrich Oelkrug. Fassade in Neurenaissance
Gliederungen. 

Mehrfamilienhaus mit Ladenlokalen 1889, Arch. Georg Kroener, Fassade in schlichten 
spätklassizistischen Gliederungen. 

Mietshäuser mit Ladenlokal 1888, Werkmeister Gebrüder Adolf und Carl Eckert, Fassa
den Neurenaissance-Gliederungen, 
- Sachgesamtheit -. 

Mietshaus mit Ladenlokal 1886, Werkmeister August Mayer, Fassaden mit Neurenais
sance-Gliederungen. 

Mietshaus mit Ladenlokal 1888, Arch. Bernhard Schauz, Fassaden mit Neurenais
sance-Gliederungen. 

Doppelmietshaus 1887, Arch. August Meyer und G. Heim, Fassade in Neuranaissance
Formen 

Doppelmietshaus 1891, Werkmeister Carl Eckert, Fassade in Neurenaissance
Gliederungen. 

Mietshaus 1897, Hofbaumeister Paul Hauszer, Gliederungen in Formen der Spätgotik 
und deutschen Renaissance. 
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Straße, Nr. Objekt 

Urbanstraße 104/106/108/ Doppelmietshäuser mit Ladenlokalen 1886, Werkmeister Ludwig Blankenhorn, Fassa-
110/112/114 den in Neurenaissance-Gliederungen, 

- Sachgesamtheit -. 

Werastraße 37 Mietshaus mit Ladenlokal 1893, Arch. August Meyer und G. Heim, Neorenaissance
Formen. 

Werastraße 39 Mietshaus 1896, Arch. Carl Heim und Heinz Sipple, Formen der Neorenaissance und 
des Neubarock. 

Werastraße 41 Mietshaus 1895/86, Werkmeister Gebrüder Adolf und Carl Eckert, verputzter Fach
werkbau (auf massivem Sockel und Erdgeschoss) mit spätklassizistischen und Neore
naissance-Gliederungen. 

Werastraße 43 Mietshaus 1895, Arch. Alfred Wild, Neurenaissance-Gliederungen. 

Werastraße 49 Mietshaus mit Ladenlokal 1902, Arch. Adolf Haro und Eugen Klaiber, Fassade in For
men der deutschen Renaissance und des Barock. 

Werastraße 51 Mietshaus 1910, Werkmeister Gebr. Adolf und Carl Eckert, Fassade in Formen des 
geometrischen Jugendstils und des Neuklassizismus. 

Willy-Brandt-Straße 8 Herrschaftliches Mehrfamilienhaus 1858, Werkmeister Ernst Heinrich Friedrich Hauei
sen. 

Willy-Brandt-Straße 12 

Willy-Brandt-Straße 45 

Willy-Brandt-Straße 47 

Wmy-Brandt-Straße 57 

Willy-Brandt-Straße 59 

Villa 1860, Baumeister T. Schied, in Form des Spätklassizismus gegliederte Fassade. 

Ehemalige Villa Wurster 1909/10, Arch. Bihl & Woltz, Parkfassade im Stil barocker 
Landhäuser. neubarocke Putzornamenlik. Inneneinrichtung: Florale Jugendstilfenster, 
Jugendstilornamentik. 

Mehrfamilienhaus 1880, Arch. Friedrich Schied, spätklassizistisch gegliederte Fassade. 

Mehrfamilienhaus 1886, Arch. Eugen Albert, in Form der italienischen Renaissance 
gegliederte Fassade. 

Mehrfamilienhaus 1871, Werkmeister W. Hoenes, Fassade mit spätklassizisllschen 
Gliederungsformen. 

7.7.1.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Bauarbeiten, insbesondere der Rammarbeiten ergeben 
sich Erschütterungen (vgl. auch Kap. 7.1}, die sich auf die im Nahbe
reich liegenden Baudenkmale u.U. negativ auswirken und zu setzungs
und erschütterungsbedingten Bauschäden führen können. Besonders 
gefährdet sind hierbei, die unmittelbar neben den Baugruben stehenden 
Baudenkmale in der Jägerstraße 26, der Bonatz-Bau, das Königin
Katharina-Stift und im Bereich der Neckarstraße 36 und 40 sowie im 
Schloßgarten im Bereich der Ruine des Lustschlosses. 
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Das ehemalige Direktionsgebäude der DB AG (Heilbronner Straße 7, 
Jägerstraße 13) liegt unmittelbar im Baugrubenbereich des Nordkopfes 
und wäre nur mit hohem technischen und wirtschaftlich nicht mehr zu
mutbarem Aufwand zu erhalten, wobei bestimmte Bauteile aus techni
schen Gründen dauerhaft entfernt werden müssten (vgl. Anlage 1, Teil 
III, Kap. 11). Dementsprechend wird das Gebäude abgerissen. 

Ebenso ist der Abriss der Seitenflügel des Bonatz-Baus erforderlich. Aus 
baubedingten und konstruktiven Gründen ist der Erhalt nicht möglich 
(vgl. Anlage 1, Teil III, Kap. 11). 

Die Herstellung des Anschlusses des neuen Stadtbahntunnels an den 
bestehenden in der Willy-Brandt-Straße im Zuge der Verlegung der 
Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie muss in offener Bauweise erfolgen, 
was bauzeitlich eine Umleitung der dreispurigen Willy-Brandt-Str. stadt
einwärts erfordert. Hierfür muss u.a. auch das denkmalgeschützte Ge
bäude Willy-Brandt-Str. 47 abgebrochen werden. 

Als weitere baubedingte Auswirkungen kommt es im Mittleren Schloß
garten zu erheblichen Störungen und Veränderungen der Wirkungsräu
me durch Baugruben, Baustraßen und Bautätigkeiten und zu einer vorü
bergehenden bzw. dauerhaften Verlegung von drei Kunstdenkmalen (E
berhardsgruppe, Denkmal für das Württembergische Grenadierregiment 
Königin Olga, Franz-Liszt-Denkmal). 

Im Bereich der denkmalgeschützten Gleiskörper (s. Anlage 15.2.2) 
kommt es zu geringfügigen Eingriffen aufgrund der notwendigen Verkür
zung bzw. Verlagerung der Bahnsteige während der Bauzeit und im Be
reich des derzeitigen Gleises 1 a. Der Rückbau der weiteren, großflächi
gen Gleisanlagen erfolgt in einem gesonderten Verfahren. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Zu anlagebedingten Auswirkungen auf Kulturdenkmalen kommt es i.W. 
im Bereich des Bonatz-Baues und des Mittleren Schloßgartens. 

Der Bonatz-Bau bleibt bei der Realisierung des künftigen Hauptbahn
hofs in seiner Funktion und Bedeutung als Bahnhofsgebäude erhalten. 
Die veränderten verkehrlichen Anforderungen und die Verlegung der 
Gleisebene in die Tieflage (von derzeitiger Ebene +1 in die Ebene -1) 
und der Haupterschließungsebene- bzw. Verteilerebene (von derzeitiger 
Ebene +1 in die Ebene 0) erfordern jedoch eine Umstrukturierung und 
Veränderung des Gebäudes, die sich i.W. auf den inneren Baukörper 
beschränkt. 
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Zu nennen sind hierbei insbesondere: 

- Optimierung der Geschosshöhen und nutzbaren Flächen bei weitge
hender Beibehaltung des Bestandes 

- Neukonstruktion von Decken und Fußböden im Bereich der künftigen 
Hauptverteilerebene-Ebene 0, z. T. Entfernung der Decken zur Schaf
fung von erforderlichen Räumen 

- Entfall der großen Treppenanlage im hinteren Bereich der Großen 
Schalterhalle zur Optimierung der Verbindung vom Arnulf-Klett-Platz 
bzw. der Klettpassage in die zukünftige neue Bahnhofshalle, Wand
oberflächen und Erscheinungsbild der Halle bleiben dabei erhalten, 
die Öffnungen in den Seitenwänden erhalten filigrane, transparente 
Verglasungen 

- Dreiteilung der Treppenanlage in der Mittelhalle, Mittelstück entfällt 
- die heutige Sortierhalle wird zur zukünftigen Haupterschließungsebe-

ne, wobei die derzeitige enge Stützenstellung angepasst wird 
- Verbindung der derzeitigen Kopfbahnsteighalle mit der künftigen dar

_unter liegenden Hauptverteilerebene über Lufträume und Treppen 
- Entfernung der Decke der Ebene O im Turm 

Die grundsätzlichen Raumfolgen und Strukturen bleiben jedoch erhalten. 
Die Kopfbahnsteighalle, die Große, die Kleine und die Mittlere Schalter
halle behalten ihre Funktion als Erschließungselemente. Am äußeren 
Erscheinungsbild des verbleibenden Baukörpers und den Außenfassa
den wird sich ebenfalls wenig ändern. Die Außen- und Seitenwände so
wie die Dächer der Schalterhallen, des Mittelausgangs und der Kopf
bahnsteighaltestelle bleiben erhalten. 

Nach außen erkennbare Veränderungen ergeben sich i.W. durch 

- den Wegfall des Vordaches und der Ersatz der darunterliegenden 
Türanlagen am Haupteingangsportal, 

- Ersatz der geschlossenen und verglasten Füllelemente in den Bögen 
der Kopfbahnsteighalle durch filigrane Glaselemente, 

- der Errichtung einer neuen Fassade zum zukünftigen Straßburger 
Platz und 

- die Errichtung einer Zugangsschale am Bahnhofsturm. 

Eine Veränderung von Gestalt und Wirkungsraum wird sich anlagebe
dingt auch im Bereich des Mittleren Schloßgartens ergeben. Die Tieflage 
des neuen Bahnhofes reicht aus wasserwirtschaftlichen Gründen (Mine
ralwasservorkommen) nicht aus, um die gesamte Bahnhofshalle unterir
disch anlegen und die derzeitige Geländehöhe wiederherstellen zu kön
nen. Die Konstruktion der neuen Bahnhofshalle ragt über das derzeitige 
Gelände heraus und wird über eine entsprechende Geländemodellie
rung in das Umfeld eingegliedert. Des Weiteren verbleiben im Schloß
garten ca. 15 m breite "Lichtaugen", als technische Objekte sichtbar. Ei
ne Bepflanzung mit Großbäumen nach jetzigem Vorbild ist aufgrund der 
geringen Überdeckung direkt über der Bahnhofshalle nicht möglich. 
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Durch die Beseitigung der Seitenflügel des Bonatz-Baus und der Öff
nung im Bereich des neuen Straßburger Platzes verändern sich auch 
die möglichen Blickbeziehungen und Wirkungsbeziehungen des 
Schloßgartens und seines Umfeldes. 

Trotz dieser verbleibenden, dauerhaften Veränderungen des Erschei
nungsbildes und des Wirkungsraumes des Mittleren Schloßgartens so
wie der Wirkungsbeziehungen zum Umfeld kann jedoch aufgrund der 
gewählten, weitgehend unterirdischen Lage der Bahnhofshalle ein neu
artiger und harmonisch in die bestehenden Strukturen einzupassender 
Wirkungsraum gestaltet werden. Dies wäre bei den anderen Wettbe
werbsalternativen aus der Endauswahl, die alle sehr auffällige Glaskon
struktionen vorsahen, wesentlich schwieriger erreichbar gewesen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Kulturdenkmale können prinzipiell 
nur durch Erschütterungen, die durch vorbeifahrende Züge hervorgeru
fen werden, verursacht werden (vgl. Kap. 7.1.2). Auswirkungen ergeben 
sich v.a. bei Baudenkmalen, die im Nahbereich der Fern- oder verlegten 
Stadtbahntunnel liegen und bisher nicht von Erschütterungen aus dem 
Schienenverkehr berührt waren, d.h. dem Baudenkmal in der Jägerstra
ße 26 und dem Bonatz-Bau. 

7.7.1.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Eine wesentliche Verminderung von anlagebedingten Auswirkungen auf 
Kulturdenkmale, die im Zusammenhang mit den Wirkungsräumen des 
Schloßgartens stehen, konnte durch die gewählte Variante des neuen 
Hauptbahnhofes. der weitgehend im Untergrund verschwindet und ober
irdisch eine harmonische Gestaltung im Einklang mit den bestehenden 
Strukturen ermöglicht, erreicht werden. 

Des weiteren bleibt trotz der Erfordernis eines lnnenumbaues des Bo
natz-Baues das äußere Erscheinungsbild des verbleibenden Gebäudes 
im wesentlichen erhalten und behält aufgrund der "unauffälligen" Bahn
hofsanlage im Untergrund seine ursprüngliche Bedeutung im Wirkungs
raum des Arnulf-Klett-Platzes und des Schloßgartens. 

Weitere vorgesehen Maßnahmen zur Vermeidung von erschütterungs
bedingten indirekten Auswirkungen aus dem Bau und der Betrieb sind: 

- Beweissicherungsverfahren und baubegleitende Erschütterungsmes
sungen zur frühzeitigen Erkennung von Grenzwertüberschreitungen 
und Ergreifen von Vorsorge- und Gegenmaßnahmen bei der Gefähr
dung von Gebäuden. 

- Einbau von entsprechend dimensionierten Unterschottermatten bzw. 
Masse-Feder-Systeme in die Fahrwege. 
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7.7.1.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Erhebliche Auswirkungen für Kulturgüter ergeben sich durch den Total
abriss des ehemaligen Bundesbahndirektionsgebäudes und durch den 
Abriss der Seitenflügel des Bonatz-Baues und des Gebäudes Willy
Brandt-Str. 47. 

Die Veränderungen des Wirkungsraumes und der Wirkungsbeziehungen 
Bonatz-Bau - Schloßgarten - Arnulf-Klett-Platz sind zwar v.a. bauzeitlich 
und aufgrund des Abrisses der Seitenflügel wesentlicher Art, dennoch 
kann bei der vorgesehenen, optisch unauffälligen Tieflage des Bahnho
fes eine harmonische Neugestaltung erreicht werden. Die Bedeutung 
des Bonatz-Baues im Wirkungsraum bleibt als solches erhalten - gleich 
wenn in veränderter Form aufgrund der Wegnahme der Seitenflügel. 

7.7.1.5 Kulturgüter- Übersicht 

Übersicht 12: Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maßnah
men zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation im 
Schutzgut Kulturgüter 

_Verwaltungsbau der _Schwäblschen_Treuhand_AG_(Jä9erstraße 26L. ........................................................................... -····- ......................... -.. -...................... _ . ....... . 
Bestandsbeschreibung „ Sachgesamtheit aus Verwaltungsbau und Grünanlage, erbaut 1956 von Architekt Hans Volkart und Land
und -bewertung schaftsgärtner Adolf Haag, qualtitätsvolles Zeugnis der progressiven Richtung in der Bürohausarchitektur 

der 50er Jahre in Stuttgart 
·--·-··-··· .. --............................. -..... Kulturdenkf!'algemäß §2„

DSchG .......................................................................... -...... _ ..... - _____ ............... -... -... ---···-··· 
Auswirkungen Baubedingt 1 • im Zuge der Herstellung der Baugrube des Nordkopfs (Baugrube endet unmittelbar am 

l Grundstück) wird das Gebäude durch das Setzen von Temporärankern betroffen, Gefahr 
l von setzungs- und erschOtterungsbedingten Schäden 
j - nachrichtlich: Bergmännische Unterfahrung der Nordostecke des GebäUdes außerhalb des 

........................ ,-....... 1.. ....... PFA 1._1 Jdies wird im PFA 1. 5  erfasst) ..... ·-·---.. -·································-__ ,.,,_, . ... ··--·····-·-
Betriebs· [ - Erschotterungswirkungen aus dem Bahnbetrieb 
bedin t ! 

...................................... ,--··············· ..........•. 9 ... -............. · ................................................. -... ·--··--·-.. ·-··-·-······-·-·······"•'•············"···········--······· .... " -·--···-·· 
Maßnahmen zur Ver- - Beweissicherungsverfahren, beim Überschreiten der betreffenden Grenz- oder Richtwerte hinsichtnch bau-
meidung und Minde· bedingter Erschütterungen oder beim Erkennen von Schäden entsprechende technische Gegenmaßnahmen 
rung sowie zur Korn- - Einbau von Unterschottermatten bzw. Masse-Feder-systeme zur Vermeidung bzw. Minderung von betriebs-
,pensation .................................... ........ bedin9ten Erschütterun9swlrkun9en ...................................................................................................................... -............. ,,, ____ .. 
Erhebliche Auswirkun, • Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da das Bauwerk nicht direkt betroffen wird und indirekte 
gen und Konflikt· Wirkungen soweit technisch möglich vermindert werden 
schwerpunkte 
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Ehemaliges Bundesbahndlrektlonsgebäude (Hellbronner Str. 7, Jägerstraße 13) 
Bestandsbeschreibung - 1911 /12 vom Architekten Martin Meyer errichtet und als Zeugnis spätwilhelminischer Repräsentalionsarchi-
und -bewertung lektur mit barocker und klassizistischer Gliederung von Bedeutung 

- Kulturdenkmal Qernäß li 2 DSchG 
_Auswirkun9en ................. _ ..... Baubed ingt ....... l. • ..... Abriss .des __ Gebäudes ....... . . . .................... .... ................... _ .. ,, ........... ....... _._ ... , .......................... .............. ..................................... ..... . 
Maßnahmen zur Ver- • Tellerhaltung des Gebäudes nur mit hohem technischen und unvertretbarem finanziellen Aufwand möglich 
meidung und Mlnde- (vgl. Anlage 1, Teil III, Kap. 11) 
rung sowie zur Korn· 

,pensalion ..................... ,_ .......... ............................. ..................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Erhebliche Auswlrkun- • Erhebliche Auswirkung aufgrund Totalverlustes 
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

Bonatz-Bau (Arnulf-Klett-Platz 2) 
Bestandsbeschreibung - bildet das heutige Bahnhofsgebäude, Im Verbund mit den Seitenflügeln und dem Bahnhofsturm weithin 
und -bewertung sichtbar und stadtbildprägend sowie wesentliches Element in der "Städtebaulichen Gesamtanlage Arnulf

Klett-Platz", errichtet 1914 - 1928, Entwurf von Paul Bonatz und Friedrich E. Schaler auf Grundlage eines 
Wettbewerbs aus dem Jahr 1911, Wiederaufbau von Kriegsschäden bis 1960 

Auswirkungen 

Maßnahmen zur Ver
meidung und Minde· 
rung sowie zur Kom· 
pensation 

- Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gemäß§ 12 DSchG 
Baubedingt 1 · Abriss des SOd- und des Nordflügels 

........... . -. .  • ..... Erschütterun.9swirkun.9en aus dem Baubetrieb ..... 
Anlage- 1 · bauliche Veränderungen Im Inneren des Gebäudes (vgl. Anlage 1, Teil 111) (Anpassung an 
bedingt die veränderten verkehrlichen Anforderungen), Gebäude bleibt dabei in seinen grundsätzli-

I chen Raumfolgen und Strukturen sowie seinem äußeren Erscheinungsbild (Außenwände) 

I 

erhalten, Umbauarbeiten betreffen u.a.: 
- Optimierung der Geschosshöhen und nutzbaren Flächen bei weitgehender Beibehaltung 

I 
des Bestandes 

• Neukonstruktion von Decken und Fußböden im Bereich der künftigen Hauptverteilerebene-
I Ebene 0, z.T. Entfernung der Decken zur Schaffung von erforderlichen Räumen 

1 
- Entfall der großen Treppenanlage im hinteren Bereich der Großen Schalterhalle zur Opti-

mierung der Verbindung vom Arnulf-Klelt-Platz bzw. der Klettpassage In die zukünftige 
l neue Bahnhofshalle, Wandoberflächen und Erscheinungsbild der Halle bleiben dabei er-
l halten, die Öffnungen In den Seitenwänden erhalten filigrane, transparente Verglasungen 
i · Vordach sowie die darunterliegenden Türanlagen am Haupteingangsportal entfallen, Er
i scheinungsbild des Portals bleibt ansonsten erhalten 
i - Dreiteilung der Treppenanlage in der Mittelhaffe, Mittelstück entfällt 
! - die heutige Sortierhalle wird zur zukünftigen Haupterschließungsebene. wobei die derzeili-
l ge enge Stützenstellung angepasst wird 
: - Verbindung der derzeiltgen Kopfbahnsteighalle mit der künftigen darunter hegenden 
: Hauptverteilerebene über Lufträume und Treppen 
j - Ersatz der geschlossenen und verglasten FOllelemente in den Bögen der Seiten der kOnftl-
! gen Hauptverteilerebene durch filigrane Glasbogenfenster · 

• Entfernung der Decke der Ebene O im Turm 
• In Richtung Straßburger Platz wird eine neue Fassade errichtet 
• Errichtung einer Zugangsschale am Turm in Richtung Schloßgarten, Entfall der derzeitigen 

Treppenanlage 
• Veränderung der derzeitigen Wirkungsbeziehungen des Bonatz-Baus mit seinem Umfeld, 

I insbesondere durch Entfernung der Seitenflügel, der neuen offenen Blickbeziehung Im Be-
................... .................. 1... ...... reich. des. Straßbur9er. Platzes. und _der Zu9an9sschale _am .Turm ....................................................................... .. 
Betriebs- ! · Erschütterungswlrkungen aus dem Bahnbetrieb 
bedingt ! 
- Einbau von Unterschaltermatten bzw. Masse-Feder-Systeme zur Vermeidung bzw. Minderung von betriebs

bedingten Erschütterungswirkungen 
• Städtebaulich und denkmatpflegerisch verträgliche Neugesaltung des Wirkungsraumes durch Tieflage und 

Ded<elung des Bahnofes und Verzicht auf gläserne Bahnhofshallen 
• weitgehender Erhalt des äußeren Erscheinungsbildes des Baukörpers und der inneren Raumstrukturen im 

Bonatz-Bau 
................ -............................ ·-- : .•. die Maßnahmen zu Vermeidung und.Minderung sind in einzelnen dar9estellt in Anlage .1. Teil III_ ----...... .. 
Erhebliche Auswirkun- - Erhebliche Auswirkung aufgrund des Totalverlustes der Seitenflügel und der Veränderungen im äußeren 
gen und Konflikt· Wirkungsraum 
schwerpunkte 
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. Zeppellnbau(Lautenschlai,:1er Str •. 2J. und .Hlndenbu",;lbau {Amulf·Klett-Platz.1/3) ................ -.......... __ .......................................... --··--...... _, ................. 
Bestandsbeschreibung 
und -bewertung 

Auswirkungen 

Maßnahmen zur Ver· 
meidung und Minde-
rung sowie zur Kom-

,pensalion .................................... 
Erhebliche Auswirkun-
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

- Hlndenburgbau {Geschäftshaus) 1926 - 1929, Arch.-Büro der Industriehof AG. Entwurf: Hans Paul Schmohl, 
Georg Staehelin, Albert Eitel in Zusammenarbeit mit Karl Fink und Bielenberg, nach Kriegsbeschädigung 
1948/49 Aufbau Hans Paul Schmohl. 

. Zeppelinbau als Verwaltungs- und Geschäftshaus 1929/31, Arch. Paul Bonatz und F. E. Schaler, Im Zuge 
der Bebauung des Bahnhofsvorplatzes, neu sachliche und expressionistische Elemente verbindender Bau-
körper. 

- beides Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG 
Anlage- 1 geringfügige Veränderungen Im Wirkungsraum durch Veränderungen im Umfeld des Bonatz-i -
bedingt j Baus ansonsten keine Auswirkungen zu erwarten 
- weitgehender Erhalt des äußeren Erscheinungsblldes des Baukörpers und der inneren Raumstrukturen im 

Bonatz-Bau 

. keine erhebliche Auswirkungen, da Gebäude unverändert bleiben und auch die Anderungen Im Wirkungs-
raum aufgrund des Erhaltes des Bonatz-Baus nur geringfügig sind 

Königin-Katharina-Stift {Schillerstraße 32) 
Bestandsbeschreibung 
und ·bewertung 

Auswirkungen 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minde· 
rung sowie zur Korn-

.eensatlon ..................................... 
Erhebliche Auswirkun-
gen und Konflikt-
schwerpunkte 

. erbaut erbaut 1901/1903 von Stadtbaurat Emil Mayer, Gliederung der Spätgotik und der deutschen Renais-
sance 

- -.,Kullurdenk"!;!al9emäß.§ 2 DSchG ................................................................ -................... _., __ , __ , ............................................ -.......... . . . . ..... 
Baubedingt ( - erhebliche ErschOtterungswirkungen während der Rammarbeiten im Zuge der Verlegung der 

1 Sadtbahn 
- Beweissicherungsverfahren, beim Uberschreiten der betreffenden Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich bau-

bedingter Erschütterungen oder beim Erkennen von Schäden entsprechende technische Gegenmaßnahmen 

.......................................................... , .. -................................................................................................................................ , .... ,_. ___ ,.,,,, ........... " .. ''''"''''''''''''' .. '"''""''"'''-'' ''''"" 

. Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da das Bauwerk nicht direkt betroffen wird und indirekte 
Wirkungen soweit technisch möglich vermindert werden 

Alte Staatsgalerie (Konrad-Adenauer-Str. 32} 
Bestandsbeschreibung - erbaut 1838 - 1843 durch Oberbaurat Gottlob Georg Barthels und erweitert durch Oberbaurat Albert von Bok 
und -bewertung 1881 • 1884, durch die imposante Architektur besteht zwischen dem Gebäude und seiner Umgebung eine 

städtebauliche Wirkungsbeziehung, die aUeroings durch die baulich ausgeprägten Verkehrsachsen und die 
heterogene Stadtentwicklung vorbelastet ist 

.............................................................. : .... Kulturdenkmal von_besonderer.Bedeutun9 ,gemäß§..1.2 DSchG _,, ___ ............. .............. .... . ................. ,,, __ ,, -�---
Auswirkungen - keine Auswirkungen zu erwarten 

SchillersteR 
Bestandsbeschreibung - FußgängerbrOcke und Radweg Ober die Schillerstraße als besonders eleganter 
und -bewertung Ingenieurbau der frohen 60 Jahre. 

, ......... . . .................................................. . -...... Kulturdenkmale9emäß.§. 2. DSchG ................................................ -................................................. . ... ....... ..................... ............................ ......... 
Auswirkungen - Brücke bleibt erhalten, keine Auswirkungen zu erwarten 

Mietshäuser Im Bereich Schützenstr •• Urbanstr., Kernerstr., Sängerstr. und Werastr. 
Bestandsbeschreibung . Es handelt sich bei den Kulturdenkmalen um Mietshäuser aus dem ausgehenden 19. Jh. mit schlichter Glie-
und -bewertung derung in Formen der deutschen Renalssauce (im Bereich Schützenstraße. Urbanstraße, Kernerstraße, 

Sängerstraße und Werastraße) 
.................................... -................... ,,_, .• ..... Ku1turdenkmale9emäß §.2.DSchG ....................... -··-··-·-....................................................... - ... _,,_ .. ·-..... ............. � ........ ...... 
Auswirkungen - keine Auswirkungen zu erwarten 
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Wlllv-Bmndt.Str.11 un� 12 

Besta11dst>eschrelbung 
und -OOWC,f\U<1Q 

Au,wtrl<� · · 
"t.1alioa1"""11 ,,,,v.,. 

meldung und Minde-
rung -so„\.'ie Z1J< Kom„ 

. Herr5c;.haf11ichesMehlfam1benhau• (Nr. 8), 01bau1185& und VHI• (Nr. 12) erbaut 1860 In Fom,en des Spilj-
�,auizisrnus 

• Kullurdenkm•I• =m�ß � 2 0Sel1G 
Baubedln9! !- E1sohOtterun°,wlt11UMen �tirend der Bauaibetlen . Bewelsslcil>erungsvertahfen. beim UllerMlhreiten dN ln!1ro"er 1de,1 Grenz· oder R«:Jitwer" hlnsiclltllr:h bau, 

bedtngter ErscbOtterungen oder oein1 Eri<onnen Yon Sctiäden cntsprecllcndo tcchn/S<:hc Gegenmaßnahmen 

·��oAUflwlrku� Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwanef'l. da das Bau,vr,,k n·ichi'dfrokt beuoffen Wfrcfundhuft;ekle 
gen und Konllrl<t· 
sc�·erpunkte 

Willt·llrondt..Str, 41 
"äe,111ndsbesch1elbung 
,und,-bewe�u™,1_ 
AU!i.W!rkungen 
. 
eihobticheAÜswfr1<un-
gen und Konffikt ·  
scllwe'!IUnkte 

Mllll•rer Scltloßoarten 
Be1standsbesctuelbung 
und-11vng 

'Auswlti(ungen 

Maßn,1hn,!!n zur Ver· 

maldung und Mindo-
rung sowie iur Kt>m· 
l)(l1UOliOn 

'E,hebildle Ati,;.;,i!iun-
gen und KonRt1<1· 
s,;�v,e!Jl\Jnkte 

Glelsanlc1nnn 
Bestand,besch,eibung 
und 

·
bewenung. 

Äuswtil,;unge/1 

. 

. 

Wirl<angen soweit techniscl, mtlglich vennfndartweroen 

M•Mamll""1he11$ e1bau1 vnnA«lu!e�I Fnedrici>Sctiled 'fääomi
f

sp'ii\iiäsilii"sll$tllerFa&sade_, __ ' -
Kut1urdenl<r"� .. t1•mäi!..§. 2 OSchQ__ __ _  

Bau bedingt J zur Herstellung der erforder!lcnon Umleitung der Willy·Br.mdl.Str. lrn Zuge der oirenen Tunn•I· 
_ _  . _ __ . .b:i'.�WC1•�• das G�äude abgeris�rt�!.d_en ... ,- . • .  • .  ______ __ 
E'mt!l>llche Auswf!)cung u l(onffik\Jchwe!J)un�t aufgrund degTotalvanust•• 

. 

. 

. 

die woilläuf19en Grun,Ogo und Par>.Hachen des Mlllleren Sch loßg111ens. inkl Gewässer 
einu,lno Kun,lobJokto (Kullurdonkmale gem!fl § 2 OSchG) ' • Eborhalds-Oruppe (von 1881, Bildh•"•r Poul Müller nach sl nom lrolk.stumliohen Geditlll von Justinus 

l(orner) 
o..n111111al IDt das womembergtscM Grenadier,egiment Koni�in Oiga 1923. Elikl�auer und Haupmtann 
a,O. Fnlz von G1aevenl12 
Frani-U$zt-Don�mal l�O�. Blldhaver Ado� Freund 

RUinc des. Lusthauses
1 

Treppensnlage efnes 1.583 bis 1593 von Saume1star Georg Beer errichteten 
Feslnalgebaude•. im Stil der Renaissance 
K;ijt�ldenkmal�äßi_!{f!?ehG _ _ __ _ _ ____ .� ... 

Boubedlngt [ - vorOb<!,ge et1de brw daue,t•al\l! V�Jogung der l(umaob)ellt• 111 Abstinm,ung m� der La,,· 
deshauptstadl und dem land 1- bau:uitliche Veränderungen um:t BeelnbGchJigungen des Parks 

Änli\li,-
.... : Ers,;hOUenJng!_��un.9,!_n im f!!,1�1!'!! .• d. "!.Riline �t!•Sl���.'!!'c' _ __ 

· d;werllalle VerandelUng des oe12eitlgen E1>ctielnun�olldes der Pe111f1acheo 
-----

' !!<':!i':19.l. 
Wicdorheriiie1i'1i'ngbaJJ2.eittich genuiztci'f'tachet1- ···

·
· 

,, . .. . . .................... ,_.,, ....... ............... _ __ _  . .. . .  , ... . 
. Ncu90,tallung d•• Mittlef11'1 Schloßgarten• und tandschonfic:he Eingflederung des neuen Bohnbnfes 
. Erweite1ung der PotkftkhBn . Beweissu;he1ungsverfa.hre11, beim Öber5chrelten Oer betreffenden Grenz- oder Rk.htwe-t1e hins•chUlch bau· 

, _ . l}edi!!IJJ!!.. Efscll(ltt.�!""11.�" oder bef'n Erkennen .:!_�n Schäden e�ts.f?roi:J,endc !���ehe G•!!.•nmaßJl.�•n 
. Aufgf\ln<f der i \Y, bauzelUichen Beoinvactillgung und der nach Fer tigstellung des Bal!flbnfes vctgM&l>enen 

Nouge�tallung und l:rweiterung des Par� kein KonHiktcchwalJ)unkt 

. Kulturdenkmal gemäß§ 2 OSchG 
�-.,-,.--.... ,....... --- - .. ,-aaubedlngl ! F«kl<beu der ,ur baulk:hen und betrlel>hctien Umsellung erfordetllchM Glel!sanlagen (Bau -

togist,tstraße aur de1201tl9en1 G!eis 1a ,  ba11,ollliche Ve�egu119 der Bahnstelgg1eis! um ca . 

· Ma1ina11me11 ,ur v-.;:-
.. .  ----· � l\_brl� d.es stal\!emen Balln,teigdaci>cs (� Anla!!!' lJ el l 111) 
6CS,:jltänkung des Rüclibaues a�r das unbedlogt eifordeMici>o Mall 

........... ...._ 

IT\eldung und Mlnde-
,ung 10�!<1 zvr t<om• 

.�.�.�.�an .... .. .. .... , "' Dei 9rotlnat,l1i;e Roekbou der Glelsaiij,.gen l>t Gl,genstand e�es ge$on4enenV@rnlhret15 Oet !m Zuge dor Erhebßcha Auswir11un• 
gen und Konfü�l· Re;1lislerung des neuen H.auplbahnhofes erfordti,tiche u,nbau beschränkt sich auf eJnige Toltberelcho, kein 
scnwefllul11<1• �011llikl$<hworpun�1 
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AtchäOloaiSche Fund5telleo aus der Vor- cmd Frühae-schlchte 
Bestandsbesc:hreibung . Römisches Gebäude (im Mrttleren Schlo[lg-arten • Hauptbahnhof) 

,Jl�.d .:.�we��n9. 
-

• }A.temanlsc:hes Grab (im Millleren Schloßgarten} 
. .  .... ,, . ....... ...... 

_AuswllkU�efl • 
Maßnahmen w,ver-

. fl.�u�edm..9t I kejne Aus�rku�!'l �r�ennbar 
werden im ZUl,le der Baumaßnahmen Objekte gelunden:··ari"iiei'e'n Ertuiitung aus wlS5e{l.5Cheifilchen, kOnstierJ. 

meldung und Minde- sehen Oder helmatgeschtCnthchen GrUnden ein öffentliches Interesse besteht, Ist dies unverzOgUch den zustän-
rung sowie zur Korn· drgeo BehOfden anzuzetgen (gem.:tß § 20 DSchG> 

;ensatHJn •.. 
Erheb�cno Auswtr1cun- keine KonfTlltschwe,punkt 
gen und Konflikt· 
schwerpunl<te 

7. 7 .2 Land- und Forstwirtschaft 

'" 

Im Planfeststellungsabschnitt 1.1 ist die Land- und Forstwirtschaft nicht 
betroffen. 

7.7.3 Sonstige Sachgüter 

7.7.3.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Empfindliche Nutzungen und Einrichtungen hinsichtlich elektrischer und 
magnetischer Wechselfelder bzw. Gleichfelder (z.B. Monitore mit Ka
thodenstrahlröhre, Labor- und Diagnosegeräte) sind im Untersuchungs
raum in sämtlichen Bereichen mit Wohnnutzung, gemischter und ge
werblicher Nutzung vorhanden. 

7.7.3.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Emissionen von elektrischen oder magnetischen Feldern 
der Baumaschinen, -geräte und bauzeitlich genutzten stromführenden 
Anlagen (z.B. Pumpen, Sondertransporteinrichtungen), die zu einer Stö
rung von empfindlichen Geräten und deren Nutzung führen können, sind 
nicht zu erwarten. Der Tunnel der Fernbahnstrecke wird in offener Bau
weise errichtet. Zum Einsatz kommen in erster Linie Baumaschinen und 
-geräte mit Verbrennungsmotor. Im Einwirkungsbereich der stromfüh
renden Anlagen sind keine empfindlichen Geräte oder Nutzungen vor
handen. 
Die Tunnelröhren der Stadtbahnstrecken werden z. T. in bergmänni
scher Bauweise erstellt. Das zum Einsatz kommende Auffahrkonzept ist 
die Spritzbetonmethode. Hierbei sind Störungen empfindlicher Geräte 
oder deren Nutzung durch elektrische und magnetische Felder nicht zu 
erwarten. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Emissionen von elektrischen Feldern der Bahnoberlei
tungen der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken, die zu einer Störung 
empfindlicher Geräte oder deren Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, 
da die umgebenden Materialien stark abschirmend wirken. 

Anlagebedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Bahnoberlei
tungen der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken, die zu einer Störung 
empfindlicher Geräte oder deren Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, 
da in der Oberleitung kein nennenswerter Strom fließt, wenn kein Zug in 
dem Speiseabschnitt fährt. 
Anlagebedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern 
der zwei Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes und des 
Schaltpostens, die zu einer Störung empfindlicher Geräte oder deren 
Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, da im Einwirkungsbereich der 
Anlagen keine empfindlichen Geräte vorhanden sind. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Emissionen von elektrischen Feldetn der Bahnoberlei
tungen der Fernbahn- und Stadtbahnstrecken, die zu einer Störung 
empfindlicher Geräte oder deren Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, 
da die umgebenden Materialien stark abschirmend wirken. 

Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Bahnober
leitungen, die zu Störungen von emfindlichen Geräten oder deren Nut
zung führen, sind nicht auszuschließen. Beeinträchtigungen z. 8. von 
Monitoren mit Kathodenstrahlröhren sind in der Umgebung der Fern
bahnstrecken in einem Abstand von bis zu 40 m von der äußeren 
Schiene bzw. von der Oberleitung nicht auszuschließen. In der Umge
bung der Stadtbahnstrecken reduziert sich dieser Bereich auf bis zu 
15 m. Beeinträchtigungen von emfindlichen Labor- und Diagnosegerä
ten, wie z.B. Elektroenzephalographie- und Elektrokardiographiegeräte, 
Rasterelektronenmikroskope und Massenspektrometer, sind auch in 
größerem Abstand im Einzelfall nicht auszuschließen. Dies ist abhängig 
von der Störanfälligkeit der Geräte. 
Hinsichtlich der Beeinflussung von Monitoren mit Kathodenstrahlröhren 
und von empfindlichen Labor- und Diagnosegeräten können im Einzelfall 
weitere Untersuchungen im Rahmen der Beweissicherung erforderlich 
werden. 

Betriebsbedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Fel
dern der zwei Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes 
und des Schaltpostens, die zu Störungen von empfindlichen Geräten 
oder deren Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, da im Einwirkungs
bereich der Anlagen keine empfindlichen Geräte vorhanden sind (vgl. 
Anlage 22.1 ). 
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7.7.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Zur Vermeidung und Minderung möglicher Störungen von empfindlichen 
Geräten oder deren Nutzung durch elektrische oder magnetische We
chelfelder und Gleichfelder werden anlagetechnische Möglichkeiten ge
nutzt. 

Darüber hinaus ist eine Minderung der Störung von empfindlichen Gerä
ten oder deren Nutzung durch elektrische oder magnetische Wechsel
felder durch eine Abschirmung am betroffenen Gerät oder durch eine 
Raumschirmung möglich. 
In Bereichen. in denen eine Störung auftritt, sind z. B. Monitore mit Flüs
sigkristalldisplays (LCD) oder TFT-Flachbildschirme einsetzbar. Diese 
werden von Magnetfeldern nicht beeinflusst. 

7.7.3.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte und erhebliche Auswirkungen ergeben sich im 
Schutzgut sonstige Sachgüter durch elektrische und magnetische Felder 
der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken sowie der Mittelspannungs
stationen, des Mittelspannungsnetzes und des Schaltpostens nicht. 

7.7.3.5 Sonstige Sachgüter- Übersicht 

Übersicht 13: 

Bereich 
Fernbahnstrecken 

Übersicht des Bestandes, der Auswirkungen und der Maß
nahmen zur Vermeidung, Minderung sowie zur Kompensation 
im Schutzgut sonstige Sachgüter 

Bestandsbeschreibung Empfindliche Geräte oder Nutzungen hinsichtlich elektrischer und magnetischer Wechselfelder sind in sämtli· 
. und _-bewertuna. 

.... .. ..... 

Auswirkungen 

0

Maliii"ä"ilmeii"iur·ver-
meidung und Minde-
rung sowie zur Korn-
_pensation ..... Erhebliche Auswirkun-. 
gen und Konflikt· 
schwerpunkte 

chen Bereichen mit Wohnnutzung. gemischter und gewerblicher Nutzung vorhanden 
'eetiiebs- .. Beeinflussungen, z. B. von Monitoren mit Kathodenstrahlröhren sind in einem Abstand von bis 
bedingt zu 40 m von der äußeren Schiene bzw. von der Oberleitung nicht auszuschließen 

Beeinflussungen von empfindlichen Labor- und Diagnosegeräten sind auch in größerem Abstand 
! im Einzelfall nicht auszuschließen 

Abschirmung.am betroffenen Gerät bzw Raumschirmung, Einsatz von LCD- bzw. TFT-Flachbildschirmen 
Die Notwendigkeit von Maßnahmen ergibt sich aus dem Ergebnis der Beweissicherung 

Kein ·Konfliktschwerpunk1. da es zu keiner dauerhaften Störung von Geräten oder derenNÜ"i:zung kommi-·· ............... 

UI.AP DR. SCHUEBE, DR. SCHMIDT & OR. BOHMANN GBR 
88 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15.1: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

Bereich 
Stadtbahnstrecken 
Bestandsbeschrelbung Empfindliche Geräte oder Nutzungen hinsichtlich elektrischer und magnetischer Gleichfelder sind in sämtlichen 

,und-bewertung ..................... Bereichen mit WohnnutzunQ, Qemischter und c,ewerblicher Nutzuno vorhanden 
Auswirkungen Betriebs- i Beeinflussungen, z. B. von Monitoren mit Kathodenstrahlröhren sind in einem Abstand von bis 

bedingt I zu 15 m von der äußeren Schiene bzw. von der Oberleitung nicht auszuschließen 

I Beeinflussungen von empfindlichen Labor- und Diagnosegeräten sind auch in größerem Abstand 
im Einzelfall nicht auszuschließen 

Maßnahmen zur Ver- Abschirmung am betroffenen Geräl bzw. Raumschirmung, Einsatz von LCD- bzw. TFT-Flachbildschirmen 
meidung und Minde- Die Notwendigkeit von Maßnahmen ergibt sich aus dem Ergebnis der Beweissicherung 
rung sowie zur Korn-
,pensation .................................... ... -................... """""""'""'"'"······-·"''''"""'"'''···················"''''"''''"''''''-*'''''''"''··············"·'•""'''""''"'""'''''"""'''"'''''' ....................................................................................... __ 

Kein Konfliktschwerpunkt, da es zu keiner dauerhaften Störung von Geräten oder deren Nutzung kommt Erhebliche Auswlrkun-
gen und Konflikt-
schwerpunkte 

Bereich 
Sonstige stromführende Anlagen 
Bestandsbeschreibung Empfindliche Geräte oder Nutzungen hinsichtlich elektrischer und magnetischer Wechselfelder sind in sämtli-
und -bewertuna ..................... chen. Bereichen mit_Wohnnutzun.9. __ 9emischter und,9ewerblicher.Nutzu119 vorhanden ........................ -.. . ..... -..... -................ 
Auswirkungen Im Einwirkungsbereich der Anlagen sind keine empfindlichen Geräte vorhanden 

7 .8 Wechselwirkungen 

Schallschutzwände 

Bauzeitlich ergeben sich bereichsweise Überschreitungen der Immissi
onsrichtwerte der AW Baulärm (vgl. Kap. 7 .1.1 Wohn- und Arbeitsum
feld). Aus diesem Grund werden abschnittsweise Schallschutzwände er
forderlich, um die Lärmbelastungen in Siedlungsbereichen (Bebauung 
Rosensteinstraße) zu vermindern. Die vorgesehenen Schallschutzwän
de führen neben den positiven Effekten aber auch zu Beeinträchtigun
gen des Stadt-/Ortsbildes, da diese Elemente vorhandene Sichtbezie
hungen unterbrechen oder beeinträchtigen können. 

Aufschüttungen, Dämme 

Die zur Einbindung des neuen Hauptbahnhofes vorgesehenen randli
chen Modellierungen führen im Mittleren Schloßgarten zu einer Umges
taltung des Landschaftsbildes (vgl. Kap. 7.6). Des Weiteren ergeben 
sich durch die Geländemodellierungen zusätzliche Flächeninanspruch
nahmen und Verluste im Baumbestand im Mittleren Schloßgarten. Un
geachtet dessen kann jedoch mit dieser Geländemodellierung dauerhaft 
eine städtebaulich und auch aus denkmalrechtlichen Aspekten harmoni
sche und mit den ursprünglichen Strukturen in Einklang stehende Neu
gestaltung des Stadtbildes erreicht werden. 
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Tieflage der Bahnanlagen und Bahnhofshalle 

Die aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangene Bahnhofsplanung 
einer tiefliegenden und überdeckten Bahnhofshalle führt bauzeitlich zu 
Beeinträchtigungen der Grundwasservorkommen und zu einem hohen 
Baustellenaufkommen. Die Tieflage ermöglicht jedoch, wie oben ausge
führt, eine Eingliederung der Anlagen in das Stadtbild. 

Grundwasserabsenkungen 

Baubedingte Änderungen der Grundwasserverhältnisse können zu di
rekten Änderungen der Standortbedingungen der Vegetation führen. In
folge der bauzeitlichen Grundwasserabsenkung kann es in nieder
schlagsarmen Zeiten zu Dürreschäden an den Bäumen im Bereich der 
Grundwasserabsenkung im Mittleren Schloßgarten kommen, sofern kei
ne Kompensation der Grundwasser-Absenkung durch Stützung des 
Grundwasser-Körpers mittels Infiltration erfolgt. 

Infiltration von Wasser 

Die als Gegenmaßnahme zur baubedingten Absenkung des Grundwas
sers vorgesehene Infiltration kann im Nahbereich der lnfiltrationsstellen 
zu einer Vernässung führen, die unter Umständen zu einer Beeinträchti
gung von Bäumen führen kann. Durch geeignete Wahl der lnfiltrations
brunnen kann diese (ausreichender Abstand zu Großbäumen) Gefahr 
minimiert werden. 

Emissionen aus Baustellenverkehr 

Die Luftschadstoff- sowie Staubemissionen des Baustellenverkehrs be
wirken geringfügige Erhöhungen der Konzentration der Schadstoffe bzw. 
des Staubs in der Luft (siehe Schutzgüter Klima und Luft, Kap. 7.5). Ein 
Teil der Schadstoffe wird von Pflanzen aufgenommen bzw. in den Bo
den abgegeben, wodurch das Schutzgut Tiere und Pflanzen und das 
Schutzgut Boden betroffen sind. Beispiele sind die an die Baustellenein
richtungsflächen angrenzenden Gehölze. Aufgrund der hohen Vorbelas
tungen sind die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben gering. 

Baustelleneinrichtunqsflächen 

Die Baustelleneinrichtungsflächen führen durch Lärmemissionen und 
durch Baugeräte, Container, Ablagerungen usw. zu Beeinträchtigungen 
der Landschaft. Dies wiederum bewirkt eine bauzeitliche Minderung der 
Erholungseignung der betroffenen bzw. der angrenzenden Flächen. 
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8 Allgemein verständliche Zusammen
fassung der Umweltverträglichkeits
studie (gemäß UVPG, § 6 (3) und (4)) 

8.1 Darstellung des Vorhabens 

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. Im Rahmen dieses Projek
tes wird auch der Eisenbahnknoten Stuttgart 21 neu gestaltet. 

Der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.1 umfasst die Talquerung mit al
len damit zusammenhängenden Baumaßnahmen, den neuen Haupt
bahnhof und die auch benachbarten Planfeststellungsabschnitten zur 
Verfügung stehende sog. Baulogistik Mitte. Der PFA 1.1 ist dadurch ge
kennzeichnet, dass die beantragten 8 neuen Bahnsteiggleise des 
Durchgangsbahnhofs die zur Zeit vorhandenen 16 Bahnsteiggleise des 
Kopfbahnhofs unter einem Winkel von annähernd 90° kreuzen, aller
dings in Tieflage mit einem Höhenunterschied zwischen alter und neuer 
Schienenoberkante von rund 10 m. Der PF A 1.1 beginnt mit Bau-km -
0.4 - 42.0 in Höhe der Randbebauung Jägerstraße im Nordwesten des 
Hauptbahnhofs und endet mit Bau-km +0.4 + 32.0 in Höhe der Randbe
bauung Urbanstraße im Südosten des Hauptbahnhofs (Bau-km 0.0 ± 
0. 00 liegt unter dem derzeitigen Bahnsteiggleis Nr. 15). Die Strecken
länge der Talquerung mit Hauptbahnhof beträgt somit 874 m. Das ein
schließlich der neuen Bahnhofshalle gleichfalls 87 4 m lange Tunnel
bauwerk wird in offener Bauweise errichtet; die nach beiden Seiten sich 
anschließenden, bergmännisch aufzufahrenden Tunnel gehören nicht 
mehr zum PF A 1. 1. Die Ausdehnung des Planfeststellungsabschnitts 
senkrecht zur neuen Gleislage beginnt mit dem Arnulf-Klett-Platz und 
der Schillerstraße südwestlich des Hauptbahnhofs und endet im 
Nordosten mit dem Anschluss der zu verlegenden Stadtbahnlinien an 
den Bestand in Höhe Türlenstraße bzw. Am Neckartor, mit dem Umbau 
des Gleisvorfeldes zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs 
während der Bauzeit und mit den bis zum Nordbahnhof führenden 
Baustraßen als Bestandteil der Baulogistik Mitte. 

Im PF A 1.1 werden innerhalb von ca. 4 Jahren ca. 1,2 Mio. m3 Aushub
und Ausbruchsmassen gefördert und mittels LKW über Baustraßen zur 
Baulogistikfläche C2 transportiert. Zusätzlich werden Ausbruchsmassen 
der PFA 1.2, 1.5 und 1.6 über Baustraßen zur Baulogistikfläche C2 be
fördert. Insgesamt werden 4, 1 Mio. m3 

an Aushub- und Ausbruchsmas
sen auf der Baulogistikfläche C2 zwischengelagert und über die Schiene 
weitertransportiert. Die nicht im Projekt verwertbaren Aushub- und Aus
bruchsmassen sollen - soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinn
voll - einer höherwertigen Verwertung zugeführt werden. Die verblei
benden Aushub- und Ausbruchsmassen sollen im Rahmen der Rekulti
vierung und Sanierung des Tagebaurestlochs Lochau verwertet werden. 
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8.2 Wesentliche geprüfte Alternativen und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick 
auf die Umweltauswirkungen 

8.2.1 Variantenuntersuchungen und -auswahl zum Projekt Stuttgart 21 

8.2.1.1 Ergebnis der Grobanalyse 

Die Grobanalyse des Vorhabenträgers hat im Ergebnis die Alternativ
planung des Vorhabenträgers, die Alternative KOMBI sowie die Alterna
tive Rosensteinbahnhof abgeschichtet, die sich für die Planfeststellung 
als nicht geeignet erwiesen haben und deshalb nicht ernsthaft in Be
tracht gekommen sind. 

Die Grobanalyse der Umweltbelange ist nachfolgend noch einmal in ei
ner Matrix dargestellt. 

Beibehaltung des Kopfbahn- Kombinations- Rosenstein-
Antragstrasse 

hofs lösuna bahnhof 
Alternativ-

planung des LEAN / Um-
Vorhaben- kehr 

trägers 
Umweltbelanae 

- Mensch 
ungünstig neutral 

weniger weniger gün-
günstig 

aünstia stia 
. nere und Pflanzen 

ungünstig günstig weniger günstig 
weniger 

weniger günstig 
aünstiQ 

- Boden weniger 
günstig neutral 

weniger 
neutral 

aünstia aünstia 
- Wasser neutral neutral neutral neutral neutral 
. Luft, Klima weniger 

neutral neutral neutral neutral 
<:1ünsti<:1 

. Landschafts-
ungünstig neutral neutral 

weniger 
neutral 

!Stadtbild aünstia 
. Kultur- und sonstige 

neutral neutral weniger günstig 
Weniger 

weniger günstig 
Sachaüter aünstia 

-

. Wechselwirkungen neutral neutral neutral neutral 
Heil- Mineralwasser 

neutral neutral 
weniger 

neutral 
günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungOnstig; ungenügend 

(Die Stufe .ungenügend' wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder rechtlich 
ausgeschlossen ist.) 

Die Betrachtung der Umweltbelange bestätigt die im EB II dargestellte 
Grobanalyse. Die vom Vorhabenträger aus der weiteren Betrachtung 
ausgenommenen Alternativen Alternativplanung des Vorhabenträgers, 
Kombinationslösung und Rosensteinbahnhof zeigen im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung der Umweltbelange deutlich stärkere Betroffenhei-
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ten auf als die Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Variante 
LEAN/Umkehr bzw. die Alternative Antragstrasse. 

8.2.1.2 Gegenüberstellung der Alternativen 1 (Beibehaltung des Kopf
bahnhofs LEAN/Umkehr und Alternative 4 Antragstrasse 

LEAN I Umkehr Antraastrasse 

Umweltbelanoe 
- Mensch neutral aünstia 
- Tiere und Pflanzen aünstia weniaer aünstia 
- Boden AünstiA neutral 
- Wasser neutral neutral 
- Luft, Klima neutral neutral 
- Landschafts-

neutral neutral 
/Stadtbild 

- Kultur- und sonstige 
neutral weniger günstig 

Sachooter 
. Wechselwirkunaen neutral neutral 
. Wasser (Mineralwasser) neutral weniger günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe .ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder 
rechtlich ausgeschlossen ist.) 

Betrachtet man ausschließlich die in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu betrachtenden Kriterien, zeigt sich, dass die vom Vorhabenträger 
verfolgte Antragstrasse in verschiedenen Umweltbelangen hinter ihrer 
Alternative zurückbleibt. Dies ergibt sich schon aufgrund der Tatsache, 
dass es sich bei der Variante LEAN/Umkehr als der Beibehaltungsalter
native um ein „konservierendes Konzept" handelt, bei dem naturgemäß 
die Eingriffswirkungen hinter der auf Umgestaltung und Neubau ausge
richteten Konzeption der Antragstrasse zurückbleiben muss. Gleichwohl 
ist die Beibehaltungsalternative unter Berücksichtigung des Kriteriums 
Umweltauswirkungen nicht so einzuschätzen, dass es ihr gelänge, die 
Vorzugswürdigkeit der Antragsalternative zu überwinden. 

Die Beibehaltungsalternative erweist sich jedoch im Bezug auf das 
Schutzgut Mensch insoweit als gegenüber der Antragstrasse als 
nachteilig, als sie Schall- und Erschütterungsbelastungen, die derzeit 
von den Bahnanlagen im Stuttgarter Talkessel ausgehen, nicht zu be
seitigen vermag. Hier bringt die Antragstrasse eine eindeutige Entlas
tung, indem sie die Bahnbetriebsanlagen künftig unterirdisch führt. Die 
durch die Tunnelbauwerke ausgelöste Zunahme von Erschütterungswir
kungen in einzelnen Bereichen vermag dieses positive Ergebnis nicht zu 
beeinträchtigen, weil sie technisch minimiert werden kann. 

Schließlich erlaubt allein die Antragstrasse das Freimachen großer zu
sammenhängender Flächen im Stuttgarter Talkessel und damit die Auf
hebung der derzeit bestehenden, städtebaulich unbefriedigenden Trenn-
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Trennwirkung der Gleisanlagen und eine auch von der topographischen 
Gestaltung her schonende Verbindung der alten und neuen Stadtquar
tiere untereinander sowie der Wohnbebauung mit den Parkanlagen. 
Dies führt zu einer Aufwertung der Erholungsfunktion der Parkanlagen. 

Die aufgezeigten Nachteile sind mit Ausnahme der Beeinträchtigung der 
Tiere und Pflanzen nicht dauerhaft und können durch entsprechende 
landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer
den. Die Betroffenheit des Schutzgutes Heil- und Mineralwasser ist auf 
die Bauzeit beschränkt und kann aufgrund des vorgestellten Baukon
zepts so beherrscht werden, dass der Nachteil des Eingriffs insgesamt 
als gering betrachtet werden kann. Aus Sicht der Belange der Umwelt, 
wie sie insbesondere im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ange
sprochen sind, ergibt sich kein Nachteil, der nicht kompensierbar oder 
beherrschbar wäre, so dass die Alternativenentscheidung des Vorha
benträgers für die Antragstrasse keine umweltrelevanten Bedenken 
auslöst. 

8.2.2 Varianten im Planfeststellungsabschnltt 1.1 

Realisierungswettbewerb Hauptbahnhof Stuttgart 

Im Rahmen des Projektes Stuttgart 21 fand ein Realisierungswettbe
werb zur Neugestaltung das Stuttgarter Hauptbahnhofs statt. 

Vier Arbeitsteams wurden in eine gleichwertige Preisgruppe gewählt. Al
le vier Entwürfe werden den bahnbetrieblichen und städtebaulichen 
Vorgaben sowie den Anforderungen an eine moderne Verkehrsstation in 
vergleichbarer Weise gerecht. 

Anfang November 1997 erfolgte die einstimmige Entscheidung der 
Wettbewerbsjury, den Entwurf der Architekten lngenhoven, Overdiek, 
Kahlen und Partner (IOKP) zur Ausführung zu empfehlen, bei dem die 
neue Bahnsteighalle nach ihrer Fertigstellung bis auf die sog. Lichtau
gen überdeckt wird. Durch die gleichmäßig verteilten Lichtaugen wird 
der gesamte Bahnsteigbereich so ausreichend mit Licht versorgt, dass 
tagsüber auf Kunstlicht verzichtet werden kann. Des weiteren kann 
durch die Gestaltung der neuen Bahnhofshalle auf zusätzliche Klima
technik verzichtet werden, da ein gleichmäßig gutes Raumklima auf
recht erhalten werden kann. 

Aufgrund der Vermeidung einer aufragenden Halle mit großen Glasflä
chen vermindert der Entwurf von IOKP die Auswirkungen des Bauwer
kes auf das Gelände-/Stadtklima sowie auf das Stadt-/Ortsbild. 

Hinsichtlich der Belange des Denkmalschutzes kann keiner der vier 
Entwürfe ohne den Abriss der Seitenflügel und Veränderungen inner
halb des verbleibenden Hauptteils des Bonatzgebäudes realisiert wer
den. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 
94 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Anlage 15.1: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeilsstudie 

Die unvermeidbaren Eingriffe in die Belange des Denkmalschutzes wer
den jedoch beim Entwurf von IOKP minimiert, da die städtebauliche Wir
kung des Bonatzgebäudes weitgehend erhalten bleibt sowie durch die 
Anlage begeh- und befahrbarer öffentlicher Plätze über der neuen 
Bahnhofshalle das Bahnhofsgebäude seine städtebaulichen Funktionen 
weiterhin erfüllt. 

Die Auswahlbegründung ist im einzelnen in Anlage 1, Teil III, Kapitel 
1.5.1 dargestellt. 

Baulogistik 

Jedes der untersuchten Transportmittel Lkw, Bahn, Schiff und Förderan
lagen weist unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Für den Massen
transport wird eine Kombination aus Lkw, Bahn und Förderanlagen ge
wählt, die der Vermeidung von zusätzlichen Verkehrsbelastungen 
Rechnung trägt und dabei die Möglichkeit bietet, die Aushub- und Aus
bruchmassen konfliktarm zum Wiederverwertungsstandort transportie
ren zu können, um die Ziele nach einer emissionsarmen, flexiblen, si
cheren und nicht zuletzt wirtschaftlichen Transportkette zu erreichen. 

8.3 Zusammenfassende Beschreibung der Um
welt, der Auswirkungen und der Maßnahmen 

8.3.1 Schutzgut Menschen 

Bestand 

Der Untersuchungsraum im Innenstadtbereich der Stadt Stuttgart ist vor 
allem durch Wohnnutzung sowie durch gemischte und gewerbliche Nut
zung geprägt. Im gesamten Bereich ergibt sich eine hohe Verkehrs
lärmbelastung in erster Linie aus dem innerstädtischen Straßenverkehr 
sowie aus dem Stadtbahnverkehr und den derzeit bestehenden Fern
und $-Bahn-Strecken mit dem Hauptbahnhof. 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.1 ist keine wesentliche Vorbelastung 
durch elektrische und magnetische Felder der Frequenz 16 2/3 Hz vor
handen, da die bestehenden Wechselstrombahnstrecken mit Ausnahme 
der $-Bahnstrecke zurückgebaut werden. Im Bereich der mit Gleich
strom betriebenen Stadtbahnstrecken ergibt sich keine wesentliche Vor
belastung. Stromführende Anlagen der allgemeinen Stromversorgung 
(50 Hz) spielen für die vorliegende Fragestellung eine untergeordnete 
Rolle und werden nicht betrachtet. 
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Auswirkungen 

Während der Bauphase ergeben sich Geräusch- und Erschütterungs
emissionen im Bereich der Talquerung aus den ausgedehnten Baugru
ben mit den notwendigen Baustraßen, aus der Baulogistikstraße C und 
aus den Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Verlegung von 
Stadtbahnachsen. 

Im Bereich der Bebauung Rosensteinstraße ergeben sich zudem Ge
räuscheinwirkungen aus der Baulogistikstraße C und in der Bebauung 
im Umfeld der BE-Fläche C 2 Geräuscheinwirkungen aus der BE-Fläche 
selbst sowie der Baulogistikstraße C 2. 

Erschütterungseinwirkungen während der Bauzeit treten insbesondere 
während Rammarbeiten in den Bereichen auf, in denen derartige Arbei
ten erforderlich sind. Des weiteren sind Erschütterungen aus dem Lkw
Verkehr auf der Baulogistikstraße C im Bereich des Bonatz-Baues und 
der SüdwestLB zu erwarten. 

Durch die Tunnelführung der Neubaustrecken werden betriebsbedingte 
Schallauswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld weitgehend ver
mieden. 

Im Bereich der beiden Schwallbauwerke am Südkopf, die zur Belüftung 
des Fildertunnels dienen, ergeben sich Geräuschimmissionen in der an
grenzenden Bebauung aus dem Betrieb der Ventilatoren und der durch 
die Schwallöffnungen abgestrahlten Schienenverkehrsgeräusche. 

Belästigende Erschütterungseinwirkungen aus dem Betrieb der Tunnel
strecken können sich in direkt über den Tunneln gelegenen Gebäuden 
ergeben. 

Die Beurteilung der niederfrequenten elektrischen und magnetischen 
Wechselstromfelder der Fernbahnstrecken und der sonstigen stromfüh
renden Anlagen erfolgt anhand der Grenzwerte der 26. BlmSchV. Die 
elektrischen und magnetischen Gleichstromfelder werden anhand der 
zulässigen Werte der DIN V VDE 0848 4/A3 beurteilt. 

Bau-, anlage oder betriebsbedingte Emissionen von niederfrequenten 
elektrischen und magnetischen Wechselstrom- oder Gleichstromfeldern, 
die zu schädlichen Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesund
heit führen, sind nicht zu erwarten. Die Grenzwerte der 26. BlmSchV für 
Wechselstromfelder werden in Bereichen, in denen es zu einem Aufent
halt von Menschen im Sinne der Verordnung kommt, eingehalten. 
Die zulässigen Werte der DIN V VDE 0848 4/A3 für Gleichstromfelder 
werden in Bereichen, in denen nicht nur mit Kurzzeitexposition von Men
schen gerechnet werden kann, ebenfalls eingehalten. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Durch bereichsweise Einhausungen der Baulogistikstraße C bzw. durch 
die Errichtung einer Lärmschutzwand an der Straße können bauzeitliche 
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Geräuschbelästigungen aus dem Lkw-Verkehr an der SüdwestLB und 
einem Großteil der Bebauung an der Rosensteinstraße vermieden bzw. 
gemindert werden, so dass die Anforderungen der AW Baulärm erfüllt 
werden. Insbesondere die Geräuscheinwirkungen sind in diesen Bereich 
durch geeignete organisatorische Maßnahmen soweit wie möglich zu 
minimieren. 
Aufgrund der ungünstigen topographischen Gegebenheiten bzw. der 
Nähe betroffener Bereiche zu den Baustellen ist in den weiteren betrof
fenen Bereichen ein verhältnismäßiger Schutz gegen Geräusch- und 
Erschütterungseinwirkungen aus dem Baubetrieb nicht möglich. 

Durch den Einbau von Kulissenschalldämpfern ausreichender Einfü
gungsdämpfung wird die Geräuschabstrahlung aus den Schwallöffnun
gen derart gemindert, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV 
unterschritten werden. 

Erschütterungsbelastungen aus dem Betrieb der Fernbahn- bzw. Stadt
bahnstrecken in nahegelegenen Gebäuden werden durch den Einbau 
von entsprechend dimensionierten Unterschottermatten bzw. Masse
Feder-Systemen in die Fahrwege vermieden bzw. minimiert. Auch Be
lastungen durch sekundären Luftschall werden durch diese Maßnahmen 
ausgeschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Umweltaus
wirkungen auf die menschliche Gesundheit durch elektrische oder mag
netische Felder sind nicht erforderlich, da die Grenzwerte der 26. 
BlmSchV für Wechselstromfelder in Bereichen, in denen es zum Auf
enthalt von Menschen im Sinne der Verordnung kommt und die zulässi
gen Werte der DIN V VDE 0848 4/A3 für Gleichstromfelder in Berei
chen, in denen nicht nur mit Kurzzeitexpositionen gerechnet werden 
kann, auch unter der Annahme ungünstiger Betriebsbedingungen ein
gehalten werden (vgl. Anlage 22.1). 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte, in denen die Anforderungen der AW Baulärm 
hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen bzw. der DIN 4150 hinsichtlich 
der Erschütterungseinwirkungen nicht oder nur durch unverhältnismäßi
ge Maßnahmen erfüllt werden können, finden sich im Bereich der Be
bauungen am Südkopf und am Königin-Katharina-Stift. 

Weitere Konfliktschwerpunkte, in denen die Anforderungen der AW 
Baulärm nicht oder nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen ein
gehalten werden können, sind die Bebauungen am Nordkopf und im 
Umfeld der BE-Fläche C 2 sowie bereichsweise an der Rosensteinstra
ße. 

Hinsichtlich der Erschütterungsbelastungen aus dem Baubetrieb erge
ben sich des weiteren Konfliktschwerpunkte am Bonatz-Bau sowie an 
der SüdwestLB. 

Konfliktschwerpunkte im Schutzgut Menschen durch niederfrequente e
lektrische und magnetische Wechselfelder der Fernbahnstrecken, der 
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Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes und des Schalt
postens oder durch elektrische und magnetische Gleichfelder der Stadt
bahnstecken ergeben sich im Untersuchungsgebiet nicht. 

8.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bestand 

Der Untersuchungsraum des PFA 1.1 liegt lm zentralen Stadtgebiet von 
Stuttgart und umfasst Teilflächen des Nesenbachtales mit Hauptbahn
hof und Schloßgarten und des Südosthanges des Kriegsberges. 

Die Bahn- und Gleisanlagen umfassen Bahnhofsgebäude, Zulaufstre
cken und Nebenflächen des Hauptbahnhofes. Gleisbereiche und Ne
benflächen weisen z. T. großflächige Ruderal- und Sukzessionsfluren 
auf. Teilweise haben sich wertvolle Bestände mit thermo- und xerophiler 
Ruderal- und Trittvegetation herausgebildet. in denen landesweit stark 
gefährdete Arten sowie lokal bzw. regional seltene Pflanzenarten in ho
her lndividuenzahl auftreten. Vorwiegend randlich treten auch Flächen 
mit Gehölzsukzession und ruderal geprägten Magerrasenbeständen auf. 

Die Parkanlagen des Oberen und Mittleren Schloßgartens sind in weiten 
Bereichen von strukturreichen Baumhecken und großflächigen Parkra
sen mit Altbaumbestand geprägt. Sie besitzen wichtige Habitatfunktio
nen für Vögel und Fledermäuse. Aufgrund ihres Alters, ihrer Größe und 
ihrer direkten Verbindung zu den Grünflächen des Unteren Schloßgar
tens und des Rosensteinparkes stellen sie in ihrer Gesamtheit einen 
wertvollen Biotopverbund dar (vgl. Anlage 18.2.2). 

Am Südosthang des Kriegsberges befinden sich neben Wohnbebauung 
Gärten mit teilweise altem Baumbestand, ein Weinberg und sonstige 
kleinere Grünflächen. Hervorzuheben ist der Vegetationsbestand (arten
reicher Baumbestand, artenreiche Krautschicht) im Innenhof des ehe
maligen DB-Direktionsgebäudes an der Heilbrenner Straße. 

Auswirkungen 

Beeinträchtigungen von Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen 
werden durch Überbauung und Versiegelung, bauzeitlicher Inanspruch
nahme, Abtrag oder Umlagerung von Erdmassen sowie durch Immissi
onen verursacht. Durch die Anlage der neuen Bahnhofshalle in offener 
Bauweise werden im Mittleren Schloßgarten auf einer Fläche von insge
samt rd. 6 ha neben dem alten Baumbestand auch Gehölze entlang der 
Cannstatter Straße beseitigt, die nach § 24 a NatSchG als besonders 
geschützte Biotope ausgewiesen sind (vgl. Anlage 15.2.3). Damit erge
ben sich auch Beeinträchtigungen der Avifauna und der Fledermaus
fauna. 

Darüber hinaus ergeben sich durch die Anlage von Baustraßen und 
Baustelleneinrichtungsflächen Beeinträchtigungen der Ruderal- und 
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Sukzessionsflächen im Hauptbahnhof sowie von kleineren Grünflächen 
an der Jägerstraße, Heilbronner Straße und Schillerstraße sowie am 
Königin-Katharina-Stift. 

Weitere baubedingte Auswirkungen ergeben sich am ehemaligen Direk
tionsgebäude der DB am Fuß des Kriegsberges an der Heilbronner 
Straße. Durch die Errichtung des Tunnels in offener Bauweise kommt 
es hier zum Verlust des gesamten alten Baumbestandes und der arten
reichen Krautvegetation im Innenhof des Gebäudes. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Im Schutzgut Tiere und Pflanzen werden Eingriffe und Beeinträchtigun
gen reduziert werden: 

• Sicherung wertvoller Biotoptypen, 

• Bauzeitlicher Schutz von Gehölzbeständen, 

• Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln. 

Zur Kompensation der durch den Bau, Anlage und Betrieb der NBS ver
ursachten Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen dienen folgen
de Maßnahmen: 

• Schaffung von künstlichen Fledermausquartieren vor Beginn der 
Baumaßnahme, 

• Neugestaltung des Mittleren Schloßgartens im Bereich der unterirdi
schen Trassenführung, 

• Erweiterung des Unteren Schloßgartens, 

• Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Biotopflächen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konflikschwerpunkte ergeben sich durch die Anlage der neuen Bahn
hofshalle in offener Bauweise im Mittleren Schloßgarten. Hier werden 
neben dem alten Baumbestand auch Gehölze beseitigt, die nach § 24 a 
NatSchG Baden-Württemberg geschützt sind. 

8.3.3 Schutzgut Boden 

Bestand 

Natürliche Böden sind aufgrund der Nutzungsgeschichte im Innenstadt
bereich von Stuttgart nicht mehr vorhanden. Neben natürlichen Materia-
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lien wurden im PFA 1.1 auch technogene Substrate in die Böden einge
bracht. Die Böden sind als Rigosole bzw. Auftragsböden anzusprechen. 

Auswirkungen 

Im Bereich der Tunnelabschnitte in offener Bauweise und der Baustel
leneinrichtungen werden Böden umgelagert bzw. verdichtet. 

Vermeidungs�, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Auf den in Anspruch genommenen Flächen liegen ausschließlich ge
ringwertige, stark gestörte Böden vor. Auf einen ordnungsgemäßen 
Umgang mit den Oberböden ist zu achten. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Für das Schutzgut Boden sind im PFA 1.1 keine erheblichen Auswir
kungen oder Konfliktschwerpunkte zu erwarten. 

8.3.4 Schutzgut Wasser 

8.3.4.1 Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

Bestand 

Im Bereich des PFA 1.1 erfolgt die Oberflächenentwässerung über die 
fluviatilen quartären Sedimente des Nesenbaches, der das Innenstadt
gebiet von Stuttgart etwa von Südwesten nach Nordosten durchquert. 
Im Innenstadtgebiet ist der Nesenbach kanalisiert und verdohlt (Misch
wasserkanal), wobei sein Verlauf in etwa durch den Mittleren und Unte
ren Schloßgarten nachgezeichnet wird. Der Nesenbach hat damit seine 
Funktion als Oberflächengewässer verloren und weist aus wasserwirt
schaftlicher Sicht eine sehr geringe Bedeutung auf. 
Im Bereich des Hauptbahnhofes münden aus nördlicher bis nordwestli
cher Richtung die Nebenbäche Vogelsang- bzw. Falkert- und Koppen
talbach in den Nesenbach. Auch diese Gewässer sind verdohlt oder ka
nalisiert (Mischwasserkanäle) und besitzen keine Funktion als Oberflä
chengewässer mehr. 

Von den im Untersuchungsraum befindlichen Stillgewässern besitzt der 
Teich im Oberen Schloßgarten mit seinen befestigten Ufer- und Sohlbe
reichen eine sehr geringe Wertigkeit, während der Teich im Mittleren 
Schloßgarten mit unbefestigten Ufer und teilweise naturnaher Ufervege
tation eine mittlere Wertigkeit aufweist. 
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Auswirkungen 

Da die oben genannten Fließgewässer keine Funktionen mehr im Na
turhaushalt wahrnehmen, kommt es trotz Querung des Nesenbaches 
und seiner Nebenbäche durch die Baumaßnahme zu keiner Beeinträch
tigung im Sinne des Naturschutzgesetzes. Die oben genannten Stillge
wässer sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen. 

8.3.4.2 Grundwasservorkommen 

Bestand 

Im Bereich des Nesenbachtals können mehrere Grundwasservorkom
men unterschieden werden, die eine lokal differenzierte Grundwasser
stockwerksgliederung aufweisen und darüber hinaus aufgrund der ver
breiteten Wechsellagerung durchlässiger und undurchlässiger Gesteine 
innerhalb des Gipskeupers eine Gliederung in einzelne Teilgrundwas
serstockwerke zeigen. In Bereichen aktiver Gipsauslaugung oder star
ker tektonischer Beanspruchung können einzelne Grundwasserstock
werke hydraulisch gekoppelt sein. 

Im Talquerungsbereich sind Grundwasservorkommen in quartären Se
dimenten, in den Gesteinen des Gipskeupers (Estherienschichten, Mitt
lerer Gipshorizont, Bleiglanzbankschichten, Dunkelrote Mergel, Bochin
ger Horizont und Grundgipsschichten), im Grenzbereich Gipskeu
per/Lettenkeuper (Grenzdolomit) sowie im Lettenkeuper ausgebildet, 
wobei das Grundwasservorkommen im Bochinger Horizont im zentralen 
Nesenbachtal hydraulisch an das quartäre Grundwasservorkommen ge
koppelt ist (q/km 1 BH-Aquifer). 

Das quartäre Grundwasservorkommen ist zumeist gering ergiebig, z.T. 
sind höher ergiebige Bereiche ausgebildet (unbedeutend bis regional 
bedeutend). Die Ergiebigkeiten der Grundwasservorkommen in den 
Gipskeuperschichten schwanken je nach Auslaugungs- bzw. Verwitte
rungsgrad, wobei die Grundgipsschichten im zentralen Nesenbachtal 
aufgrund ihrer hier geringen Durchlässigkeit eine hydraulische Trenn
funktion zum unterlagemden Lettenkeuper haben. Das Grundwasser
vorkommen im Lettenkeuper ist überregional bedeutend und bereichs
weise an das unterlagernde, mineralwasserführende Grundwasservor
kommen des Oberen Muschelkalks gekoppelt. 

Auswirkungen 

Durch die Maßnahmen im PFA 1.1 ergeben sich bau- und anlagebe
dingt direkte Eingriffe in die Grundwasserstockwerke des Quartärs und 
des Gipskeupers. Im einzelnen führen die Baumaßnahmen bauzeitlich 
zu einer Absenkung des Grundwassers durch Wasserhaltungsmaß
nahmen und zur qualitativen Beeinträchtigung des Grundwassers durch 
den Eintrag von Schmutz- und Trübstoffen im Zuge des Fels- und Bo-
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denabtrags und im Zusammenhang mit Betonierungsarbeiten. Des wei
teren kommt es bauzeitlich zur Unterschneidung der Druckfläche ge
spannter Grundwasservorkommen im Gipskeuper, die im Bereich Düker 
Nesenbach und DB-Tunnel-Südkopf bis zu ca. 18 m beträgt. Dauerhaf
te, anlagebedingte Eingriffe in die Grundwasservorkommen des Quar
tärs und des Gipskeupers ergeben sich vor allem durch überwiegend 
quer zum Grundwasserabstrom gelegene Bauweise (Grundwasse
rabstrom und verstärkte Längsläufigkeit). 

Für die Grundwasserstockwerke des Lettenkeupers und des hydraulisch 
gekoppelten Oberen Muschelkalkes ergeben sich baubedingt Auswir
kungen durch die Unterschneidung der Grundwasserdruckfläche. Auf
grund der Wasserhaltungsmaßnahmen mit Grundwasserabsenkungen 
im Quartär und Gipskeuper kommt es zu einer Potenzialumkehr zwi
schen dem jeweils oberen Grundwasserstockwerk und dem Grundwas
ser im Lettenkeuper bzw. Oberem Muschelkalk. Dadurch kommt es 
räumlich begrenzt zu einem Aufstieg tieferer, höher mineralisierter 
Grundwässer, verstärkte Mineralwasseraustritte an Schwächezonen 
sind nicht auszuschließen. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung und Verminderung einer Beeinträchtigung der Grund
wasservorkommen sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen. Zeitlich 
gestaffelte Teilbaugruben und Infiltrationen des gehobenen Grundwas
sers im Nahbereich vermindern die räumlichen Auswirkungen durch 
Wasserhaltungsmaßnahmen bzw. stützen den Grundwasserkörper im 
Nahbereich der jeweiligen Baumaßnahme. Zur Vermeidung des Eintra
ges von Schmutz und Trübstoffen werden bei der Infiltration Absetzbe
cken mit Neutralisierungsanlagen sowie ggf. weitere Reinigungsstufen 
gemäß den von den Fachbehörden vorgegebenen Grenzwerte vorge
schaltet. 

Der sachgerechte Umgang mit Treibstoffen, Öl und Schmierstoffen wird 
regelmäßig überwacht und bei ins Grundwasser einbindenden Bauwer
ken ist eine Verwendung von gegen geochemischer Angriffe resistenter 
Baustoffe vorgesehen. 

Zur frühzeitigen Erkennung eines verstärkten Zustromes von höher mi
neralisiertem Grundwasser aus tieferen Stockwerken wird der Grund
wasserzustrom ständig überwacht. Bei Erreichen qualitativer und quanti
tativer Warnwerte erfolgt eine abgestimmte Vorgehensweise gemäß 
dem Handlungskonzept Problemszenarien, ggf. Einleitung von Gegen
maßnahmen. 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung dauerhafter Beeinträchtigungen der 
Grundwasserströmungsverhältnisse durch ins Grundwasser einbinden
de Bauwerke sind Grundwasserläufigkeitssysteme zur Vermeidung ei
nes Grundwasseraufstaues und Grundwassersperren zur Vermeidung 
einer Längsläufigkeit vorgesehen. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und Ergiebigkeit des Grund
wasservorkommens im Lettenkeuper sind Baumaßnahmen, die die 
Grundwasserdruckfläche im Lettenkeuper unterschneiden und bauzeitli
che Auswirkungen auf das Grundwasservorkommen hervorrufen kön
nen, als erhebliche Konflikte anzusehen. Demnach sind die DB-Tunnel
und Stadtbahnbauwerke in offener und bergmännischer Bauweise so
wie der Düker Nesenbach zu nennen. Aufgrund der erheblichen Unter
schneidung des Druckspiegels im Lettenkeuper (max. 17 m) ist der Dü
ker Nesenbach hierbei als besonderer Konfliktschwerpunkt zu bewerten. 
Des weiteren sind die bauzeitlichen und dauerhaften Eingriffe in das lo
kal bis regional bedeutende, oberste Grundwasserstockwerk in der 
quartären Talaue des Nesenbaches im Zusammenhang mit dem DB
Tunnel mit neuer Bahnhofshalle als Konfliktschwerpunkte zu beurteilen. 

8.3.4.3 Genutztes Grundwasser 

Bestand 

Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen 

Innerhalb des Untersuchungsraumes für den PFA 1.1 befinden sich kei
ne öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen (TGA). 

Sonstige Wassergewinnungsanlagen 

Alle sonstigen Wassergewinnungsanlagen (Notbrunnen, Trink- und 
Brauchwasserbrunnen) sowie Absenkbrunnen und Dränagen im Unter
suchungsraum des PFA 1.1, die in den Wasserbüchern aufgeführt bzw. 
den Behörden bekannt sind, wurden erfasst und sind in der Anlage 
20.2.1 der Planfeststellungsunterlagen zum Erläuterungsbericht Hydro
geologie und Wasserwirtschaft dargestellt. Sie sind des Weiteren in der 
Tabelle 3/1 des Erläuterungsberichtes mit den über sie bekannten Da
ten aufgeführt. Für nicht in der Tabelle 3/1 aufgeführte sonstige Was
sergewinnungsanlagen im Untersuchungsraum sind mögliche Auswir
kungen aus hydrogeologischer Sicht unwahrscheinlich bzw. aufgrund 
mangelnder Datengrundlage nicht abschätzbar. 

Auswirkungen 

Aufgrund der bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen sind quantitati
ve Beeinträchtigungen der städtischen Notbrunnen 1 und 2 und der 
Brunnen DB sowie B+B nicht auszuschließen (Absenkung der Brun
nenwasserspiegel bis zu max. 5 m). Des Weiteren ist in diesen Brunnen 
bauzeitlich mit qualitativen Auswirkungen durch Erhöhung der Minerali
sation (ca. zunehmender Sulfatgehalt) und evtl. einen Zustrom belaste
ter Grundwässer aus Altlastenflächen zu rechnen. Auch bei sonstigen 
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Nutzungen wie Absenkbrunnen und Dränagen im Umfeld der Baumaß
nahme können geringfügige quantitative und qualitative Auswirkungen 
nicht ausgeschlossen werden. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Quantitative und qualitative Auswirkungen der bauzeitlichen Wasserhal
tungsmaßnahmen auf die vorhandenen Grundwassernutzungen werden 
durch die Stützung des oberen Grundwasservorkommens im Umfeld der 
betroffenen Anlagen (Infiltration des gehobenen Grundwassers) mini
miert. 

Für die voraussichtlich vom Vorhaben betroffenen Brunnen und sonsti
gen Grundwassernutzungen (Absenkbrunnen, Dränagen) sind Beweis
sicherungs- und ggf. Ersatzmaßnahmen vorzusehen, wobei die Not
wendigkeit von Ersatzmaßnahmen als unwahrscheinlich zu betrachten 
ist. Diese Maßnahmen sind mit der zuständigen Behörde bzw. den 
Betreibern abzustimmen. 

Zur Vermeidung dauerhafter Beeinträchtigung der Brunnen und Anlagen 
werden nach Bauende die ursprünglichen Grundwasserströmungsver
hältnisse z.B. durch Umläufigkeitssysteme wiederhergestellt. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Da die bestehende Nutzung der Brunnen voraussichtlich bauzeitlich und 
dauerhaft weitgehend gewährleistet ist, ergeben sich keine Konflikt
schwerpunkte für die vorhandenen Grundwassernutzungen. 

8.3.4.4 Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg 

Bestand 

Die stratigraphisch tiefsten im Untersuchungsraum betrachteten Grund
wasservorkommen sind die hochgespannten, natürlichen Mineral- und 
Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg. Als Mi
neralwasseraquifer fungiert i.W. der Obere Muschelkalk bzw. im unteren 
Nesenbachtal und Bereich Bad Cannstatt auch der von aufsteigenden 
Muschelkalkwässern gespeiste Untere Keuper (Lettenkeuper). An tek
tonischen Schwächezonen erfolgt in diesem Bereich zudem ein vertika
ler Zustrom von Sole aus dem Mittleren Muschelkalk und dem Bunt
sandstein. 
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Die Lage sämtlicher Brunnen bzw. Quellfassungen ist der Anlage 20.2.1 
zum Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft zu ent
nehmen. In der Tabelle 3/2 des Erläuterungsberichtes findet sich eine 
Aufstellung der Brunnen und Quellen mit Angabe der Entnahmemengen 
und der Nutzungsart. 

Der gesamte Untersuchungsraum liegt überwiegend innerhalb der In
nenzone und nur in sehr begrenztem Umfang innerhalb der Kernzone 
des im Entwurf abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes (RP Stuttgart, 
Entwurf der Verordnung zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquel
len in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg, Stand: Juni 2001 ). 
Das Heilquellenschutzgebiet ist mit den einzelnen Schutzzonen in der 
Anlage 20.2.1 zum Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirt
schaft dargestellt. 
Die Mineral· und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg sind unersetzbar und von sehr hoher wasserwirtschaftlicher 
und balneologischer Bedeutung. 

Auswirkungen 

Bauzeitlich kommt es zu einer deutlichen Unterschneidung der Grund
wasserdruckfläche im Lettenkeuper bzw. Oberen Muschelkalk in den 
Bereichen DB-Tunnel mit Trogbauwerk Bahnhofshalle, Stadtbahn Hal
testelle Staatsgalerie, Abzweigungsbauwerkverlegung Stadtbahn Heil
bronner Straße und Düker Nesenbach. Durch die mit der bauzeitlichen 
Wasserhaltung verbundene Absenkung des Grundwassers im Quartär 
und im Gipskeuper kommt es zu einer Potenzialumkehr zwischen dem 
jeweils obersten Grundwasserstockwerk und dem mineralisierten 
Grundwasser im Lettenkeuper bzw. im Oberen Muschelkalk. Dadurch 
kommt es zu einem räumlich begrenzten Aufstieg tieferer, höher mine
ralisierter Grundwässer. Verstärkte Mineralwasseraustritte an Schwä
chezonen sind nicht auszuschließen. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Zur frühzeitigen Erkennung eines verstärkten Zustromes von höher mi
neralisiertem Grundwasser zu den Baugruben wird der Grundwasserzu
strom ständig überwacht. Bei Erreichen qualitativer und quantitativer 
Warnwerte erfolgt eine abgestimmte Vorgehensweise gemäß dem 
Handlungskonzept Problemszenarien bis hin zur Ergreifung von Ge
genmaßnahmen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und Ergiebigkeit des Mineral
und Heilwasservorkommens von Stuttgart - Bad Cannstatt und -Berg im 
Oberen Muschelkalk sind bauzeitliche Eingriffe im PFA 1.1 im ausge
laugten und tektonisch beanspruchten Gipskeuper sowie Quartär mit 
Unterschneidung der Mineralwasserdruckfläche, die eine lokale, vorü
bergehende Beeinträchtigung des Mineral- und Heilwasservorkommens 
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hervorrufen können, ohne an einzelnen Mineral- und Heilquellen untole
rierbare, d.h. über dem natürlichen Schwankungsbereich hinausgehen
de Auswirkungen zu verursachen, als Konfliktschwerpunkte anzusehen. 
Hierzu gehören die durch die DB- und Stadtbahnbauwerke in vorwie
gend offener Bauweise sowie den Düker Nesenbach verursachten Ein
griffe. 

8.3.5 Schutzgilter Klima und Luft 

Bestand 

Der Untersuchungsraum ist durch den kleinräumigen Wechsel von kli
matischen und lufthygienischen Ausgleichsräumen (Gebiete mit Klima
vielfalt, Gewässerklima} und Belastungsräumen (Gebiete mit lockerer 
oder dichter Bebauung, Bahnanlagen, Hauptverkehrsstraßen} gekenn
zeichnet (vgl. Erläuterungsbericht Klima und Lufthygiene, Anlage 23.1 
der Planfeststellungsuntertagen). 

Klimatisch vorbelastet sind die versiegelten Bereiche mit lockerer und 
dichter Bebauung, die Bahnanlagen und die Hauptverkehrsstraßen im 
Innenstadtbereich von Stuttgart. Eine lufthygienische Vorbelastung er
gibt sich z. T. durch die großräumige Hintergrundbelastung und lokale 
Emittenten, in erster Linie jedoch durch die verkehrsbedingten Emissio
nen entlang der Hauptverkehrsstraßen. 
Ein Ausgleichsraum mit hoher Bedeutung ist das Gebiet mit Klimavielfalt 
an den Hangbereichen des Mittleren Kriegsbergs aufgrund der auto
chthonen Kaltluftproduktion und der flächenhaften Kaltluftabflüsse (vgl. 
Anlage 23.2.1 der Planfeststellungsunterlagen}. Die Gleisanlagen, aus
gewiesen als Belastungsgebiet, besitzen aufgrund ihrer spezifischen 
Klimafunktion als Ventilations- und Kaltluftabflussbahn ebenfalls eine 
hohe Bedeutung. 
Ein Ausgleichsraum mit sehr hoher Bedeutung ist der gesamte Mittlere 
und Obere Schloßgarten als Gebiet mit Klimavielfalt bzw. Gewässerkli
ma in Verbindung mit den spezifischen Klimafunktionen als Ventilations
und Kaltluftabflussbahn. 

Auswirkungen 

Beeinträchtigungen ergeben sich bau- und anlagebedingt durch die In
anspruchnahme und Überbauung von klimatisch und lufthygienisch aus
gleichenden Flächen im Mittleren Schloßgarten, wodurch auch die 
Funktion als Ventilations- und Kaltluftabflussbahn gestört wird. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Konflikte in den Schutzgütern Klima und Luft lassen sich durch folgende 
Maßnahmen vermeiden oder vermindern: 
- Begrenzung von Baustellenflächen auf das unumgängliche Maß; 
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Vermeidung von temporärer Inanspruchnahme von Gebieten mit Kli
mavielfalt. 

- Einsatz schadstoffarmer Baufahrzeuge und elektrischer Baumaschi
nen; Arbeiten mit starker Staubentwicklung während feuchter Witte
rung oder Anfeuchtung des Bodenmaterials. 

- Schaffung von neuen klimatischen und lufthygienischen Aus
gleichsräumen als Ausgleich für Eingriffe im Schloßgarten. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Ein Konfliktschwerpunkt ergibt sich bau- und anlagebedingt bei der 
Querung des Mittleren Schloßgartens durch die Inanspruchnahme und 
Überbauung von klimatisch und lufthygienisch ausgleichenden Flächen 
(km +0.0+80 bis km +0.3+20) in Verbindung mit der Beeinträchtigung 
der Funktion als Ventilations- und Kaltluftabflussbahn infolge der bis zu 
8 m hohen über den derzeitigen Talgrund reichenden Bahnhofshalle mit 
Erdmodellierungen. 

8.3.6 Schutzgut Landschaft 

8.3.6.1 Stadt-/Ortsbild, Landschaftsbild 

Bestand 

Der Untersuchungsraum zum PFA 1.1 lässt sich in 4 Landschafts- bzw. 
Stadtbildräume unterteilen: 

• Südexponierter Steilhang des Kriegsberges mit gut durchgrünter 
Wohnbebauung (meist Blockbebauung), Gärten mit altem Baumbe
stand und Weinberg, ehemaliges Direktionsgebäude der DB mit al
tem Baumbestand im Innenhof am Hangfuß. 

• Hauptbahnhof mit seinen Gleisanlagen und südlich angrenzender Ci
ty. 

• Oberer und Mittlerer Schloßgarten mit Grün- und Wasserflächen, 
großen Plätzen und historischen Bauten im Oberen Schloßgarten 
sowie Parkflächen mit altem Baumbestand, Gehölzen, Blumenrabat
ten und Wasserflächen im Mittleren Schloßgarten. 

• Städtische Bebauung östlich des Schloßgartens mit wenig Grünflä
chen, geprägt durch Wohn- und Geschäftsgebäude, Hotels usw. 

Von herausragender Bedeutung für das Stadt-/Ortsbild und das Land
schaftsbild ist die Gesamtanlage des Schloßgartens. Darüber hinaus 
prägen die Steilhänge des Kriegsberges und historische Bauten (z.B. 
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ehemaliges Direktionsgebäude der DB mit altem Baumbestand im In
nenhof, Bonatz-Bau) das Stadtbild entscheidend. 

Auswirkungen 

Trotz unterirdischer Streckenführung ergeben sich im PFA 1.1 erhebli
che Auswirkungen im Schutzgut Landschaft - Stadt-/Orts- und Land
schaftsbild. Die Erstellung des neuen Bahnhofes in offener Bauweise 
und seine oberirdisch sichtbaren Teile (Lichtaugen, Eingangsbereiche) 
führen baubedingt zum Verlust landschaftlich wertvoller Parkflächen mit 
Gehölzen und Großbäumen sowie zu einer dauerhaften visuellen Beein
trächtigung des Mittleren Schloßgartens auch nach Neugestaltung der 
Baufläche. Auch der Abriss des denkmalgeschützten ehemaligen Direk
tionsgebäudes der DB und der Verlust des alten Vegetationsbestandes 
im Innenhof stellen eine Beeinträchtigung des Stadtbildes dar. 

Weitere Beeinträchtigungen des Stadtbildes ergeben sich durch die teils 
baubedingte, teils dauerhafte Inanspruchnahme einiger Grünflächen 
bzw. Verkehrsinseln im weiteren Umfeld des bestehenden Hauptbahn
hofes und an der Jägerstraße sowie durch den Abriss der Seitenflügel 
des denkmalgeschützten Bonatz-Baues. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Für das Schutzgut Landschaft werden bezüglich des Stadt-/Ortsbildes 
und des Landschaftsbildes durch folgende Maßnahmen Beeinträchti
gungen vermieden oder vermindert bzw. unvermeidbare Beeinträchti
gungen kompensiert: 

• Landschafts- und stadtbildgerechte Wiederherstellung des Mittleren 
Schloßgartens, 

• Stadtbildgerechte Neugestaltung aller bauzeitlich beanspruchten Flä
chen, 

• Neugestaltung der Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes, 

• Bauzeitlicher Schutz von Vegetationsbeständen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Der Bau der neuen Bahnhofshalle führt im Mittleren Schloßgarten zu er
heblichen Beeinträchtigungen für das Stadt-/Ortsbild und Landschafts
bild (vgl. Anlage 15.2.3). 
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8.3.6.2 Erholung 

Bestand 

Von herausragender Bedeutung für die Erholung im Stadtbereich und 
die im Untersuchungsraum des PFA 1.1 die Parkanlagen des Oberen 
und Mittleren Schloßgartens. 
Neben der Wohnbevölkerung suchen auch Berufstätige aus den umlie
genden Gewerbeflächen und Geschäfts- bzw. Bürohäusern sowie Be
sucher der Innenstadt die Parkanlagen auf. Aufgrund des Wegenetzes, 
der Liegewiesen, Bänke und weiterer Freizeitangebote (z.B. 
Gastronomiebetriebe, Schachspiel etc.) sind die Parkanlagen gut für die 
Kurzzeit- und Feierabenderholung ausgestattet. 

Auswirkungen 

Trotz unterirdischer Streckenführung ergeben sich im PFA 1.1 erhebli
che Auswirkungen im Schutzgut Landschaft und Erholung. Die Erstel
lung des neuen Tunnels in offener Bauweise und seine oberirdisch 
sichtbaren Teile (Lichtaugen, Eingangsbereiche) führen bauzeitlich zu 
erheblichen Störungen und Einschränkungen der Erholungsfunktion des 
Mittleren Schloßgartens sowie zu einem dauerhaften Verlust von Erho
lungsflächen. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Für das Schutzgut Landschaft lassen sich hinsichtlich der Erholungsnut
zung durch folgende Maßnahmen Beeinträchtigungen vermeiden bzw. 
vermindern bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen kompensieren: 

• Landschaftsgerechte Wiederherstellung des Mittleren Schloßgartens 
unter Berücksichtigung seiner Erholungsfunktion, 

• Minimierung der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen im Mittle
ren Schloßgarten, 

• Minimierung der bauzeitlich begrenzten Aufhebung von Wegeverbin
dungen bzw. Schaffung von Ersatzverbindungen, 

• Reduzierung der Lärm- und Emissionsbelastung durch geeignete 
Lärmschutzmaßnahmen während der Bauphase (z.B. Einsatz von 
lärm- und schadstoffarmen Baumaschinen) im Mittleren Schloßgar
ten. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Der Bau der neuen Bahnhofshalle im Mittleren Schloßgarten, bauzeitli
che Verlärmungen und die vorübergehende Unterbrechung vorhandener 
Wegeverbindungen stellen somit eine erhebliche Beeinträchtigung hin
sichtlich der Erholungsmöglichkeiten der Innenstadtbewohner dar. 

8.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

8.3.7.1 Kulturgüter 

Bestand 

Im unmittelbaren Umfeld des Bauvorhabens liegen zahlreiche nach § 2 
und § 12 DSchG geschützte Kulturgüter. Zu nennen sind im einzelnen: 

- Verwaltungsbau der Schwäbischen Treuhand AG (Jägerstraße 26), 
§2 

- ehemaliges Bundesbahndirektionsgebäude (Heilbronner Straße 7, 
Jägerstraße 13), § 2 

- Zeppelin-Bau (Lautenschlager-Straße 2), § 2 
- Hindenburgbau (Arnulf-Klett-Platz 1/3), § 2 
- Schillersteg, § 2 
- Königin-Katharina-Stift (Schillerstraße 32), § 2 
- Alte Staatsgalerie (Konrad-Adenauer-Straße 32), § 12 
- Herrschaftliches Mehrfamilienhaus (Willy-Brandt-Str. 8) und Villa 

(Willy-Brandt-Str. 12), § 2 
- Ehemalige Villa Wurster (Willy-Brandt-Str. 45), § 2 
- Mehrfamilienhaus (Willy-Brandt-Str. 47), § 2 

- Einzelne Kunstdenkmale im Mittleren Schloßgarten, § 2 
- Mittlerer Schloßgarten in seiner Gesamtheit, § 2 
- Gleisanlagen in ihrer Gesamtheit, § 2 

Die genannten Einzelobjekte stehen hierbei i.d.R. nicht isoliert, sondern 
bilden im Zusammenspiel miteinander und mit dem städtebaulichen Um
feld Wirkungsbeziehungen und stadtbildprägende Wirkungsräume. 

Besonders bedeutungsvoll sind hierbei der weiträumige Bahnhofsvor
platz, der geprägt wird von den Großbauten des Bonatz-Baues, des 
Zeppelinbaues und Hindenburgbaues, wobei die Architektur des Platzes 
von Paul Bonatz bestimmend war für die städtebauliche Entwicklung 
Stuttgarts in den 20er und 30er Jahren. 
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Auswirkungen 

Das ehemalige Direktionsgebäude der Bahn, das unmittelbar im Bau
grubenbereich des Nordkopfes liegt, wird abgerissen. Ebenso müssen 
die Seitenflügel des Bonatz-Baues sowie das Gebäude Willy-Brandt-Str. 
47 abgebrochen werden. 
Weitere Auswirkungen ergeben sich im Bonatz-Bau aufgrund der erfor
derlichen Umstrukturierung bzw. Anpassung des Gebäudes an die neu
en verkehrlichen Anforderungen des Bahnhofsgebäudes. Die Anpas
sungen erfolgen fast ausschließlich innerhalb des Baukörpers und be
treffen u.a. den Umbau von Treppenanlagen, von Zugangsbereichen 
und der Ebene 0, der ehemaligen Sortierhalle, die zukünftig die Haupt
verteilerebene wird. Die grundsätzlichen Raumfolgen und Strukturen 
bleiben jedoch erhalten. Am äußeren Erscheinungsbild des Baukörpers 
und der Außenfassade wird sich dagegen wenig verändern. 

Eine wesentliche Veränderung von Gestalt und Wirkungsraum wird sich 
auch im Bereich des Mittleren Schloßgartens ergeben. Die zukünftige 
Bahnhofshalle ragt über das derzeitige Gelände hinaus und wird über 
eine entsprechende Geländemodellierung in das Umfeld integriert. Die 
neue Sichtachse in Richtung Straßburger Platz in Verbindung mit der 
Entfernung der Seitenflügel des Bonatz-Baues, die im Schloßgarten 
liegenden „Lichtaugen" der Bahnhofshalle und die sich ändernden Grün
züge werden eine Änderung des Erscheinungsbildes hervorrufen, wobei 
aufgrund der „unauffälligen" Tieflage des Bahnhofs ein harmonisch in 
bestehende Strukturen eingliederbares Erscheinungsbild erreicht wird. 

Weitere Beeinträchtigungen auf Baudenkmale können prinzipiell durch 
bau- und betriebsbedingte Erschütterungen hervorgerufen werden. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Eine wesentliche Verminderung der Auswirkungen auf Kulturdenkmale 
wird durch die Tieferlegung der Bahnhofshalle erreicht. Hierdurch wird 
eine harmonische Neugestaltung des Mittleren Schloßgartens ermög
licht, die im Einklang mit bestehenden Strukturen steht und einen Total
verlust der Bedeutung des Bonatz-Baues als stadtbildprägende Struktur 
verhindert. 

Weitere Maßnahmen betreffen die Vermeidung von erschütterungsbe
dingten Schäden. Zu nennen sind hier Beweissicherungsverfahren und 
baubegleitende Erschütterungsmaßnahmen sowie der Einbau von Un
terschottermatten bzw. Masse-Feder-Systeme in die neuen Bahnanla
gen. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Erhebliche Auswirkungen für Kulturgüter ergeben sich durch den Total
verlust des ehemaligen Bundesbahndirektionsgebäudes und den Abriss 
der Seitenflügel des Bonatz-Baues sowie des Gebäudes Willy-Brandt
Straße 47. 

8.3.7.2 Land- und Forstwirtschaft 

Im Planfeststellungsabschnitt 1.1 ist die Land- und Forstwirtschaft nicht 
betroffen. 

8.3. 7 .3 Sonstige Sachgüter 

Bestand 

Empfindliche Nutzungen und Einrichtungen hinsichtlich elektrischer und 
magnetischer Wechselstrom- bzw. Gleichstromfelder (z. B. Monitore mit 
Kathodenstrahlröhre, Labor- und Diagnosegeräte) sind im Untersu
chungsraum in sämtlichen Bereichen mit Wohnnutzung, gemischter und 
gewerblicher Nutzung vorhanden. 

Auswirkungen 

Allgemeingültige Grenzwerte für elektrische und magnetische Wechsel
strom- oder Gleichstromfelder im Hinblick auf Geräte oder deren Nut
zung existieren nicht. Auswirkungen werden exemplarisch für Monitore 
mit Kathodenstrahlröhren untersucht. Beeinflussungen durch niederfre
quente magnetische Wechselfelder können ab rd. 1 µT auftreten. Durch 
magnetische Gleichfelder können Monitore mit Kathodenstrahlröhre ab 
rd. 10 µT beeinflusst werden. 

Bau- und anlagebedingte Emissionen von elektrischen und magneti
schen Feldern, die zu Beeinflussungen von empfindlichen Geräten oder 
deren Nutzung führen, sind nicht zu erwarten. Dies gilt auch für die be
triebsbedingten Emissionen von elektrischen Feldern. 

Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Bahnober
leitungen. die zu Beeinflussungen von empfindlichen Geräten oder de
ren Nutzung führen, sind nicht auszuschließen. Beeinträchtigungen z. B. 
von Monitoren mit Kathodenstrahlröhren sind in der Umgebung der 
Fernbahnstrecken in einem Abstand von bis zu 40 m von der äußeren 
Schiene bzw. von der Oberleitung nicht auszuschließen. In der Umge
bung der Stadtbahnstrecken reduziert sich dieser Bereich auf bis zu 
15 m. 
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Beeinflussungen von empfindlichen Labor- und Diagnosegeräten, wie 
z.B. Elektroenzephalographie- und Elektrokardiographiegeräte, Raster
elektronenmikroskope und Massenspektrometer, sind auch in größerem 
Abstand im Einzelfall nicht auszuschließen. Dies ist abhängig von der 
Störanfälligkeit der Geräte. 

Um derartige Beeinflussungen von Geräten zu erfassen, werden im Ein
zelfall weitere Untersuchungen im Rahmen einer Beweissicherung 
durchgeführt. Die Maßnahmen zur Kompensation sind dann im Einzel
fall festzulegen und durchzuführen bzw. zu regeln. 

Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Wechselfeldern der 
zwei Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes und des 
Schaltpostens, die zu Störungen von empfindlichen Geräten oder deren 
Nutzung führen, sind nicht zu erwarten, da im Einwirkungsbereich der 
Anlagen keine empfindlichen Geräte vorhanden sind (vgl. Anlage 22.1 
der Planfeststellungsunterlagen). 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung und Minderung möglicher Störungen von empfindlichen 
Geräten oder deren Nutzung durch elektrische oder magnetische 
Wechselstrom- und Gleichstromfelder werden anlagetechnische Mög
lichkeiten genutzt. 

Darüber hinaus ist eine Minderung der Störung von empfindlichen Gerä
ten oder deren Nutzung durch elektrische oder magnetische Wechsel
felder durch eine Abschirmung am betroffenen Gerät oder durch eine 
Raumabschirmung möglich. In Bereichen, in denen eine Störung auftritt, 
sind z. B. Monitore mit Flüssigkristalldisplays (LCD) oder TFT-Flach
bildschirme einsetzbar. Diese werden von Magnetfeldern nicht beein
flusst. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte und erhebliche Auswirkungen ergeben sich im 
Schutzgut sonstige Sachgüter durch elektrische und magnetische Fel
der der Fernbahn- und der Stadtbahnstrecken sowie der 
Mittelspannungsstationen, des Mittelspannungsnetzes und des 
Schaltpostens nicht. 

8.3.8 Gesamtübersicht der erheblichen Auswirkungen und Konflikt
schwerpunkte 

Durch das Vorhaben sind folgende erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, die als Konfliktschwerpunkte in Tabelle 2 aufgeführt werden. 
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Tab. 2: Konfliktschwerpunkte im PFA 1.1 

Schutzgut Lage km.on bis .... km Konfliktschwerpunkt 

Menschen km -0,50 bis km ·0,40 Geräuschbelastungen aus dem Baubetrieb 

km -0,43 bis km -0,56 Zeitlich begrenzte Geräusch- und ErschOtterungsbe-
lastungen aus dem Baubetrieb 

km -0,30 bis km ·0, 18 Geräusch- und ErschOtterungsbelastungen aus dem 
Baubetrieb 

km -0, 18 bis km -0,02 Zeitlich begrenzte Erschütterungsbelastungen aus 
dem Baubetrieb 

km 0,25 bis km 0,35 Zeitlich begrenzte Geräusch- und ErschOtterungsbe-
lastungen aus dem Baubetrieb 

km 0,37 bis km 0.43 Geräusch- und Erschütterungsbelastungen aus dem 
Baubetrieb 

Baulogistik-Straße C Geräuschbelastungen aus dem Baubetrieb 

BE-Fläche C2 Geräuschbelastungen aus dem Baubetrieb 

Tiere und Pflanzen km 0,08 bis km 0,32 Flächeninanspruchnahme im Mittleren Schloßgarten 
durch den neuen Hauptbahnhof, 

Verlust des alten Baumbestandes und eines nach 
24a geschützten Biotopes während der Bauzeit 

Wasser km -0,10 bis km 0,30 Bauzeitliche und dauerhafte Eingriffe in das oberste 
Grundwasserstockwerk in der quartären Talaue im 
Bereich des OB-Tunnels mit neuer Bahnhofshalle 

Düker Nesenbach erhebliche Unterschneidung des lettenkeuper-
Druckspiegels mit möglichen bauzeitllchen Auswir-
kungen 

DB-Tunnel mit neuer Bahn- Unterschneidung der Mineralwasser-Druckfläche des 
hofshalle, Stadtbahn Heil- Oberen Muschelkalks mit möglichen lokalen, vorO· 
bronner Straße und Haltestel- bergehenden Beeinträchtigungen, ohne Auswirkun-
le Staatsgalerie gen auf einzelne Mineral- und Heilquellen 

Klima und Luft km 0,08 bis km 0,32 Flächeninanspruchnahme und Überbauung von 
Ausgleichsßächen im Mittleren Schloßgarten durch 
den neuen Hauptbahnhof, Beeinträchtigung der 
Funktion als Ventilations- und Kaltluftabflussbahn 

Landschaft km 0,08 bis km 0,32 Bauzeitliche Beeinträchtigung des Stadt-/ Ortsbildes 
und der Erholungsfunktion des Mittleren Schloßgar-
tens durch offene Bauweise des neuen 
Hauptbahnhofes, 
Veränderungen des Landschaftsbildes durch Umges-
taltungsmaßnahmen 

Kultur -und sonstige Sachgüter km -0, 18 bis km -0,02 Verlust der Seitenflügel und UmbauNeränderung im 
Innern des Bonatz-Baus (Denkmal gemäß§ 12 
DSchG) durch Anlage des neuen Hauptbahnhofes 

km -0,38 bis km ·0,28 Abriss des ehemaligen Direktionsgebäudes (Denkmal 
gemäß § 2 DSchG) 

Stadtbahn Willy-Brandt-Sir. Abriss des Mehrfamilienhauses Willy-Brand-Sir. 47 
(Denkmal gemäß § 2 OSchG) 
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Tab. 3: 

In Tabelle 3 sind quantitative Angaben der im Landschaftpflegerischen 
Begleitplan erarbeiteten Ergebnisse zu Flächeninanspruchnahme, Ein
griffsfläche, Kompensationsbedarf und Kompensationsmaßnahmen für 
das biotische Umweltpotenzial (Flora, Fauna, Biotope) zusammenge
fasst. 

Zusammenfassung der Eingriffsflächen, des Kompensationsbedarfs 
und der Kompensationsmaßnahmen im Vergleich zur Flächeninan
spruchnahme des Vorhabens im PFA 1.1 

Umweltpotenzial Flächenlnanspruch- Eingriffsfläche Kompensationsbedarf Kompensationsmaß-
nahme (In ha) (In ha) (In ha) nahmen (In ha) 

und Funktionsbeeln-
trächtiaum:ien 

Flora, Fauna, Biotope 7,7 6,8 5,8 

Durch das Vorhaben werden durch Flächenbedarf und Funktionsbeein
trächtigungen rd. 8 ha Fläche in Anspruch genommen. Zur Verminde
rung der Beeinträchtigungen wird auf einem Großteil der beanspruchten 
Flächen nach Bauende der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt 
oder die Fläche durch Gestaltungsmaßnahmen neu gestaltet (vgl. Anla
ge 18.1, Kapitel 9 sowie Anlagen 18. 2. 3 und 18.2.4 der Planfeststel
lungsunterlagen). Dadurch werden die Beeinträchtigungen erheblich 
gemindert. Für das Umweltpotenzial Flora, Fauna, Biotope resultieren 
Eingriffe auf einer Fläche von rd. 7 ha (vgl. Anlage 18.1, Kap. 8.6.2). 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Umweltpotenzial 
Flora, Fauna, Biotope erfolgt rechnerisch über eine Multiplikation der 
vom Eingriff betroffenen Fläche (Eingriffsfläche) mit dem der ermittelten 
Eingriffsschwere entsprechenden Kompensationsfaktor (vgl. Anlage 
18.1, Kap. 4.2). Der Kompensationsbedarf für das biotische Umweltpo
tenzial beträgt 5,8 ha (vgl. Anlage 18.1, Kap. 8.6.2). 

Die zum Ausgleich der Eingriffe erforderlichen Kompensationsmaßnah
men sind für das Umweltpotenzial Flora, Fauna, Biotope im Erläute
rungsbericht zum LBP beschrieben (vgl. Anlage 18.1, Kap. 10), in den 
Anlagen 18.2.3 und 18.2.4 dargestellt und umfassen eine Flächengröße 
von insgesamt rd. 5,8 ha (vgl. Anlage 18.1, Kap. 11.2). Als Ausgleichs
maßnahme ist die Erweiterung des Schloßgartens auf einer Teilfläche 
der zurückzubauenden Gleisanlagen im Anschluss an den Unteren 
Schloßgarten vorgesehen (Ausgleichsfläche A 1 ). 
Der Rückbau der bestehenden Bahnanlagen auf der Ausgleichsfläche 
A 1 führt zwangsläufig zum Verlust der vorhandenen Lebensräume und 
der dort vorkommenden Arten. Dieser Verlust wird in der Eingriffs
Ausgleichs-Bilanz des LBP erfasst und in die Berechnung des Kompen
sationsbedarfs einbezogen. 

Bei fachgerechter Umsetzung der im landschaftspflegerischen Begleit
plan dargestellten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaß
nahmen werden die Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert und 
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das Landschaftsbild wieder hergestellt, so dass keine zusätzlichen Er
satzmaßnahmen notwendig sind. 
Innerhalb der geplanten Ausgleichsfläche werden Bäume gepflanzt, die 
gleichzeitig zur Kompensation der infolge der Baumaßnahme zu besei
tigenden Bäume im Mittleren Schloßgarten beitragen. 
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9 Bewertung der Umweltverträglich
keit des Vorhabens 

Bei der Umgestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes im Planfest
stellungsabschnitt 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof lassen sich Eingrif
fe in die Schutzgüter der Umwelt nicht vermeiden. Die entstehenden 
Konfliktschwerpunkte sind in der Anlage 15.2.3 dargestellt. 

Dem Kompensationsgebot wird insofern Rechnung getragen, als die 
Notwendigkeit von Kompensationsmaßnahmen aufgezeigt und konkreti
siert wird. Die Festlegung der Kompensationsmaßnahmen nach Art. La
ge, Umfang und landschaftspflegerischer Ausgestaltung erfolgt im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (vgl. Anlage 18 der Planfeststel
lungsunterlagen). 

Das Vorhaben birgt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Risiken für 
die Umwelt in sich, die nicht abgrenzbar und/oder beherrschbar sind. 
Die Risiken für die Umwelt aus Bau, Anlage und Betrieb der NBS wur
den auf der Ebene der Schutzgüter der Umwelt aufgezeigt. Unvorher
sehbare Gefährdungen von Menschen und Umwelt sind durch das Vor
haben nicht zu eiwarten. 
Die anfallenden und nicht im Projekt verwertbaren Aushub- und Aus
bruchmassen sind - soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll 
- einer höherwertigen Verwertung zuzuführen. Die verbleibenden Aus
hub- und Ausbruchsmassen des Planfeststellungsabschnitts 1.1 werden 
zur Rekultivierung und Sanierung im mitteldeutschen Braunkohlerevier 
(z.B. Tagebaurestloch Lochau) eingesetzt, wobei ein Transport über die 
Schiene möglich ist. Die Kapazitäten und Genehmigungen am Standort 
Lochau für den Einbau eines Großteils des anfallenden Aus
hubs/Ausbruch liegen vor. Dieses Konzept steht im Einklang mit den 
Anforderungen gern Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 
und gern. den Bodenschutzgesetzen (BBodSchG, BodSchG) und ver
meidet zusätzliche Beeinträchtigungen der Umwelt. 

Die von der Fachwelt grundsätzlich als notwendig erachtete Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit von Vorhaben anhand von Umweltqualitäts
zjelen bzw. Umweltqualitätsstandards (vgl. SRU 1987; GUSTEDT, 
KNAUER und SCHOLLES 1989) ist derzeit nur in einem sehr begrenz
tem Umfang leistbar. Gesellschaftlich konsensfähige und anerkannte 
Umweltstandards zur Vorsorge für die einzelnen Teilbereiche der betrof
fenen Umwelt fehlen bisher weitgehend oder sind - soweit in einzelnen 
Umweltbereichen vorhanden - hinsichtlich ihrer sachlichen und formalen 
Festlegung in sehr unterschiedlicher Weise ausgeprägt (vgl. z.B. ökolo
gische Eckwerte im Biotop- und Artenschutz nach KAULE 1991; Immis
sionsgrenzwerte nach der 16. BlmSchV). 

Die Erfüllung bereits vorhandener Umweltqualitätsziele bzw. die Einhal
tung existierender Grenz-, Richt- und Orientierungswerte wird beim 
Ausbau der NBS Stuttgart - Augsburg im PFA 1.1 Talquerung mit 
Hauptbahnhof durch entsprechende Vorsorge-, Schutz- und Kompensa-
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tionsmaßnahmen weitgehend gewährleistet (vgl. Landschaftspflegeri
scher Begleitplan). Ausnahmen ergeben sich in Bezug auf die bauzeitli
chen Geräusch- und Erschüttungsbelastungen, die mit verhältnismäßi
gen Maßnahmen nicht in allen Fällen soweit gemindert werden können, 
dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Bezüglich der im Untersuchungsraum geplanten Entwicklungsziele (vgl. 
VERBAND REGION STUTTGART 1998) treten Widersprüche und 
Übereinstimmungen auf. Entsprochen wird insbesondere den verkehrli
chen Zielen, z.B. zur Einbindung der Region in das innerdeutsche und 
internationale Netz durch das Projekt Stuttgart 21 (4.1.2.1 (G)). 

Widersprüche treten bei den Natur und Landschaft betreffenden Ent
wicklungszielen auf, wie z.B. Erhalt und Sicherung von Biotopflächen 
u.a. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden die ange
strebten Ziele jedoch in ausreichendem Maß erreicht. 

Widersprüche treten des Weiteren bei den Belangen des Denkmal
schutzes auf. 

Resümee 

Insgesamt betrachtet ist nach Einschätzung des Gutachters die Um
weltverträglichkeit für das Vorhaben gegeben bzw. erreichbar. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Risiken für Schutzgüter der Umwelt 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand abgrenzbar und beherrschbar. Mit 
den im Landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Maßnah
men werden die verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft den ge
setzlichen Vorgaben entsprechend vollständig ausgeglichen. Für das 
Schutzgut Boden ergibt sich durch die im LBP dargestellte Ausgleichs
maßnahme ein Kompensationsüberhang von 5,8 ha, der als Ersatz
maßnahme für Eingriffe in den Boden in anderen Planfeststellungsab
schnitten angerechnet werden kann. 
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